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Seit nunmehr zehn Jahren ist im 
Bildungs- und Teilhabepaket 
verankert, dass Schülerinnen 

und Schüler sowie Auszubildende 
unter 25 Jahren mit geringem Ein-
kommen finanzielle Unterstützung 
bei Nachhilfe und Lernförderung 
erhalten können. Auf diese Leistung 
machen aktuell 250 City-Light-Pla-
kate im gesamten Stadtgebiet auf-
merksam. 

Sozialbürgermeisterin Dr. Kris-
tin Klaudia Kaufmann betont 
dazu: „In den letzten Monaten 
ist die Lernförderung für Kinder 
und Jugendliche noch wichtiger 
geworden. Das Plakat unter dem 
Slogan ‚Wir fördern Nachhilfe!‘ soll 
die staatliche Unterstützung noch 
bekannter machen“. Bildungsbür-
germeister Jan Donhauser ergänzt: 
„Unser aller Ziel ist es, individuelle 
Lernerfolge trotz erschwerter Coro-
nabedingungen abzusichern und 
damit für alle Schülerinnen und 
Schüler beste Bildungschancen zu 
ermöglichen.“ 

	■ Lernförderung
Die im Bildungspaket verankerte 
Lernförderung zum Erreichen der 
schulischen Lernziele beinhaltet 
konkret die Förderung angemes-
sener Kosten für außerschulische 
Lernförderung. Das können zum 
Beispiel Nachhilfestunden bei pri-
vaten Lernanbietern sein. Voraus-
setzung ist, dass diese Förderung 
geeignet und zusätzlich erforder-
lich ist, um Lerndefizite beheben 
zu können. Anspruchsberechtigt 
sind hilfebedürftige Kinder und Ju-
gendliche, die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule besuchen 
und unter 25 Jahre alt sind. 

Weitere Voraussetzung ist, dass 
Eltern für ihr Kind eine der nach-
folgenden Leistungen erhalten:

	■ Arbeitslosengeld II oder Sozial-
geld

	■ Wohngeld
	■ Kinderzuschlag nach dem Bun-

deskindergeldgesetz 
	■ Sozialhilfe 
	■ Leistungen nach dem Asylbewer-

berleistungsgesetz.
Die Lernförderung ist gesondert 

zu beantragen. Informationen da-
zu stehen unter www.dresden.de/
bildungspaket. 

	■ Förderung digitaler Endgeräte
Bedingt durch die Corona-Pandemie 
müssen Kinder und Jugendliche 
weiterhin zuhause lernen. Damit 
dieses Lernen erfolgreich ist, be-
nötigen die jungen Menschen ein 
sogenanntes digitales Endgerät. 
Nicht alle Eltern können aufgrund 
ihrer Einkommenssituation ihren 
Kindern einen Computer, ein Laptop 
oder Tablet zur Verfügung stellen. 
Unterstützung gibt es für Kinder und 
Jugendliche, die pandemiebedingt 
am Distanzunterricht teilnehmen 
und kein digitales Endgerät zur 
Verfügung haben. Schülerinnen 

und Schüler bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres bzw. deren 
Eltern können einen einmaligen 
Zuschuss von bis zu 350 Euro beim 
Jobcenter Dresden beantragen. 
Voraussetzungen müssen sein, der 
Bezug von Arbeitslosengeld II oder 
Sozialgeld nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch und der Besuch 
einer allgemein- oder berufsbilden-
den Schule. Neben dem Antrag sind 
eine schriftliche Bescheinigung der 
Schule über den Distanzunterricht 
sowie fehlende Endgeräte notwen-
dig. Informationen dazu stehen 
unter www.dresden.de/jobcenter.

Sachsenbad 7
Am Montag, 19. April, findet ein 
Bürgerforum zur Zukunft des 
Sachsenbades in der Messe Dres-
den, Messering 6, statt. Beginn ist 
18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Die 
Anmeldung ist möglich per E-Mail 
an sachsenbad@dresden.de oder 
telefonisch unter (03 51) 4 88 20 40  
(Anruf beantworter) oder über 
das Onlineformular unter www.
dresden.de/sachsenbad.

Mit Lernförderung und PC Bildungschancen erhöhen
City-Light-Plakat macht auf Leistungen aus Bildungspaket aufmerksam

Musikfestival 3

Am Donnerstag, 15. April, findet von 
18 bis 20 Uhr ein Bürgergespräch 
zur Zukunft des Städtischen Klini-
kums Dresden in Form einer On-
line-Veranstaltung statt – live auf 
www.facebook.com/stadt.dresden  
und im Dresden Fernsehen. Dresd-
nerinnen und Dresdner, die keinen 
Zugang zu digitalen Medien haben, 
können ihre Fragen mit Hilfe eines 
Handzettels stellen. 

Corona-Schutz
Allgemeinverfügung Stadt	 10
Sächsische Verordnung	 11–20

Stadtrat
Beschlüsse	 20–21
Ausschüsse	 22–23
Stadtbezirksbei- und 
Ortschaftsräte	 27

Ausschreibungen
Dresdner Striezelmarkt	 23–26
Neubau Orang-Utan-Anlage	 27
Stellen 	 28

Aus dem Inhalt

Klinikum 7

Die 30. Ausgabe von „TONLAGEN – 
Dresdner Tage der zeitgenössischen 
Musik“ findet in drei Teilen statt: 
April und November 2021 sowie 
Anfang 2022. An vier Wochenen-
den, vom 11. April bis 2. Mai, gibt 
es neue Produktionen. Aufgrund 
der Corona-Pandemie finden die 
Veranstaltungen online statt. Die 
meisten davon sind kostenfrei. 
Weitere Informationen stehen 
unter www.hellerau.org
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In Naußlitz wird ab Montag, 12. Ap-
ril, entlang der Straße Altwölfnitz 
die Brücke über den Gorbitzbach 
repariert. Das ist notwendig, weil 
an der Gewölbebrücke aus Natur-
steinmauerwerk mit angesetzter 
Betonverbreiterung erhebliche, 
die Standsicherheit gefährdende 
Schäden und Mängel entstanden 
sind. Erneuert wird auch die Fahr-
bahnentwässerung.

Die Reparaturarbeiten dauern 
voraussichtlich bis Mitte Septem-
ber. Während der Bauzeit bleibt 
die Straße Altwölfnitz halbseitig 
gesperrt, so dass die Zufahrt für 
Anlieger jederzeit möglich ist. Der 
öffentliche Gehweg, der die Straße 
Altwölfnitz mit der Hofwiesen-
straße verbindet, ist während der 
Bauarbeiten voll gesperrt.

Den Auftrag für die Brücken-
reparatur erhielt die Firma Fuchs 
Bau GmbH aus Hainichen, die Kos-
ten betragen rund 205.000 Euro.

Reparatur der  
Gorbitzbach-Brücke

Bis voraussichtlich Freitag, 16. Ap-
ril, setzen Fachleute die Fahrbahn 
der Kesselsdorfer Straße, zwischen 
Kapellenweg bis Hirtenstraße, in 
Gorbitz instand. Der Verkehr in 
Richtung Stadt verläuft an der 
Baustelle vorbei. Der Verkehr stadt-
auswärts wird über den Wilsdruffer 
Ring umgeleitet.

Mit der Ausführung der Arbei-
ten ist die Firma P+S Pflaster- und 
Straßenbau GmbH aus Wülknitz 
beauftragt. Die Kosten betragen 
etwa 80.000 Euro.

Kesselsdorfer Straße 
wird saniert

	■ Pieschen: Böttcherstraße
Zurzeit erhält der Fußweg Böttcher-
straße zwischen Kopernikusstraße 
und Kronenstraße in Pieschen 
eine komplett neue Decke aus 
Betonpflaster. Die Borde werden 
angepasst. 

Der Fußweg ist während der 
Arbeiten ganz oder teilweise ge-
sperrt. Genutzt werden kann die 
gegenüberliegende Gehbahn und 
vorhandene Provisorien. Der Zu-
gang zu den Grundstücken wird 
jederzeit gewährleistet.

Den Auftrag des Straßen- und 
Tiefbauamtes erhielt die Baufir-
ma Wakubau Mirow GmbH. Die 
Kosten betragen rund 90.000 Euro.

	■ Prohlis: Friedrich-Adolph-Sor-
ge-Straße 
Bis voraussichtlich Dienstag, 11. 
Mai, lässt das Straßen- und Tief-
bauamt den Fußweg an der Fried-
rich-Adolph-Sorge-Straße von der 
Bismarckstraße bis zur Sosaer 
Straße sanieren. Der Fußweg erhält 
neues Betonpflaster. Die Straßen-
abläufe für Regenwasser werden in 
diesem Abschnitt repariert. 

Während der Bauzeit ist der 
Fußweg im Abschnitt voll gesperrt. 
Fußgänger können den gegenüber-
liegenden Weg nutzen. Für die 
Bauzeit ist die Fahrbahn halbseitig 
gesperrt. 

Die Firma Weishaupt Straßen- 
und Tiefbau GmbH aus Freital 
führt die Arbeiten aus. Die Kosten 
für betragen etwa 35.000 Euro. Das 
Stadtbezirksamt Prohlis beteiligt 
sich finanziell an der Baumaß-
nahme.

	■ Prohlis: Uhdestraße
Das Straßen- und Tiefbauamt lässt 
bis voraussichtlich Montag, 31. Mai, 
den östlichen Gehweg der Uhde-
straße von der Spitzwegstraße bis 
zur Rembrandtstraße sanieren. Der 
Gehweg erhält neues Betonpflaster 
und zehn weitere Bäume. Das 
Stadtbezirksamt Prohlis beteiligt 
sich finanziell an den Baumpflan-
zungen. Um die Bäume herum 
legen Arbeiter sandgeschlämmte 
Schotterdecken an.

Während der Bauarbeiten wird 
die Uhdestraße im Baubereich in 
Fahrtrichtung Spitzwegstraße zur 
Einbahnstraße. Der betreffende 
Gehweg ist voll gesperrt. Fuß-
gänger können den gegenüberlie-
genden Gehweg nutzen. Schilder 
weisen die Verkehrsteilnehmer auf 
die geänderte Situation hin.

Die Firma Thiendorfer Fräs-
dienst GmbH & Co. KG führt die 
Arbeiten aus. Die Kosten betragen 
etwa 100.000 Euro.

Arbeiten an Fußwegen in 
der Landeshauptstadt

Am Tunnel Waldschlößchen wer-
den von Montag, 12. April, bis 
Sonnabend, 17. April, Wartungs-
arbeiten ausgeführt. Dabei kommt 
es zu wechselseitigen Sperrungen 
beider Haupttunnelröhren. 

Die Weströhre (Richtung Wald-
schlößchenbrücke) wird am Mon-
tag, 12. April, und Dienstag, 13. 
April, und die Oströhre (Richtung 
Stauffenbergallee) am Mittwoch, 
14. April, und Donnerstag, 15. Ap-
ril, gesperrt. Die Verkehrsführung 
erfolgt in der jeweils freigegebenen 
Röhre in beiden Richtungen. 

Die Zufahrt von der Bautzner 

Straße zur Waldschlößchenbrücke 
wird am Freitag, 16. April, von 20 
bis 22.15 Uhr gesperrt. Die Sper-
rung der Zufahrt von der Brücke 
zur Bautzner Straße (stadtaus-
wärts) erfolgt von Freitag, 16. April, 
zum Sonnabend, 17. April, in der 
Zeit von 22.30 bis 5 Uhr.

Die Fachleute überprüfen si-
cherheitstechnische Anlagen, zum 
Beispiel die Brandmeldeanlage, 
die Notrufeinrichtungen und die 
Verkehrssteuerung. Außerdem 
werden die Tunnelbeleuchtung, 
Entwässerungsanlage, Tunnel-
wände und Notgehwege gereinigt.

Arbeiten am Tunnel Waldschlößchen
Verkehr fährt in der jeweils freigegebenen Röhre 

Am Mittwoch, 14. April, ertönen 
in Dresden um 15 Uhr für zwölf 
Sekunden die Sirenen zum Pro-
bealarm. Die Stadt testet ihre 
Anlagen, damit das Warnsystem 
für die Bevölkerung im Ernstfall 
einwandfrei funktioniert. Vier-
mal im Jahr, jeweils am zweiten 
Mittwoch des Quartals, überprüft 
das städtische Brand- und Katastro-
phenschutzamt auf diese Weise die 
Funktionstüchtigkeit aller Sirenen. 

Zusätzlich nimmt Dresden 
einmal im Jahr am bundesweiten 
Warntag teil. Der erste war am 
10. September 2020, der nächste 
ist am 9. September 2021 geplant. 

Mit mehr als 200 Anlagen 
ist Dresden nahezu f lächende-
ckend ausgestattet und verfügt 

über eines der modernsten Sire-
nen-Warnsysteme in Deutsch-
land. Besonderheit in Sachsens 
Landeshauptstadt ist, dass zu-
sätzlich zu den Signaltönen auch 
Sprachdurchsagen gesendet wer-
den können. Somit kann die War-
nung mit konkreten Hinweisen 
versehen werden. Der nächste 
reguläre Probealarm in Dresden 
ist am Mittwoch, 14. Juli 2021, 
ebenfalls 15 Uhr, geplant. 

Weitere Informationen stehen 
im Handzettel „Sirenen-Warn-
system“, der in den Dresdner 
Bürgerbüros ausliegt oder online 
einsehbar ist. 

www.dresden.de/
feuerwehr 

Nächster Probealarm in Dresden 
Am Mittwoch-Nachmittag stadtweiter Sirenentest 

Oberbürgermeister Dirk Hilbert: „Wir 
sind in einer äußerst schwierigen 
Situation. Die Bettenbelegung in 
den Sächsischen Krankenhäusern 
steigt kontinuierlich und die Prog-
nosen sind kritisch. Dennoch sind 
nach aktuell gültiger Sächsischer 
Corona-Schutzverordnung seit 
dem 6. April inzidenzunabhängig 
Öffnungen möglich, solange die 
Obergrenze von 1.300 Betten, be-
legt mit Covid-19-Patienten in ganz 
Sachsen, nicht überschritten wird. 
Was also möglich ist, wollen wir 
ermöglichen. Die offenen Angebote 
bieten Sicherheit für die persönliche 
Gesundheit mit Hygieneregeln, 
Hygienekonzepten, kontrollierten 
Abständen und negativen Testergeb-
nissen – vielleicht mehr als im 
öffentlichen Raum. Öffnen dürfen 

unter diesen Bedingungen der Zoo, 
Botanische Gärten, Museen, Galerien 
und Gedenkstätten und Geschäfte 
mit Click & Meet“.

Damit die jetzt avisierten Öff-
nungen nicht wieder zurückge-
nommen werden müssen, sagt 
Oberbürgermeister Dirk Hilbert: 
„Ich appelliere dringend an jeden 
Einzelnen: Halten wir uns gemein-
sam an die Regeln, gewinnen wir 
Zeit. Jedes belegte Krankenhausbett 
ist eins zu viel. Nicht nur wegen 
unserer Freiheiten.“ 

Die neue Allgemeinverfügung 
gilt bis zum Erreichen der maxi-
malen Bettenbelegung von 1.300 in 
Sachsen und steht auf der Seite 10  
in diesem Amtsblatt. 

www.dresden.de/corona

Stadt erlässt neue Allgemeinverfügung
Öffnungen sind abhängig von Obergrenze der Bettenbelegung

ZAHL DER WOCHE

	■ Bevölkerungsbestand 2020 in 
Dresden (Stand 31. Dezember)

	■ 561.942 Einwohnerinnen und 
Einwohner leben mit Hauptwohn-
sitz in Dresden. Davon sind 49,9 
Prozent männlich und 50,1 Prozent 
weiblich.

	■ 43,2 Jahre beträgt das Durch-
schnittsalter der Dresdnerinnen 
und Dresdner, die mit Hauptwohn-
sitz hier gemeldet sind.

	■ 1.712 Einwohner pro Quadrat-
kilometer beträgt die Bevölkerungs-
dichte.

	■ 48.395 ausländische Mitbürge-
rinnen und Mitbürger leben hier.

	■ 12 Jahre beträgt die durch-
schnittliche Wohndauer in der 
aktuellen Wohnung.

www.dresden.de/statistik
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In der Zentralbibliothek im Kultur-
palast, Schloßstraße 2 (Eingang 
Wilsdruffer Straße) werden zwei 
Ausstellungen gezeigt. Sie sind 
während der Öffnungszeiten der Bi-
bliothek von Montag bis Sonnabend 
von 10 bis 19 Uhr zu besichtigen. 
Der Eintritt ist frei.

	■ Ulla Andersson: nichtsdesto-
trotz – Malerei + Grafik
Bis 3. Juli ist die Ausstellung „nichts-
destotrotz“ – Malerei + Grafik von 
Ulla Andersson in der Galerie in der 
Zentralbibliothek zu sehen.

1940 in Gera geboren, lebt 
die Grafikerin und Malerin seit 
langem in Dresden-Loschwitz. Sie 
ist Mitglied im Verband Bildender 
Künstler und im Sächsischen 
Künstlerbund und hat an zahlrei-
chen nationalen und internationa-
len Symposien und Ausstellungen 
teilgenommen.

Im Mittelpunkt des Schaffens 
von Ulla Andersson stehen der 
Mensch in seinen Gegebenhei-
ten und  Befindlichkeiten, aber 
auch  die Landschaft mit ihren  
Stimmungen  und  Situationen. 
Inspiriert haben die Künstlerin 
die Dresdner Landschaft, die Liebe 
zur Literatur, aber auch vielfältige 
Reiseeindrücke.

	■ Kornelia Thümmel: Plastiken
Bis 15. Juli sind in der Zentralbib
liothek in den Vitrinen im Be-

reich Kunst, erstes Obergeschoss, 
Plastiken von Kornelia Thümmel 
zu sehen.

Die Bildhauerin wurde 1971 
in Leipzig geboren, studierte an 
der Burg Giebichenstein, Hoch-
schule für Kunst und Design 
Halle und war von 2006 bis 2008 
Meisterschülerin bei Prof. Bernd 
Göbel. In den Jahren 2017/18 
übernahm sie die künstlerische 
Leitung der Kreativen Werkstatt 
Dresden e. V. Seit  2020 hat sie 
den Lehrauftrag für plastisches 

Gestalten an der TU Dresden. Sie 
lebt und arbeitet in Blankenburg 
(Harz).

„Mein Motiv ist die Suche nach 
dem Inhalt unseres Daseins“, er-
klärt die Künstlerin. In ihrem 
plastischen Schaffen als Bild-
hauerin setzt sie sich mit der 
Menschenfigur, mit Körperformen 
auseinander. 

Leitbild: Bäume. Ulla Andersson, 2020, 
Acryl/Leinwand, 804 x 999 mm, Foto: 
Herbert Boswank

Malerei, Grafik und Plastiken werden gezeigt
Zentralbibliothek im Kulturpalast zeigt zwei Kunstausstellungen

Die 30. Ausgabe von „TONLAGEN 
– Dresdner Tage der zeitgenössi-
schen Musik“ findet in drei Teilen 
statt: April und November 2021 
sowie Anfang 2022. 

An vier Wochenenden, vom 11. April 
bis 2. Mai, gibt es neue Produktionen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
finden die Veranstaltungen online 
statt. Die meisten Angebote sind 
kostenfrei. Zur Unterstützung der 
aufwändigen Produktionen können 
Spendentickets erworben werden: 
Single: 5 Euro, Double: 10 Euro, 
Triple: 15 Euro, Quadro: 20 Euro, 
Tutti: 50 Euro.

Der regionale und historische 
Blick des Festivals spiegelt sich in 
Teilen des Programms wider. Frie-
der Zimmermann präsentiert ein 
neues Projekt zu Dresden-Prohlis, 
dem Ort seiner Kindheit. Neben 
einem Fokus auf experimentelle 

Musikfilme in der DDR sind, in Ko-
operation mit Deutschlandfunk, 
Uraufführungen von Paul-Heinz 
Dittrich und Helmut Oehring ge-
plant. In einem Podcast diskutiert 
der Musikwissenschaftler Jakob 
Auenmüller am Sonntag, 11. April, 
11 Uhr, Perspektiven zur Aufarbei-
tung der ostdeutschen Kunst in der 
Nachwendezeit. Mit AuditivVokal 
Dresden, Sächsischer Staatskapelle, 
der Elbland Philharmonie, dem 
Ensemble Avantgarde, Contem-
porary Insights, El Perro Andaluz 
und ensemble courage sind lokale 
Ensembles im Programm vertreten. 

In Kooperationen mit der Säch-
sischen Akademie der Künste, der 
Sächsischen Landesbibliothek und 
dem Stadtarchiv Dresden werden 
in den nächsten Jahren wertvolle 
Bild- und Tondokumente des ehe-
maligen Dresdner Zentrums für 
zeitgenössische Musik recherchiert, 

digitalisiert und somit zugänglich 
gemacht.

Ein weiterer Schwerpunkt des 
Festivals liegt auf Neuem Musik-
theater: In Kooperationen mit Mün-
chener Biennale, ZKM | Karlsruhe, 
Semperoper und den Hochschulen 
für Musik und für Bildende Künste 
Dresden stehen neue Projekte auf 
dem Programm. In dem Sympo-
sium „Musik Theater Positionen“ am 
Wochenende, 24./25. April, 13 bis 18 
Uhr, diskutieren die Gäste zu Ent-
wicklungen in Musik und Theater. 

In einem abschließenden Sym-
posium am Sonnabend, 1. Mai, 
12 bis 18 Uhr, wird zu Diversität, 
Kategorien und Gerechtigkeit in der 
zeitgenössischen Musik debattiert. 
Mit dabei ist Kulturbürgermeisterin 
Annekatrin Klepsch.

www.hellerau.org

Modernes Dresdner Musikfestival in drei Teilen
TONLAGEN – Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik ab 11. April online

Aktuell sind Statistiker sehr gefragt. 
Sie berechnen Inzidenzen und er-
stellen Prognosen über den weiteren 
Verlauf der Corona-Pandemie. Ein 
neues Online-Spiel des Erlebnislan-
des Mathematik in den Technischen 
Sammlungen Dresden greift diese 
Punkte auf. Die Spieler versuchen, 
die pandemische Ausbreitung eines 
Virus durch Maßnahmen, wie sie 
aktuell auch in der Realität zu 
finden sind, einzudämmen. Das 
Ziel ist dabei simpel: Die Zahl der 
Erkrankten soll so klein wie mög-
lich sein. 

www.quarantaene.
erlebnisland-mathematik.de

Technische Sammlungen: 
Neues Online-Spiel

Die Dresdner Philharmonie hat 
den vom Klassikmagazin „concerti“ 
deutschlandweit ausgeschriebenen 
Preis für „Das Publikum des Jahres 
2020“ gewonnen und sich gegen 
Mitbewerber wie die Komische Oper 
Berlin, das NDR Elbphilharmonie 
Orchester, die Dresdner Musik-
festspiele und die Oper Frankfurt 
durchgesetzt. Das Staatstheater 
Braunschweig hat einen Sonder-
preis der Jury bekommen.

Die Intendantin der Dresdner 
Philharmonie Frauke Roth sagt: 
„Über den Preis freue ich mich in 
dieser schwierigen Zeit ganz be-
sonders. Er ehrt ein einzigartiges 
Publikum, das sicher seinesglei-
chen sucht. Und er ehrt eine Be-
ziehung, die 150 Jahre alt ist und 
die wir in unserem Jubiläumsjahr 
2020 als besonders tief, emotional 
und wertvoll erlebt haben. Als wir 
2017 unseren neuen Konzertsaal 
eröffneten, sind die Musikerinnen 
und Musiker nach dem Festkon-
zert mit Rosen zu ihrem Publikum 
gegangen. Ich glaube, das ist jetzt 
wieder ein Moment, in dem wir 
allen unseren treuen Besucherin-
nen und Besuchern am liebsten 
Blumen überreichen und danken 
würden. Herzlichen Glückwunsch, 
liebes Publikum der Dresdner Phil-
harmonie!“ 

Mit dem Preis, der seit 2017 jähr-
lich verliehen wird, hat das Publi-
kum der Dresdner Philharmonie 
einen Überraschungsempfang für 
alle Besucher eines Konzert- oder 
Opernabends gewonnen. Darü-
ber hinaus erhält die Dresdner 
Philharmonie ein Preisgeld für 
Nachwuchsarbeit in Höhe von 
5.000 Euro. 

Dresdner ist „Publikum 
des Jahres 2020“
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	■ zum 100. Geburtstag	
am 14. April	
Erika Günther, Pieschen

	■ zum 90. Geburtstag
am 10. April 	
Gertraude Bellmann, Pieschen
am 11. April 	
Waltraud Bischof, Leuben
am 12. April 	
Volkmar Thalheim, Cotta
Gerd Thomas, Blasewitz
Sonnhild Kohlsche, Blasewitz
Ruth Koske, Altstadt
Käte Dietrich, Neustadt
am 13. April 	
Wolfgang Domsgen, Blasewitz
Helga Weise, Blasewitz
Siegfried Gnauck, Blasewitz
am 14. April 	
Ingeborg Klotsche, Weixdorf
Gottfried Eckel, Altstadt
Wolfgang Mauth, Altstadt
am 15. April 	
Eva Richter, Altstadt
Peter Kneisner, Loschwitz
Helga Heber, Altstadt
Ruth Herold, Altstadt

	■ zur Eisernen Hochzeit
am 14. April
Gottfried und Helga Eckel, 
Altstadt

Der Oberbürgermeister 
gratuliert

Wir kaufen 

Wohnmobile + 
Wohnwagen
03944-36160  

www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter 
Am Wasserturm

In Dresden können 27.500 Haus-
halte zusätzlich zu den bereits 
berechtigten 54.800 Haushalten 
einen Wohnberechtigungsschein 
beantragen. Möglich macht das 
eine neue Landesvorschrift, die 
die Einkommensgrenzen anhebt. 

Sozialbürgermeisterin Dr. Kris-
tin Klaudia Kaufmann ermun-
tert: „Lassen Sie Ihren Anspruch 
prüfen. Wir helfen gern. We-
gen steigender Immobilienpreise 
und Mieten sowie aufgrund von 
Einkommensverlust durch die 
Corona-Pandemie können viele 
Haushalte ihre Wohnkosten nicht 
mehr allein schultern. Mit dem 
Wohngeld, das zum Jahresanfang 
erhöht wurde, und dem Wohn-
berechtigungsschein, den jetzt 
mehr Haushalte erhalten können, 
greifen wir den Betroffenen unter 
die Arme“.

	■ Wohnberechtigungsschein
Der Wohnberechtigungsschein er-
möglicht Einwohnerinnen und Ein-
wohnern mit geringem Einkommen 
den Bezug einer preisgünstigen 
belegungsgebundenen Wohnung. 
Hierfür gelten bestimmte Obergren-
zen für die jährlichen Haushaltsein-

künfte. Durch die neue Sächsische 
Einkommensgrenzen-Verordnung 
(SächsEinkGrenzVO), die am 17. 
März 2021 in Kraft getreten ist, 
steigen die Einkommensgrenzen 
für mietpreis- und belegungsgebun-
denen Wohnraum gegenüber den 
regulären Einkommensgrenzen 
nach dem Wohnraumfördergesetz 
um 40 Prozent. 

Für Alleinstehende liegt die 
Obergrenze nun bei 16.800 Euro 
pro Jahr, für Zwei-Personen-Haus-
halte bei 25.200 Euro. Für jede 
weitere zum Haushalt zählende 
Person steigt die Obergrenze um 
5.740 Euro pro Jahr. Die Ein-
kommensgrenzen erhöhen sich, 
wenn Kinder im Haushalt leben. 
Pro Kind im Alter unter 18 Jahren 
werden 700 Euro pro Jahr berück-
sichtigt. Rund 10.400 gebundene 
Wohnungen gibt es in Dresden. 
Aktuell entstehen – sowohl durch 
die städtische Wohnungsbaugesell-
schaft Wohnen in Dresden GmbH 
& Co. KG (WiD) und Wohnungs-
genossenschaften als auch private 
Bauherren – zusätzliche miet-
preis- und belegungsgebundene 
Wohnungen. 

Der Wohnberechtigungsschein 

kann postalisch beim Sozialamt 
Dresden, PF 12 00 20, 01001 Dres-
den oder online beantragt werden. 
Fragen können per E-Mail an  
wohnen@dresden.de gestellt wer-
den.

www.dresden.de/
wohnberechtigungsschein

	■ Wohngeld
Das Wohngeld steht Haushalten 
mit niedrigem Einkommen zu, 
damit sie angemessen und familien-
gerecht wohnen können. Mithilfe 
des Wohngeldes kann ein Beitrag 
geleistet werden, ungewollte Um-
züge und damit Aufspaltungen in 
Dresden zu vermeiden. Das Wohn-
geld wird als Zuschuss zur Miete 
oder als Lastenzuschuss für selbst 
genutztes Wohneigentum gezahlt. 
Keinen Anspruch auf Wohngeld 
haben Personen, die eine andere 
Sozialleistung beziehen oder be-
antragen, in der bereits Kosten der 
Unterkunft berücksichtigt werden 
– das gilt insbesondere für Arbeits-
losengeld II (ALG II) und Sozialgeld 
vom Jobcenter. 

www.dresden.de/wohngeld

Wohnberechtigungsscheine für mehr Dresdner
Neue Landesvorschrift hilft zusätzlichen 27.500 Haushalten

Am 29. März ehrten Jan Donhauser, 
Beigeordneter für Bildung und 
Jugend, sowie Bettina Kusche, 
Vorstandsmitglied der Dresdner 
Stiftung Soziales & Umwelt der 
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, 
im Rahmen einer Videokonferenz 
die Gewinner des kriminalprä-
ventiven Jugendhilfepreises EMIL 
– Engagierte, Mutige und Inter-
venierende Lebenshilfe. Erstmalig 
in der 15-jährigen Geschichte der 
Preisvergabe gab es zwei Preisträ-
ger – trotz erfolgter Stichwahl. 
Diese Preisträger sind „Social Web 
macht Schule gGmbH“ und „D.I.K. 
– Dresdner Interventions- und 
Koordinierungsstelle zur Bekämp-
fung von häuslicher Gewalt/Gewalt 
im sozialen Nahraum“. 

	■ Das Projekt der „Social Web 
macht Schule gGmbH“ steht unter 
dem Motto Cybermobbing-Prä-
vention und richtet sich seit 2011 
an Schülerinnen und Schüler 
an Grundschulen und weiter -
führenden Schulen. Jeder fünfte 
Jugendliche hat bereits schlechte 
Erfahrungen mit Beleidigungen 

und falschen Behauptungen in 
digitalen Medien gemacht. Deshalb 
ist die Präventionsarbeit des Pro-
jektes für die Zielgruppe besonders 
geeignet, den Umgang mit sozialen 
Medien verantwortungsbewusst zu 
gestalten. Das hat aktuell noch an 
Bedeutung gewonnen, weil  Kinder 
und Jugendliche momentan ge-
zwungen sind, mangels persön-
licher Kontakte auf die sozialen 
Medien auszuweichen bzw. diese 
noch stärker zu nutzen.

	■ Das Projekt von D.I.K. „ECHT 
FAIR“ ist eine interaktive Aus-
stellung zur Prävention von (häus-
licher) Gewalt für Kinder ab der 
fünften bis zur achten Klasse. 
Das Team des D.I.K. führt dieses 
Präventionsprojekt in Kooperation 
mit den städtischen Bibliotheken 
Dresden und dem Männernetzwerk 
Dresden e. V. sowie dem Mobilen 
Jugendarbeit Dresden-Süd e. V. 
durch. Die interaktive Ausstellung 
beinhaltet verschiedene Stationen, 
die die Kinder und Jugendlichen 
durchlaufen können. Dabei lassen 
sich Klappen öffnen, Hörstationen, 

Schiebetafeln, ein Touchscreen 
und Spiegel nutzen. Sechs Statio-
nen informieren zu den Themen: 
„Gewaltig“, „Strittig“, „Mit Ge-
fühl“, „Ich und Du“, „Hilfe“ und 
„Mit Recht“.

Der kriminalpräventive Ju-
gendhilfepreis EMIL ist ein Ko-
operationsprojekt der Dresdner 
Stiftung Soziales & Umwelt der 
Ostsächsischen Sparkasse Dresden 
und der Dresdner Jugendgerichts-
hilfe. Er wird seit 2005 jährlich 
verliehen, mit Ausnahme des 
Jahres 2019. Der Preis ist mit 3.000 
Euro dotiert und wurde diesmal 
in zwei Anteile von jeweils 1.500 
Euro pro Preisträger aufgeteilt. 
Die beiden Preisträger erhielten 
im Vorfeld der Preisverleihung je 
ein Paket, welches erst im Rahmen 
der pandemiebedingten Online-
preisverleihung geöffnet werden 
durfte. Die Pakete beinhalteten 
die Preisfiguren EMIL, jeweils 
eine Urkunde und Erich Kästners 
Roman „Emil und die Detektive“.

jugendgerichtshilfe.
dresden.de

Stichwahl beim Jugendhilfepreis EMIL 2020
Projekte zur Prävention von Cybermobbing und häuslicher Gewalt machten das Rennen

Fragen?

dresden.de/wegweiser
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Im Jahre 1921 – vor genau 100 Jah-
ren dehnte die Stadt Dresden ihre 
Grenzen aus wie nie zuvor. Grund 
dafür waren die Eingemeindungen 
von vormals eigenständigen Orten. 
Zwar gab es vorher auch Einverlei-
bungen – so mitunter der Sprachge-
brauch – nach Dresden, aber nicht 
in diesem Ausmaß.

In der Geschichte der Stadt Dresden 
gab es vier große Eingemeindungswel-
len: 1903, 1921, 1950 und nach 1990. 

Die erste Eingemeindung war der 
Anschluss von Altendresden (Innere 
Neustadt) im Jahr 1549. Für mehr als 
zwei Jahrhunderte veränderte sich 
das Stadtgebiet durch die Anlage 
von Festungsbauten kaum. Erst mit 
Schleifung der Bastionen, die die 
Stadt nach außen schützten, aber 
gleichzeitig jede Ausdehnung ver-
hinderten, erweiterte sich Dresden 
in den 1830er Jahren. Dies betraf vor 
allem die Friedrichstadt, die Rade-
berger Vorstadt, die Antonstadt und 
die Leipziger Vorstadt. Zum Ende 
des 19. Jahrhunderts nahmen die 
Eingemeindungsbestrebungen wie-
der Fahrt auf. Striesen und Strehlen 
wurden schon 1892 sowie Pieschen, 
Wilder Mann und Trachenberge 
1897 angeschlossen. 1901 folgten 
Gruna ein Jahr später Räcknitz, 
Seidnitz und Zschertnitz. Mit der 

ersten großen Eingemeindungswelle 
im Jahr 1903 kamen Cotta, Kaditz, 
Löbtau, Mickten, Naußlitz, Plauen, 
Trachau, Übigau und Wölfnitz zu 
Dresden. Nach einer kurzen Unter-
brechung waren auch Tolkewitz 
(1912) und Reick (1913) bereit, sich 
unter die Haube der sächsischen 
Hauptstadt zu begeben.

Gemeindegrenzen änderten sich 
insbesondere in Zeiten gesellschaft-
licher und wirtschaftlicher Umwäl-
zungen. Häufig gingen Eingemein-
dungen mit einer dramatischen 
Entwicklung in Politik und Wirt-
schaft einher. Einer solchen Krise 
folgte auch die Eingemeindungs-
welle von 1921. Der Erste Weltkrieg 
bescherte der Bevölkerung viele Sor-
gen und Nöte und den Gemeinden 
wirtschaftliche Einbrüche. Mancher 
Ort wollte sich freiwillig Dresden 
anschließen, andere wiederum ver-
suchten, die Eingemeindung unter 
allen Umständen zu vermeiden. 

Am 1. April 1921 kam es dann 
zur Massenvermählung von Dres-
den und den Gemeinden Blasewitz, 
Briesnitz, Bühlau, Coschütz, Dobritz, 
Gostritz, Kaitz, Kemnitz, Kleinpestitz, 
Kleinzschachwitz, Laubegast, Leu-
ben, Leutewitz, Loschwitz, Mockritz, 
Niedergorbitz, Obergorbitz, Roch-
witz, Stetzsch und dem mondänen 
Weißen Hirsch.

An besagtem Tag wurden von 
jeder der betroffenen Gemeinden ein 
Ratsmitglied entsandt, begleitet von 
Ratsleuten und einem Schriftführer. 
Nach der „Ordnung für die Übernah-
mefeiern in den Gemeinden“ über-
nahm Oberbürgermeister Bernhard 
Blüher in Bühlau, Weißer Hirsch 
und Rochwitz persönlich die Verwal-
tungsgeschäfte. Taggleich wurden 
von anderen Bürgermeistern und 
Stadträten die Verwaltungsgeschäfte 
in den nun eingemeindeten Orten 
übernommen. Blasewitz, Loschwitz 
und der Weiße Hirsch wehrten sich 
bis zuletzt gegen die Aufgabe ihrer 
Selbstständigkeit. Aus der langen 
Auseinandersetzung gingen die 
Befürworter siegreich hervor. Am 
1. Oktober 1921 bestätigte das Säch-
sische Ministerium des Inneren ihre 
Eingemeindung. 

Inzwischen erfasste die Einge-
meindungswelle 1921 drei weitere 
Orte: Ebenfalls zu Dresden kamen 
am 1. Juni Leubnitz-Neuostra, Proh-
lis und Torna hinzu. Dreißig Jahre 
später sollte die nächste Eingemein-
dungswelle folgen.

Eingemeindungen. Weichbildplan zur 
Stadtentwicklung mit den Eingemeindungen 
von 1549 bis 1945. Quelle: Stadtarchiv Dres-
den, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, 
Nr. XIII3991, 1949.

Eingemeindungswelle 1921 erfasste mehr als 20 Orte
Vor 100 Jahren dehnte die Stadt Dresden ihre Grenzen aus wie nie zuvor

„Peter und der Wolf“ von Sergei 
Prokofjew und „Der Karneval der 
Tiere“ von Camille Saint-Saëns ge-
hören zweifellos zu den beliebtesten 
Werken für junges Publikum aus 
der Welt der Klassik. Die Dresdner 
Philharmonie und KultBlechDres-
den, das Blechbläserensemble der 
Dresdner Philharmonie, haben nun 
gemeinsam mit Malte Arkona beide 
Werke auf CD bei Berlin Classics 
herausgebracht. Den „Karneval 
der Tiere“, gibt es als Version für 
Kinder und in einer Fassung für 
Erwachsene.

	■ „Peter und der Wolf“
Nach den erfolgreichen Familien- 
und Schulkonzerten der letzten 
Jahre ist das beliebte musikalische 
Märchen von Sergei Prokofjew nun 
auch auf CD zu hören. Gemeinsam 
mit der Fantasiefigur Mezzo begibt 
sich Malte Arkona auf die Spur von 
Wolf, Ente, Katze und Co. 

Die Dresdner Philharmonie 
unter der Leitung von Dominik 
Beykirch übernimmt die musika-
lische Gestaltung, die Textfassung 
stammt von Loriot.

 
	■ „Der Karneval der Tiere“ 

Fassung für Kinder
Auch für den „Klassiker“ von 
Camille Saint-Saëns hat Malte Ar-
kona sich Mezzo zur Seite geholt. 
Begleitet von KultBlechDresden, ist 
eine spannende und unterhaltsame 
Hörspielfassung entstanden. 

	■ „Der Karneval der Tiere“ 
Fassung für Erwachsene
Malte Arkonas Talent, ganz unter-
schiedliche Charaktere abzubilden, 
zeigt er auch in dieser Hörspielfas-
sung. Die Besonderheit: Er erzählt 
die Geschichte, die fast alle in ihrer 
Kindheit gehört haben, nun für Er-
wachsene. Musikalische Begleitung 
bietet wiederum KultBlechDresden. 

Erhältlich sind die CDs über den 
Webshop der Dresdner Philharmo-
nie und im Handel.

www.
dresdnerphilharmonie.de

CD: „Peter und der Wolf“ 
und „Karneval der Tiere“
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In diesem Jahr gibt es erstmals 
ein Mediatorenteam, das zu ver-
schiedenen Zeiten in der Äußeren 
Neustadt unterwegs sein wird. Der 
Freistaat unterstützt das Projekt 
intensiv. Am 30. März erhielt das 
Stadtbezirksamt Neustadt einen ent-
sprechenden Fördermittelbescheid 
des Sächsischen Staatsministeriums 
des Inneren. 

Folgende Aufgaben überneh-
men dann die Vertreterinnen und 
Vertreter des Teams: 

	■ Förderung von Dialog und Kom-
munikation

	■ Gehör für Anwohnerinnen und 
Anwohner bzw. Anliegerinnen und 
Anlieger

	■ Moderation von Konflikten im 
öffentlichen Raum

	■ Sensibilisierung von Partygästen
	■ friedliches Miteinander, gewalt- 

und kriminalpräventive Wirkung
	■ Entlastung der Präsenz von Ord-

nungskräften, die nicht über den 
gesamten Sommer aufrechterhalten 
werden kann.

Aktuell laufen die Vorberei-
tungen für die Ausschreibung des 
Kommunikationsteams. Der Start 
ist für Frühsommer vorgesehen. In 
der nächsten Sitzung des Stadtbe-
zirksbeirates Neustadt am Montag, 
12. April 2021, gibt es dazu eine 
Information. 

Der Erste Bürgermeister Detlef 
Sittel dazu: „Ziel ist, dass beides in 
der Neustadt möglich ist – ein le-
bendiger Stadtteil, der zum Feiern 
einlädt, in dem man aber auch gut 
und gern wohnt. Mit Respekt lässt 
sich vieles klären. Ich danke dem 
Freistaat für die Unterstützung“.

Mediatorenteam für die 
Neustadt im Aufbau

Am 6. April legte der Erste Bürger-
meister Detlef Sittel ein Gebinde 
am Jorge-Gomondai-Platz nieder. 
Als Vertreter der Stadt gedachte 
er Jorge João Gomondais, der vor 
genau 30 Jahren durch rassisti-
sche Gewalt an dieser Stelle zu 
Tode kam. Detlef Sittel: „Es ist 
wichtig, die Erinnerung an Jorge 
Gomondai wach zu halten und 
damit ein eindeutiges Zeichen 
der Solidarität mit Betroffenen 
von Rassismus und rassistischer 
Gewalt zu setzen.“

Jorge João Gomondai, 1962 in 
Mosambik geboren, kam 1981 als 

Vertragsarbeiter in die DDR und 
arbeitete im Dresdner Schlacht-
hof. Er starb am 6. April 1991 im 
Alter von 28 Jahren an den Folgen 
eines rassistischen Übergriffs. 

Er wurde in der Nacht zum 
Ostersonntag in der Straßenbahn 
zwischen Albertplatz und Haupt-
straße von einer Gruppe Jugend-
licher bedrängt, angepöbelt und 
mit rassistischen Äußerungen 
beleidigt. 

Gegen 4 Uhr fand die Straßen-
bahnfahrerin ihn blutüberströmt 
neben den Gleisen liegend. We-
nige Tage später starb er an den 
Folgen seiner schweren Kopfver-
letzungen. 

1993 wurde am Tatort ein Ge-
denkstein eingeweiht. Seit dem 
30. März 2007 heißt dieser Platz 
Jorge-Gomondai-Platz.

Vor 30 Jahren wurde Jorge Gomondai getötet
Erster Bürgermeister Detlef Sittel und Dr. Husein Jinah legen Gebinde zum Gedenken nieder

Ob Lockdown oder nicht – eine 
Bildungsberatung kann in Dresden 
immer in Anspruch genommen 
werden. Eine Anpassung der Be-
ratungsform macht es möglich.

„Ich weiss einfach nicht, wie 
es mit mir beruflich weitergehen 
soll!“ Solche und ähnliche Anfra-
gen erhalten die Bildungsberate-
rinnen während des Lockdowns 
besonders häufig. Hierzu können 
sich Interessierte an Beratungsstel-
len wie die Dresdner Bildungsbe-
ratung wenden, die auch in Pande-
miezeiten weiter für ihre Kunden 
da ist. Ob per Telefon, Video oder 
E-Mail: Die Beratungskunden und 
Beratungskundinnen nehmen die 
Gelegenheit gerade jetzt wahr, Ori-
entierungsfragen zu besprechen 
und Pläne zu schmieden. Welche 
Chancen habe ich außerhalb mei-
ner krisengebeutelten Branche? 
Kann ich die Kurzarbeit nutzen, 
um mich weiterzubilden? Wel-
chen Talenten in mir möchte ich 
mehr Raum geben? Im Beratungs-
prozess werden diese Themen 
eingängig gemeinsam bearbeitet 
und von den Bildungsberaterin-
nen strukturiert. Sozialpädagogin 
Beatrix Linge erklärt: „Es geht uns 
vor allem in Zeiten von Corona da-
rum, die Menschen da abzuholen, 
wo sie gerade stehen. Nur so kann 
es ein stimmiger, kundenorien-
tierter Prozess werden“. Wenn die 
Ratsuchenden nach der Beratung 
orientierter, strukturierter, mo-

tivierter und organisierter sind, 
hat das vierköpfige Team sein Ziel 
erreicht!

Seit der Gründung im Jahr 
2010 halfen die Bildungsberate-
rinnen in 17.800 kostenfreien 
Gesprächen bei der beruflichen 
Um- und Neuorientierung weiter. 
Ihre Kundinnen und Kunden ste-
hen in der Regel nach Elternzeit, 
längerer Krankheit oder Erwerbs-
tätigkeit vor einem Neueinstieg ins 
Berufsleben. Manche wollen ihre 
berufliche Ausbildung nachholen, 
fortsetzen oder vertiefen. Einige 
suchen nach neuen Ideen, um ihre 
Potenziale zu entfalten. Andere 
möchten sich über die aktuellen 
Standards beim Bewerbungsan-
schreiben, Einstellungsgespräch 
und Lebenslauf informieren. Ganz 
ohne Erfolgsdruck kann hier auch 
über bisher heimliche Berufs-
träume gesprochen werden. So 
manche lang aufgeschobene Frage 
eröffnet für Erwerbstätige und 
auch Erwerbslose in der Beratung 
gleichermaßen einen Zugang zu 
völlig neuen Möglichkeiten auf 
dem Arbeitsmarkt.

Mit fünf Beratungsorten in 
Gorbitz, Johannstadt, Altstadt, 
Friedrichstadt und Pieschen bieten 
die Beraterinnen Interessierten 
kurze Wege zur Beratung. Noch 
schneller ist derzeit der Griff zum 
Telefonhörer oder zum Rechner, so 
können Ratsuchende bequem von 
zu Hause aus ihre Fragen los wer-

den. Melanie Ducke, die die Arbeit 
der Bildungsberatung koordiniert 
und auch selbst mit berät, erklärt: 
„Dennoch freue ich mich darauf, 
wenn ich wieder Interessierte 
in unseren Büros – live und in 
Farbe – empfangen kann“. Ge-
fördert werden die Angebote der 
„Bildungsberatung stadtweit“ vom 
Dresdner Sozialamt; Angebote der 
„Bildungsbratung im Quartier“ er-
halten von der Landeshauptstadt 
Dresden, vom Freistaat Sachsen 
sowie von der Europäischen Union 
eine Förderung. Träger ist die 
Volkshochschule Dresden.

www.bildungsberatung-
dresden.de

Berufliche Neuorientierung ist ein aktuelles Thema
Dresdner Bildungsberatung hilft per Telefon, Video oder per E-Mail

Gedenken. Der Erste Bürgermeister Detlef 
Sittel (links) und Dr. Hussein Jinah vom 
Integrations- und Ausländerbeirat beim 
Gedenken am Jorge-Gomondai-Platz.	
	 Foto: Dr. Johannes Schulz

www.dresden.de/corona

Mund-Nasen-
Bedeckung tragen.
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Am Donnerstag, 15. April, findet von 
18 bis 20 Uhr ein Bürgergespräch 
zur Zukunft des Städtischen Klini-
kums Dresden in Form einer On-
line-Veranstaltung statt – live auf 
www.facebook.com/stadt.dresden  
und im Dresden Fernsehen. Dresd-
nerinnen und Dresdner, die keinen 
Zugang zu digitalen Medien haben, 
können ihre Fragen mit Hilfe eines 
Handzettels stellen. Dieser liegt 
zusammen mit Informationen in 
den Stadtbezirksämtern 

	■ Altstadt, Theaterstraße 11
	■ Loschwitz, Grundstraße 3
	■ Pieschen, Bürgerstraße 63
	■ im Neuen Rathaus, Dr. Külz-

Ring 19 und 
den Standorten des Städtischen 
Klinikums 

	■ Friedrichstadt, Friedrichstraße 
41

	■ Neustadt/Trachau, Industrie-
straße 40

	■ Löbtau, Altonaer Straße 2 a
	■ Weißer Hirsch, Heinrich-Cot-

ta-Straße 12
aus.

Im Internet  unter  www. 
klinikum-dresden.de/zukunft2035 
stehen umfassende Informatio-
nen zum skizzierten Zukunfts-
konzept des Klinikums. Zudem 
können Fragen auch per E-Mail an  
zukunft2035@klinikum-dresden.
de gesendet werden.

Am 22. März 2021 wurde das 
vom Stadtrat beauftragte Prä-
ferenz-Szenario und von Lan-
deshauptstadt und Städtischen 

Klinikum Dresden erarbeitete Zu-
kunftskonzept an die Gremien des 
Stadtrates zur Beratung überge-
ben. Das Konzept stellt sicher, dass 
sich die medizinischen Angebote 
für die Bürgerinnen und Bürger 
in Dresden weiterentwickeln und 
dass es auch in Zukunft ein starkes 
Klinikum in kommunaler Träger-
schaft gibt. Zudem halten alle 
Standorte in den kommenden 15 
Jahren ein attraktives und an den 
demografischen Entwicklungen 
angepasstes Leistungsspektrum 
vor.

www.facebook.com/
stadt.dresden
www.klinikum-dresden.de/
zukunft2035

Zur Zukunft des Städtischen Klinikums
Fragen können während eines Online-Bürgergesprächs am 15. April geklärt werden

Am Montag, 19. April, findet ein 
Bürgerforum zur Zukunft des Sach-
senbades in der Messe Dresden, 
Messering 6, statt. Beginn ist 18 
Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Die An-
meldung ist möglich per E-Mail 
an sachsenbad@dresden.de oder 
telefonisch unter (03 51) 4 88 20 40  
(Anruf beantworter) oder über 
das Onlineformular unter www. 
dresden.de/sachsenbad. 

Vor Ort werden nur Personen 
zugelassen, die einen tagaktuellen 
negativen Corona-Test (mindestens 
Antigen-Schnelltest) vorweisen 
können. Ein negativer häuslicher 
Selbsttest wird nicht akzeptiert. 
Die Teilnahme am Bürgerforum 
ist nur nach vorheriger, bestätigter 
Anmeldung möglich. Es besteht 
durchgehend die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Mund-Nase-
Bedeckung und die Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,50 Meter 
zu anderen Personen. Unter Berück-
sichtigung des Hygienekonzeptes 
der Messe Dresden GmbH wird eine 
Teilnehmerzahl von 60 Personen 
zugelassen. Während der Sitzung 
werden Bild- und Tonaufnahmen 
erstellt. Interessierte können diese 
online per Livestream unter www.
dresden.de/sachsenbad und im Dres-
den Fernsehen verfolgen.

Nach Eröffnung durch Oberbür-
germeister Dirk Hilbert geben die 
Bürgerinitiative „Endlich Wasser ins 
Sachsenbad“, die Stadtverwaltung 
Dresden und die STESAD GmbH 
ihre Statements ab. Anschließend 
findet im Format des sogenannten 
World-Cafés zu vier Szenarien der 
Meinungsaustausch zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern, Stadträtinnen 
und Stadträten und Vertretern der 
Stadtverwaltung statt. 

Alle Teilnehmenden erhalten Ge-
legenheit, sich zu jedem Szenario 
einzubringen. Empfehlungen aus 
der Mitte der Bürgerinnen und Bür-
ger zu den behandelten Vorhaben 
werden zur Abstimmung gebracht. 
Angenommene Empfehlungen 
behandelt dann der Stadtrat in 
öffentlicher Sitzung. Stimmberech-
tigt sind ausschließlich Dresdner 
Bürgerinnen und Bürger. 
Diese sind

	■ Deutsche im Sinne des Artikels 
116 des Grundgesetzes und jeder 
Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union, 

	■ die/der das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und 

	■ seit mindestens drei Monaten in 
Dresden wohnen. 

	■ Wer in mehreren Gemeinden 
wohnt, ist Bürger nur in der Ge-
meinde des Freistaates Sachsen, in 
der er seit mindestens drei Monaten 
seine Hauptwohnung hat. War in 
der Gemeinde, in der sich die Haupt-
wohnung befindet, die bisherige 
einzige Wohnung, wird die bisherige 
Wohndauer in dieser Gemeinde 
angerechnet. Bei der Berechnung 
der Dreimonatsfrist ist der Tag des 
Einzugs in die Frist einzubeziehen 
(vgl. § 15 Absatz 1 der Sächsischen 
Gemeindeordnung). 

	■ Zur Prüfung von Antrags- und 
Stimmrechten werden vor Beginn 
des Bürgerforums am Eingang Perso-
nalausweiskontrollen erfolgen und 
Stimmkarten ausgegeben werden.

www.dresden.de/
sachsenbad

Bürgerforum zum Sachsenbad am 19. April
Teilnahme nur mit Anmeldung für Dresdner Bürgerinnen und Bürger möglich

city forest GmbH
Projektbereich Dresden

Enderstraße 94 
01277 Dresden

tel.:  0351 266 902 -10
fax:  0351 266 902 - 19

mail:  dresden@cityforest.de
web: www.cityforest.de

Baumpflege Baumkontrolle Baumdiagnose Baumsanierung Baumfällung
Baumstubbenfräsen Baumschutzmaßnahmen Baumstandortverbesserung

Hydrosaat Erosionsschutz Ingenieurbiologie Landschaftspflege

Das Amt für Kindertagesbetreuung 
der Landeshauptstadt Dresden hat 
den Fachplan Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege für 
das Schuljahr 2021/2022 fortge-
schrieben. Die Planung basiert auf 
der aktuellen Bevölkerungsprogno-
se der Kommunalen Statistikstelle 
vom November 2020. Angesichts 
dieser erwartet die Landeshaupt-
stadt Dresden einen sinkenden 
Bedarf an Plätzen in der Kinder-
tagesbetreuung. Laut Fachplan 
werden 32.637 Betreuungsplätze 
gebraucht, voraussichtlich 33.249 
Plätze können angeboten werden. 

Die Bevölkerungsprognose 2020 
bestätigt diese kurz- und mittel-
fristige Entwicklung für null- bis 
dreijährige Kinder, jedoch auf 
einem deutlich niedrigeren Niveau 
als die Vorjahresprognosen. Der 
Trend rückläufiger Kinderzahlen 
hält voraussichtlich bis 2030/2031 
an. Danach werden wieder leicht 
steigende Zahlen erwartet. 

Die Bevölkerungsprognose 
weist weiterhin eine Steigerung der 
Kinderzahlen im Grundschulalter 
bis 2023/2024 aus. Der Bedarf an 
Hortplätzen kann mit den derzei-
tigen Kapazitäten gedeckt werden. 
Nur an einzelnen Standorten muss 
die volle Kapazität ausgeschöpft 
werden. 

Der prognostizierte Rückgang 
an Kindern hat mittel- und lang-
fristige Auswirkungen auf die 
Planung von Kita-Standorten in 
Dresden. Insofern prüft der Eigen-
betrieb Kindertageseinrichtungen 
derzeit die Notwendigkeit von Neu- 
und Ersatzbauten. 

Frei werdende Kapazitäten 
sollen dafür genutzt werden, die 
Belegungsdichte in den Kitas zu 
verringern und Plätze wie vor 
Inkraftsetzung des Kitarechtsan-
spruches vorzuhalten. Außerdem 
werden heute für die Umsetzung 
einer inklusiven Kindertagesbe-
treuung mehr Plätze benötigt und 
die Fachkräfte für die Kindertages-
betreuung müssen weiter quali-
fiziert und spezialisiert werden. 

Die vom Amt für Kindertages-
betreuung erstellte Fortschreibung 
des Fachplanes Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege 
für das Schuljahr 2021/2022 wird 
am Donnerstag, 29. April, in erster 
Lesung im Jugendhilfeausschuss 
beraten und soll danach in allen 
Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte 
und Ortschaftsräte vorgestellt 
werden. Mit einem Beschluss des 
Stadtrates wird Ende Juli 2021 
gerechnet.

Weniger Kinder – mehr 
Zeit für Qualität in Kitas
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Die Zahl an in Kurzarbeit tätigen 
Beschäftigten ist aufgrund der Co-
rona-Krise aktuell höher als jemals 
zuvor. Kurzarbeit gilt als zeitlich be-
grenzte Verkürzung der Arbeitszeit, 
die in aller Regel zu Gehaltseinbußen 
führt. Diese Einbußen werden 
durch sogenanntes Kurzarbeiter-
geld kompensiert. 

Was ist Kurzarbeit?
Während Arbeitnehmer ohne Kinder 
während der Kurzarbeit 60 Prozent 

des ausfallenden Nettoentgelts er-
halten, erhöht sich der Betrag bei 
Arbeitnehmern mit Kindern mit 
Kindergeldanspruch auf sechs Pro-
zent. Nach einem Zeitraum von vier 
Monaten erhöhen sich die Kosten 
noch einmal für die Arbeitnehmer, 
deren Arbeitsentgelt sich mindes-
tens halbiert hat. 

Tipps zum Umgang mit 
der Steuererklärung
Wer in einem Jahr mehr als 410 Euro 

an Kurzarbeitergeld erhalten hat, 
muss für das Folgejahr eine Steuer-
erklärung abgeben. Im Regelfall muss 
dass Dokument bis zum 31. Juli des 
Folgejahres beim Finanzamt einge-
hen. Entsprechende Informationen 
über die Höhe des Kurzarbeitergelds 
müssen Steuerzahler in Zeile 28 von 
Anlage N der Steuererklärung eintra-
gen. Dieser Bereich der Steuererklä-
rung gilt ebenfalls für Angaben über 
Mutterschafts- und Insolvenzgeld 
oder Arbeitslosengeld.

Regelungen zur Ver
steuerung
Generell ist Kurzarbeitergeld steuer-
frei. Dementsprechend wird nicht 
grundsätzlich eine Einkommenssteuer 
berechnet. Jedoch ist es möglich, 
dass für den bezogenen Lohn eine 
steuerliche Belastung einschließlich 
einer Steuernachzahlung droht. Eine 
ausschlaggebende Komponente ist 
der Einkommenssteuersatz. Dieser 
Steuersatz gibt an, wie hoch das 
Einkommen steuerlich belastet wird. 
Dieser erhöht sich, je höher im Gegen-

zug das zu versteuernde Einkommen 
ist. Zudem ist der sogenannte Progres-
sionsvorbehalt ausschlaggebend, der 
sich ebenfalls auf den ansteigenden 
Steuersatz bezieht. Demzufolge wer-
den steuerfreie Lohnersatzleistungen 
wie Kurzarbeitergeld auf zu versteu-
erndes Einkommen angerechnet.

Bei offenen Fragen  
einen Steuerberater 
kontaktieren
Für die steuerpflichtigen Einkünfte 
gilt der Steuersatz, der berechnet 
werden würde, falls auch steuerfreie 
Leistungen besteuert werden. Durch 
diese Methode steigt einerseits der 
Steuersatz an. Andererseits werden 
steuerpflichtige Einkünfte stärker 
belastet. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass jeder Empfänger von 
Kurzarbeitergeld mit einer Steuer-
nachzahlung rechnen muss. Wer 
keinen Teilzeitlohn erhält, darf eher 
auf eine Steuererstattung hoffen. 
Bei Problemen lohnt es sich, einen 
Steuerberater zu kontaktieren.

 Text: Sandra Reimann

Im Rahmen einer Mitgliedschaft leisten wir
Hilfe bei der Einkommensteuererklärung

Unsere Beratungsbefugnis ist lt. § 4 Pkt. 11 StBerG 
begrenzt auf Personen wie Arbeitnehmer/Beamte, Rentner, 

Studenten, Arbeitslose; auch mit Einnahmen aus 
Vermietung/Verpachtung und Kapitalvermögen, wenn 
diese nicht mehr als 13000/26000 € pro Jahr betragen.

Beratungsstelle:
01277 Dresden, Zwinglistr. 40, Tel.: 254 10 15

Interessenten als Beratungsstellenleiter/in wenden 
sich bitte direkt an: www.Lsthv-arbeitnehmer.de

Im Rahmen einer Mitgliedschaft  leisten wir

Hilfe bei der Einkommensteuererklärung
Unsere Beratungsbefugnis ist lt. § 4 Pkt. 11 StBerG 

begrenzt auf Personen wie Arbeitnehmenr/Beamte, Rentner, 
Studenten, Arbeitslose; auch mit Einnahmen aus 

Vermietung/Verpachtung und Kapitalvermögen, wenn 
diese nicht mehr als 18.000/36.000 €  pro Jahr betragen.

Beratungsstelle: 01277 Dresden, Zwinglistr. 40,
Tel.: 254 10 15; E-Mail: a.czimmeck@Lsthv-an.de

 Interessenten als Beratungsstellenleiter/in wenden sich bitt e 
direkt an: www.Lsthv-arbeitnehmer.de

Wir machen
Steuern einfach.
Steuerberatung für 
Arbeitnehmer, 
Rentner und 
Immobilienbesitzer.*
*im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach §4 Abs 11 StBerG

Lohnsteuerhilfe IDL Dresden
Großenhainer Str. 113-115
01127 Dresden
Termine unter: (03 51) 84 38 72 56

www.lohi-idl.de

Interessengemeinschaft der 
Lohnsteuerzahler e.V. – Lohnsteuerhilfeverein

Lohnsteuerhilfe

Achtung! Neue Bürozeiten:

Januar bis Dezember
Montag + Donnerstag  8 - 18 Uhr
Dienstag + Mittwoch    8 - 16 Uhr
Freitag        8 - 14 Uhr

März bis Mai 
zusätzlich Samstag      8 - 13 Uhr

Achtung! Neue Bürozeiten:

Januar bis Dezember
Montag + Donnerstag 8 - 18 Uhr
Dienstag + Mittwoch 8 - 16 Uhr
Freitag 8 - 14 Uhr

März bis Mai
zusätzlich Samstag 8 - 13 Uhr

Lohnsteuerhilfe IDL Dresden
Großenhainer Str. 113-115
01127 Dresden
Termine unter: (03 51) 84 38 72 56

www.lohi-idl.de

Kurzarbeit in Zeiten der  
Corona-Pandemie
Worauf müssen Steuerzahler achten?

Steuern & RechtSonderveröffentlichung scharfe // media 

www.scharfe-media.de 14|2021 Freitag, 9. April
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Auf Grundlage von § 28 Absatz 1 Satz 
1 und 2 sowie § 28a Absatz 1, Absatz 
2 Satz 1 und Absatz 3 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. 
I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 
Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 
des Gesetzes vom 18. November 2020 
(BGBl. I. S. 2397) geändert, § 28 Absatz 
1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I 
S. 587) neu gefasst und § 28a Absatz 
1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 durch 
Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl. I.  
S. 2397) eingefügt worden ist, sowie 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 
1 der Verordnung der Sächsischen 
Staatsregierung und des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur 
Regelung der Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz und für 
die Kostenerstattung für Impfungen 
und andere Maßnahmen der Prophy-
laxe vom 9. Januar 2019 (SächsGVBl.  
S. 83), die zuletzt durch die Verord-
nung vom 12. Januar 2021 (SächsGVBl. 
S. 30) geändert worden ist, sowie in 
Verbindung mit der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zum Schutz vor dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 
in der jeweils geltenden Fassung, 
erlässt die Landeshauptstadt Dresden 
als örtlich zuständiges Gesundheits-
amt folgende Allgemeinverfügung.
1. Gemäß § 8 SächsCoronaSchVO 
werden im Stadtgebiet der Landes-
hauptstadt Dresden Abweichungen 
von der SächsCoronaSchVO zuge-
lassen. Mithin können bzw. kann 
abweichend von 
a. § 4 Absatz 1 SächsCoronaSchVO 
geschlossene Einrichtungen des 
Einzel- und Großhandels und Laden-
geschäfte mit Kundenverkehr für 
höchstens eine Kundin oder einen 
Kunden pro angefangene 40 qm Ver-
kaufsfläche nach vorheriger Termin-
buchung für einen fest begrenzten 
Zeitraum mit Dokumentation für 
die Kontaktnachverfolgung öffnen. 
Unterstützungsbedürftige Personen 
und Minderjährige bleiben bei der 

Berechnung der vorgenannten Per-
sonenzahl unberücksichtigt.
b. § 4 Absatz 2 Nummer 6 SächsCoro-
naSchVO Individualsport alleine oder 
zu zweit und in Gruppen von bis zu 
20 Kindern und Jugendlichen bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres im 
Außenbereich, auch auf Außensport-
anlagen, stattfinden.
c. § 4 Absatz 2 Nummer 23 SächsCo-
ronaSchVO körpernahe Dienstleistun-
gen unter Beachtung von § 5 Absatz 
4a und 4b SächsCoronaSchVO öffnen.
d. § 4 Absatz 2 Nummer 7 SächsCoro-
naSchVO botanische und zoologische 
Gärten sowie Tierparks mit vorheriger 
Terminbuchung mit Dokumentation 
für die Kontaktnachverfolgung öffnen. 
e. § 4 Absatz 2 Nummer 12 SächsCo-
ronaSchVO Museen, Galerien und 
Gedenkstätten mit vorheriger Termin-
buchung mit Dokumentation für die 
Kontaktnachverfolgung öffnen. 
2. Für die Einrichtungen und An-
gebote nach Ziffer 1 Absatz a, d und 
e ist ein Hygiene- und Testkonzept 
vorzusehen, das zusätzlich zu den 
sonstigen Hygieneregelungen nach 
§ 5 SächsCoronaSchVO vorsieht, dass 
Nutzer/-innen, Besucher/-innen und 
Kundinnen sowie Kunden dieser An-
gebote bzw. Einrichtungen der Zutritt 
nur unter Vorlage eines tagesaktuellen 
negativen Selbst- oder Schnelltests 
gewährt wird.
3. Diese Allgemeinverfügung tritt 
am 6. April 2021, um 0.00 Uhr, in 
Kraft und hängt öffentlich an der 
Anschlagtafel im Eingangsbereich des 
Rathauses Dr.-Külz-Ring 19 in 01067 
Dresden aus. Sie gilt bis auf Widerruf.
Gründe:
Mit Änderung der SächsCoronaSchVO 
zum 1. April 2021 können Einrichtun-
gen und Angebote inzidenzunabhän-
gig unter Beachtung von Hygiene- und 
Testkonzeptionen ab dem 6. April 
2021 öffnen. Zur Umsetzung dieser 
Öffnungen bedarf es einer kommu-
nalen Allgemeinverfügung, die den 
Kreis der zu öffnenden Einrichtungen 
und Angebote für das Stadtgebiet der 
Landeshauptstadt Dresden definiert.
Zuständigkeit und Rechtsgrundlage:
Die Landeshauptstadt Dresden ist ge-

mäß § 11 SächsCoronaSchVO sowie  
§ 28 IfSG in Verbindung mit § 54 sowie 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung und 
des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zur Regelung der 
Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz und für die Kostenerstat-
tung für Impfungen und andere Maß-
nahmen der Prophylaxe (IfSGZuVO) 
sachlich zuständig. Sie ist weiterhin 
gemäß § 1 des Gesetzes zur Regelung 
des Verwaltungsverfahrens- und des 
Verwaltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in 
Verbindung mit § 3 Absatz 1 Nr. 3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) auch örtlich zuständig für 
den Erlass dieser Allgemeinverfügung.
Zu Ziffer 1 dieser Allgemeinver-
fügung:
Gemäß § 8 SächsCoronaSchVO kann 
die Landeshauptstadt Dresden, auch 
unabhängig der 7-Tages-Inzidenz 
pro 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner, Öffnungen von Einrich-
tungen und Angeboten zulassen. Von 
dieser Möglichkeit macht die Landes-
hauptstadt Dresden Gebrauch und 
lässt die Öffnung im nach der Säch-
sCoronaSchVO möglichen Rahmen zu.
Des Weiteren wird hinsichtlich der 
Begründung auf § 1 SächsVwVfZG in 
Verbindung mit § 39 Abs. 2 VwVfG 
verwiesen.
Zu Ziffer 2 dieser Allgemeinver-
fügung:
Die Öffnungen von Angeboten und 
Einrichtungen unabhängig der 7-Ta-
ges-Inzidenz pro 100.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner steht nach  
§ 8 Abs. 3 SächsCoronaSchVO unter 
der Bedingung, dass ein Teil der 
Einrichtungen und Angebote neben 
dem Hygiene- auch ein Testkonzept 
vorhält, das den Zugang nur mit einem 
tagesaktuellen Negativtest seitens der 
nutzenden Personen regelt. Tagaktuell 
im Sinne der SächsCoronaSchVO be-
deutet insoweit, dass die Vornahme 
des Tests zum Zeitpunkt der Inan-
spruchnahme von Angeboten und 
Leistungen nicht länger als 24 Stunden 
zurückliegen darf.

Im Übrigen wird auf die Ermessens-
erwägungen des Freistaates Sachsen 
zur SächsCoronaSchVO vom 29. März 
2021 verwiesen.
Im Übrigen:
Widerspruch und Anfechtungsklage 
gegen die Regelungsanordnungen im 
Tenor dieser Allgemeinverfügung 
haben kraft Gesetzes nach § 28 Ab-
satz 3 i. V. m. § 16 Absatz 8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung. Es besteht 
die sofortige Vollziehung.
Die Bekanntgabe erfolgt gemäß  
§ 4 der Satzung der Landeshaupt-
stadt Dresden über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung und 
der ortsüblichen Bekanntgabe vom  
16. Juli 1998 (Bekanntmachungs-
satzung). Eine Bekanntmachung im 
Dresdner Amtsblatt ist nicht rechtzei-
tig möglich. Eine weitere Verzögerung 
der Anordnungen ist aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes nicht vertretbar. 
Die öffentliche Bekanntmachung 
wird durch verschiedene Medien 
parallel zum förmlichen Aushang 
über die Pressearbeit der Landes-
hauptstadt Dresden begleitet. Diese 
Allgemeinverfügung wird gemäß  
§ 1 SächsVwVfG i. V. m. § 41 Absatz 3 
VwVfG ortsüblich bekannt gemacht, 
da eine Bekanntgabe an die Beteiligten 
aufgrund der Sachlage untunlich ist. 
Nach § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG gilt 
die Allgemeinverfügung am Tag nach 
der ortsüblichen Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. Die Allgemein-
verfügung kann auf der Homepage 
der Landeshauptstadt Dresden unter 
www.dresden.de/corona abgerufen 
und eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei 
der Landeshauptstadt Dresden zu 
erheben. Der Hauptsitz befindet sich 
im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 
Dresden.

Dresden, 1. April 2021

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions- 
krankheiten beim Menschen (IfSG) sowie der Verordnung des Sächsischen  
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt  
zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19  
(SächsCoronaSchVO) in der jeweils geltenden Fassung, hier:  
Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden über die Lockerung 
von Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
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Auf Grund des § 32 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 
und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 2 Satz 
1 und Absatz 3 sowie § 30 Absatz 1 
Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 durch 
Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl. I. 
S. 2397) geändert, § 28 Absatz 1 
Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 
des Gesetzes vom 27. März 2020 
(BGBl. I S. 587) neu gefasst und  
§ 28a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 
17 des Gesetzes vom 18. November 
2020 (BGBl. I. S. 2397) eingefügt 
worden ist, sowie in Verbindung 
mit § 7 der Infektionsschutz-Zu-
ständigkeitsverordnung vom  
9. Januar 2019 (SächsGVBl. S. 83), 
der zuletzt durch die Verordnung 
vom 12. Januar 2021 (SächsGVBl. S. 
30) geändert worden ist, verordnet 
das Sächsische Staatsministerium 
für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt: 
§ 1
Grundsätze
(1) Jeder wird anlässlich der Co-
rona-Pandemie angehalten, die 
physisch-sozialen Kontakte zu 
anderen Menschen außer den An-
gehörigen des eigenen Hausstandes 
auf das absolut nötige Minimum zu 
reduzieren. Es wird empfohlen, die 
Zahl der Haushalte und Personen, 
mit denen Kontakte zulässig sind, 
möglichst konstant und möglichst 
klein zu halten. Wo immer möglich, 
ist ein Mindestabstand zu anderen 
Personen von 1,5 Metern einzuhal-
ten und sind weitere Maßnahmen 
zur Ansteckungsvermeidung zu 
beachten. Es wird empfohlen, im 
öffentlichen Raum eine medizini-
sche Gesichtsmaske (sogenannte 
OP-Maske) oder FFP2-Maske oder 
vergleichbare Atemschutzmaske, 
jeweils ohne Ausatemventil, zu 
tragen, wenn sich Menschen be-
gegnen. Diese Grundsätze gelten für 
alle Lebensbereiche, einschließlich 
Arbeitsstätten.
(2) Es wird über die Regelungen in 
§ 3 hinaus dringend empfohlen, bei 
Kontakten für sich und andere das 
Risiko von Infektionen zu reduzie-
ren. Dazu gehören auch regelmäßige 
Händehygiene und die Vermeidung 

des Hand-Gesichts-Kontaktes. Eltern 
und Sorgeberechtigte sollen dafür 
Sorge tragen, dass ihre Kinder oder 
Schutzbefohlenen diese Empfehlun-
gen einhalten, sofern diese dazu 
in der Lage sind. In geschlossenen 
Räumlichkeiten sollte regelmäßig 
gelüftet werden. Zur Verbesserung 
der Kontaktnachverfolgung zu in-
fizierten Personen wird die Nutzung 
der Corona-Warn-App des Bundes 
dringend empfohlen.
(3) Es wird empfohlen, auf Reisen, 
Besuche und Einkäufe zu verzich-
ten, insbesondere soweit diese mit 
einem Übertreten der Landesgrenze 
des Freistaates Sachsen oder der 
Bundesgrenze verbunden sind.
(4) Es wird dringend empfohlen, 
nur zwingend notwendige Fahrten 
mit dem öffentlichen Personennah-
verkehr wahrzunehmen, um die 
Auslastung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs auf ein Minimum 
zu beschränken.
(5) Die Arbeitgeber sind verpflichtet 
auf der Grundlage der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung vom  
21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 
V1) in der jeweils geltenden Fassung 
in Fällen von Büroarbeit oder ver-
gleichbaren Tätigkeiten den Beschäf-
tigten anzubieten, diese Tätigkeiten 
in deren Wohnung auszuführen, 
wenn keine zwingenden betriebs-
bedingten Gründe entgegenstehen.
§ 1a
Tests
(1) Ein Schnelltest ist ein Antigen-
schnelltest, der durch fachkundig 
geschultes Personal vorgenommen 
wird. Dem gleichgestellt wird ein 
unter Aufsicht durch fachkundig 
geschultes Personal von der be-
troffenen Person vorgenommenen 
Selbsttest. Der Selbsttest muss vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte zugelassen sein. 
Die zugelassenen Tests sind unter 
der Adresse https://antigentest.
bfarm.de/ords/f ?p=101:100:8576015
209771:::::&tz=2:00 abrufbar. Durch 
einen Test nach Satz 1 positiv getes-
tete Personen sollen sich dringend 
mittels eines PCR-Tests nachtesten 
lassen und müssen sich absondern. 
(2) Ein Selbsttest ist ein Antigen-
schnelltest, der zur Anwendung 
durch Privatpersonen bestimmt ist. 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

Die zugelassenen Tests sind unter 
der Adresse https://www.bfarm.
de/DE/Medizinprodukte/Antigen-
tests/_node.html abrufbar. Soweit 
der Selbsttest zur Erfüllung der 
Testpflicht genügt, ist das negative 
Testergebnis durch eine Selbstaus-
kunft nach Anlage 1 oder 2 zu dieser 
Verordnung nachzuweisen. Bei 
einem positiven Selbsttestergebnis 
muss die betroffene Person unver-
züglich einen PCR-Test vornehmen 
lassen und sich absondern. 
(3) Ein PCR-Test ist ein Test, der auf 
der sogenannten Polymerase-Ket-
tenreaktion beruht und die Erb-
substanz des Virus in der Probe im 
Labor nachweisen kann. Bei einem 
positiven Testergebnis muss sich 
die betroffene Person unverzüglich 
absondern.
(4) Testpflichten gelten nicht für 
Personen unter sieben Jahren. Die 
Testpflicht nach § 5a Absatz 4 bleibt 
unberührt.
(5) Wenn nach dieser Verordnung 
ein tagesaktueller Test gefordert 
wird, gilt, dass dessen Vornahme 
zum Zeitpunkt der Inanspruchnah-
me von Angeboten und Leistungen 
nicht länger als 24 Stunden zurück-
liegen darf.
(6) Wenn es medizinisch begründet 
ist, kann das Gesundheitsamt abwei-
chende Festlegungen bezüglich der 
Pflicht zur regelmäßigen Testung 
auf einen Nachweis auf SARS-CoV-2 
treffen. Dies gilt insbesondere für 
den Zeitraum im unmittelbaren 
Anschluss an die Absonderungs-
zeit nach einer nachgewiesenen 
Infektion mit SARS-CoV-2. Diese 
Festlegung des Gesundheitsamtes 
entspricht für den vom Gesundheits-
amt festgelegten Zeitraum einem 
negativen Testergebnis.
§ 2
Kontaktbeschränkung, Abstands-
regelung
(1) Der gemeinsame Aufenthalt 
im öffentlichen Raum, in privat 
genutzten Räumen und auf privat 
genutzten Grundstücken ist nur 
gestattet 
1. den Angehörigen eines Haus-
stands, in Begleitung der Partnerin 
oder des Partners und mit Personen, 
für die ein Sorge- oder Umgangsrecht 
besteht und
2. den Angehörigen eines weiteren 

Hausstands.
Dabei darf die Anzahl der Personen 
die Gesamtzahl von fünf Personen 
nicht überschreiten. Kinder unter 
15 Jahren bleiben unberücksichtigt.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die 
Unterbringung von Flüchtlingen 
in Aufnahmeeinrichtungen oder 
Gemeinschaftsunterkünften, ge-
meinschaftliche Wohnformen der 
Eingliederungshilfe nach § 7 Absatz 
1 Nummer 2 und 4 und für Assis
tenzkräfte und Begleitpersonen bei 
Menschen mit Behinderungen sowie 
für Obdachloseneinrichtungen. 
(3) In Einrichtungen und bei An-
geboten nach §§ 5, 8 und 8a ist 
der Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasenbedeckung 
oder des jeweils vorgeschriebenen 
Mund-Nasen-Schutzes bleibt hier-
von unberührt.
(4) Der Mindestabstand von 1,5 
Metern sowie Absatz 1 gilt nicht
1. in Kindertageseinrichtungen und 
Einrichtungen der Kindertages-
pflege (Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung), einschließlich der 
heilpädagogischen Kindertagesein-
richtungen,
2. in Schulgebäuden und auf dem 
sonstigen Gelände von Schulen 
sowie bei schulischen Veranstal-
tungen, 
3. bei Maßnahmen der Schulbeglei-
tung in häuslicher Lernzeit,
4. bei Angeboten nach §§ 19, 28 bis 
35a, 41, 42, 42a des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch – Kinder- und 
Jugendhilfe – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Septem-
ber 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt 
durch Artikel 4 Absatz 6 des Gesetzes 
vom 12. Februar 2021 (BGBl. I S. 226) 
geändert worden ist, und
5. in Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
einrichtungen, die der berufsbezo-
genen, schulischen oder akademi-
schen Ausbildung, einschließlich 
der Lehrkräfteausbildung, dienen.
Der Mindestabstand oder alternative 
Schutzmaßnahmen können in den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 
2 durch Allgemeinverfügung des 
Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammen-
halt zur Regelung des Betriebs von 

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und  
Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus  
SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung –  
SächsCoronaSchVO)
Vom 29. März 2021
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Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung, von Schulen und Schul-
internaten im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung der SARS-CoV-2-
Pandemie bestimmt werden. 
(5) Absatz 1 gilt nicht für 
1. Zusammenkünfte der Staats-
regierung und der kommunalen 
Vertretungskörperschaften, 
2. die Teilnahme an oder Wahrneh-
mung von Terminen der Behörden, 
Gerichte, Staatsanwaltschaften oder 
anderer Stellen, die öffentliche Auf-
gaben wahrnehmen, 
3. Maßnahmen, die der Versorgung 
oder der Gesundheitsfürsorge der 
Bevölkerung dienen, 
4. Zusammenkünfte von kommu-
nalen Räten und von deren Aus-
schüssen und Organen, 
5. Wahlen und Abstimmungen,
6. Nominierungsveranstaltungen 
von Parteien und Wählervereini-
gungen, 
7. die Sammlung von Unterstüt-
zungsunterschriften für Wahlvor-
schläge,
8. notwendige Gremiensitzungen 
von juristischen Personen des pri-
vaten und öffentlichen Rechts, von 
rechtsfähigen und teilrechtsfähigen 
Gesellschaften und Gemeinschaften, 
9. Betriebs- oder Personalversamm-
lungen und Veranstaltungen der 
Tarifpartner sowie 
10. angeordnete Maßnahmen 
zur Tierseuchenbekämpfung und 
zur Prävention der Afrikanischen 
Schweinepest einschließlich der 
Jagdausübung. 
Die Teilnahme an öffentlichen 
Sitzungen und Terminen ist nach 
den geltenden Vorschriften zu ge-
währleisten. 
§ 2a
Kirchen und Religionsgemein-
schaften, Eheschließungen und 
Beerdigungen
(1) § 2 Absatz 1 gilt nicht für Zusam-
menkünfte in Kirchen und auf den 
für die Religionsausübung bestimm-
ten Grundstücken und in Gebäuden 
von Religionsgemeinschaften zum 
Zwecke der Religionsausübung 
sowie für Eheschließungen und 
Beerdigungen im engsten Familien-
kreis. An Eheschließungen und Be-
erdigungen dürfen nicht mehr als 20 
Personen teilnehmen. Bei mehr als 
zehn Personen müssen alle Teilneh-
menden einen negativen Selbsttest 
nachweisen. Der Mindestabstand 
von 1,5 Metern ist einzuhalten. 
Abhängig vom Infektionsgesche-
hen im jeweiligen Landkreis oder 
in der jeweiligen Kreisfreien Stadt 
kann die zuständige kommunale 
Behörde im Einzelfall Prozessionen 
im öffentlichen Raum zulassen. 

(2) Die Kirchen und Religions-
gemeinschaften regeln ihre Zu-
sammenkünfte zum Zwecke der 
Religionsausübung in eigener 
Verantwortung mit verpflichtender 
Wirkung. Für Zusammenkünfte in 
Kirchen und von Religionsgemein-
schaften zum Zweck der Religions-
ausübung sind die aufgestellten 
Hygienekonzepte, insbesondere 
durch verbindliche Vorgaben zum 
Verzicht auf gemeinschaftlichen 
Gesang, der besonderen Infektions-
lage anzupassen. Dies kann durch 
Reduzierung der Teilnehmerzahl 
oder der Dauer der Zusammen-
künfte oder durch Onlineangebote 
ohne anwesende Gemeinde erreicht 
werden. 
§ 3
Mund-Nasenbedeckung und 
Mund-Nasen-Schutz
(1) Die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasenbedeckung besteht, 
wenn sich Menschen im öffentli-
chen Raum unter freiem Himmel 
begegnen, soweit in dieser Ver-
ordnung nichts anderes geregelt 
ist. Satz 1 gilt von 6 Uhr bis 24 Uhr 
insbesondere in Fußgängerzonen, 
auf den Sport und Spiel gewidme-
ten Flächen (ausgenommen Kinder 
bis zur Vollendung des zehnten 
Lebensjahres), auf Wochenmärkten 
und an Außenverkaufsständen. 
Ausgenommen von Satz 1 sind 
die Fortbewegung ohne Verweilen 
mit Fortbewegungsmitteln und die 
sportliche Betätigung. 
(1a) Eine Verpflichtung zum Tragen 
einer medizinischen Gesichtsmas-
ke (sogenannte OP-Maske) oder 
FFP2-Maske oder vergleichbarer 
Atemschutzmaske, jeweils ohne 
Ausatemventil, besteht
1. an Haltestellen, in Bahnhöfen, 
bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel zur Personenbeför-
derung, einschließlich Taxis, Reise-
busse und regelmäßiger Fahrdienste 
zum Zweck der Schülerbeförderung 
und der Beförderung zwischen 
dem Wohnort/der Wohnstätte und 
Einrichtungen von Menschen mit 
Behinderungen, pflegebedürftigen 
Menschen und Patienten zu deren 
Behandlung, für die Fahrgäste 
sowie für das Kontroll- und Servi-
cepersonal, 
2. vor dem Eingangsbereich von 
und in Groß- und Einzelhandels-
geschäften und Läden sowie auf 
den dazugehörigen Parkplätzen 
und Parkhäusern für die Kunden 
und ihre Begleitpersonen,
3. auf den Verkehrs- und Gemein-
schaftsflächen von Einkaufszentren 
für die Kunden und ihre Begleit-
personen,
4. in Gesundheitseinrichtungen 
nach § 23 Absatz 3 Satz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes für das 
Personal, Besucher und Patienten 
mit Ausnahme der Behandlungsräu-
me, wenn die Art der Leistung dies 
nicht zulässt, und mit Ausnahme 
der Zimmer, in denen Patienten 
stationär aufgenommen sind,
5. für Zusammenkünfte in Kirchen 
und auf den für die Religionsaus-
übung bestimmten Grundstücken 
und in Gebäuden von Religions-
gemeinschaften zum Zwecke der 
Religionsausübung, mit Ausnahme 
der vortragenden Person sowie zur 
rituellen Aufnahme von Speisen 
und Getränken,
6. bei den Zusammenkünften ge-
mäß § 2 Absatz 5 mit Ausnahme 
der Personen, denen das Rederecht 
erteilt wird,
7. in Beherbergungsbetrieben (Ver-
kehrs- und Gemeinschaftsflächen, 
Speiseräumen bis zum Erreichen 
des Platzes) und öffentlichen Ver-
waltungen,
8. in Banken, Sparkassen und Ver-
sicherungen,
9. vor und in gastronomischen 
Einrichtungen einschließlich Im-
biss- und Caféangeboten zur und 
bei Lieferung und Abholung von 
mitnahmefähigen Speisen und 
Getränken,
10. in Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungseinrichtungen sowie auf 
deren Gelände, mit Ausnahme 
des Unterrichts in den Musik- und 
Tanzhochschulen, des zugelassenen 
Einzelunterrichts an Musikschulen, 
sowie der polizeilichen Einsatz- 
und Selbstverteidigungsaus- und 
-fortbildung,
11. bei Friseuren und Fußpflegen für 
die Kunden und die Dienstleister,
12. in Kraftfahrzeugen, die über 
§ 2 Absatz 1 hinausgehend mit 
Personen aus unterschiedlichen 
Hausständen besetzt sind, insbe-
sondere im beruf lichen Kontext 
und bei Fahrgemeinschaften, mit 
Ausnahme der Fahrzeugführerin 
oder des Fahrzeugführers, 
13. für Handwerker und Dienstleis
ter in und vor den Räumlichkeiten 
der Auftraggeber, sofern dort andere 
Personen anwesend sind,
14. bei der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen nach §§ 8 und 8a, 
soweit sich aus dieser Vorschrift 
nichts anderes ergibt,
15. in Gerichten und Staatsanwalt-
schaften, wobei der Vorsitzende 
die Verfahrensbeteiligten von der 
Trageverpflichtung im Gerichtssaal 
während einer Anhörung oder Ver-
handlung entbinden kann.
(1b) Eine Verpflichtung zum Tragen 
von FFP2-Masken oder vergleich-
baren Atemschutzmasken, jeweils 
ohne Ausatemventil, besteht 
1. für die Beschäftigten ambulanter 

Pflegedienste sowie der spezialisier-
ten ambulanten Palliativversorgung 
bei der Ausübung der Pflege und 
Behandlung im Rahmen der arbeits-
schutzrechtlichen Bestimmungen,
2. beim Besuch von Tagespflege-
einrichtungen gemäß § 71 Absatz 
2 Nummer 2 zweite Alternative des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch – 
Soziale Pflegeversicherung – (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, 
BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
15. Februar 2021 (BGBl. I S. 239) 
geändert worden ist,
3. für richterliche Anhörungen nach 
§ 7 Absatz 6, zulässige Vor-Ort-Kon-
takte nach § 7 Absatz 7 und das 
Betreten nach § 7 Absatz 8,
4. in Einrichtungen nach § 36 Absatz 
1 Nummer 2 des Infektionsschutz-
gesetzes für die Besucher und für 
das Personal bei der Ausübung der 
Pflege und Betreuung im Rahmen 
der arbeitsschutzrechtlichen Be-
stimmungen.
(1c) In Arbeits- und Betriebsstätten 
gilt für die Beschäftigten eine Ver-
pflichtung zum Tragen medizini-
scher Gesichtsmasken, FFP2-Masken 
oder vergleichbarer Atemschutz-
masken nach der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung vom 21. 
Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 
V1) in der jeweils geltenden Fassung. 
Satz 1 gilt nicht für Beschäftigte in 
Schulen und Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung.
(2) Menschen mit Behinderung 
und solche mit gesundheitlichen 
Einschränkungen können, sofern 
sie nicht dazu in der Lage sind, auf 
das Tragen der Mund-Nasenbede-
ckung verzichten. Es ist zulässig, 
im Kontakt mit hörgeschädigten 
Menschen, die auf das Lesen von 
Lippenbewegungen angewiesen 
sind, zeitweilig auf die Mund-Nasen-
bedeckung zu verzichten.
(3) Ausgenommen von der Pflicht 
nach Absatz 1 bis 1b sind Kinder 
bis zur Vollendung des sechsten 
Lebensjahres. Soweit in dieser Ver-
ordnung eine Pflicht zum Tragen 
von FFP2-Masken oder vergleichba-
ren Atemschutzmasken vorgesehen 
ist, gilt dies für Kinder zwischen dem 
sechsten und dem 15. Geburtstag 
mit der Maßgabe, dass sie nur einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
tragen müssen. Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und 3 sowie Absatz 1a 
gilt nicht für das Personal, soweit 
andere Schutzmaßnahmen ergriffen 
wurden oder kein Kundenkontakt 
besteht. 
(4) Zur Glaubhaftmachung einer Be-
freiung von der Pflicht nach Absatz 
1 bis 1b aus medizinischen Gründen 
genügt die Gewährung der Ein-
sichtnahme in ein ärztliches Attest. 
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Insoweit kann aus infektionsschutz-
rechtlichen Gründen die Benutzung 
und der Aufenthalt nach Absatz 1 
bis 1b nicht versagt werden. 
(5) Personen, die entgegen der nach 
Absatz 1 bis 1b bestehenden Pflicht 
keine Mund-Nasenbedeckung oder 
den jeweils vorgeschriebenen Mund-
Nasen-Schutz tragen, ohne dass 
eine Ausnahme nach Absatz 2 bis 
4 vorliegt, ist die Benutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Personenbeförderung, einschließ-
lich Taxis und Reisebussen nach 
Absatz 1a Nummer 1 untersagt.
§ 3a
Testpflicht 
(1) Arbeitgeber sind verpflichtet, 
ihren Beschäftigten, die an ihrem 
Arbeitsplatz präsent sind, ein Ange-
bot zur Vornahme eines kostenlosen 
Selbsttests mindestens einmal pro 
Woche zu unterbreiten.
(2) Alle Beschäftigten und Selbststän-
digen mit direktem Kundenkontakt 
sind verpf lichtet, sich zweimal 
wöchentlich auf das Vorliegen einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 zu testen 
oder testen zu lassen. Die Tests sind 
vom Arbeitgeber für den Arbeit-
nehmer kostenfrei zur Verfügung 
zu stellen. Der Nachweis über die 
Testung ist für die Dauer von vier 
Wochen aufzubewahren.
(3) Absatz 1 gilt nur, soweit ausrei-
chend Tests zur Verfügung stehen 
und deren Beschaffung zumutbar 
ist.
§ 4
Schließung von Einrichtungen 
und Angeboten
(1) Untersagt ist die Öffnung von 
Einkaufszentren, Einzel- und Groß-
handel sowie Ladengeschäften mit 
Kundenverkehr. Erlaubt ist nur die 
Öffnung von folgenden Geschäften 
und Märkten des täglichen Bedarfs 
sowie der Grundversorgung: Lebens-
mittelhandel, Tierbedarf, Getränke-
märkte, Abhol- und Lieferdienste, 
Apotheken, Drogerien, Sanitätshäu-
ser, Babyfachmärkte, Orthopädie
schuhtechniker, Bestatter, Optiker, 
Hörgeräteakustiker, Sparkassen und 
Banken, Poststellen, Reinigungen, 
Waschsalons und Ladengeschäfte 
des Zeitungsverkaufs, Buchläden, 
Tankstellen, Wertstoffhöfe, Kfz- 
und Fahrradwerkstätten sowie 
einschlägige Ersatzteilverkaufs-
stellen, Großhandel beschränkt auf 
Gewerbetreibende, Baumschulen, 
Gartenbau- und Floristikbetriebe, 
Gartenmärkte und Blumengeschäfte 
sowie Baumärkte.
(2) Untersagt sind die Öffnung und 
der Betrieb von:
1. Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
einrichtungen mit Ausnahme 
a) von Schulungen zur Pandemie-
bekämpfung,

b) der Schulung von Abschluss-
klassen und Abschlussjahrgängen, 
deren Prüfung in den Jahren 2021 
oder 2022 vorgesehen ist, im Bereich 
außerschulischer Berufsausbildung 
und im Bereich der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in nicht dem Schul-
recht unterliegenden Einrichtungen 
in staatlicher Trägerschaft oder zur 
Erreichung von Laufbahnprüfungen 
im Auftrag des Freistaates Sachsen, 
c) der unmittelbaren Vorbereitung 
und Durchführung von unauf-
schiebbaren Prüfungen im Bereich 
der berufsbezogenen, schulischen 
oder akademischen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung einschließlich der 
Lehrkräfteausbildung,
d) des Einzelunterrichts für Perso-
nen unter Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen nach § 5,
e) der Hochschulen im Sinne des 
Sächsischen Hochschulfreiheits-
gesetzes und der Berufsakademie 
Sachsen sowie weitergehend
f) von unaufschiebbaren berufs-
bezogenen Fortbildungen,
g) von Aus-, Fort- und Weiter-
bildungen für Polizei- und Jus-
tizvollzugsdienst, Feuerwehren, 
Rettungsdienst- und Katastrophen-
schutzkräfte,
h) von Schulungsangeboten für 
pflegende Angehörige in der eigenen 
Häuslichkeit des Pflegebedürftigen 
und von Weiterbildungen für Ange-
hörige der Gesundheitsfachberufe,
2. Freibädern, Hallenbädern, Kur-
bädern, Thermen, soweit es sich 
nicht um Rehabilitationseinrich-
tungen handelt, mit Ausnahme 
der Nutzung von Freibädern oder 
Hallenbädern, sofern dies für die 
praktische Ausbildung und eine Prü-
fung berufsbedingt erforderlich ist,
3. Dampf bädern, Dampfsaunen, 
Saunen, Solarien und Sonnen-
studios,
4. Fitnessstudios und ähnlichen 
Einrichtungen, soweit sie nicht 
medizinisch notwendigen Behand-
lungen dienen,
5. Spielhallen, Spielbanken, Wett
annahmestellen und ähnlichen 
Einrichtungen,
6. Anlagen und Einrichtungen des 
Sportbetriebs einschließlich Ski-
aufstiegsanlagen; das Verbot und 
die personenmäßige Beschränkung 
nach § 2 gelten nicht für sportliche 
Betätigungen auf diesen Anlagen für 
Sportlerinnen und Sportler, 
a) für die ein Arbeitsvertrag besteht, 
der sie zu einer sportlichen Leistung 
gegen ein Entgelt verpflichtet und 
dieses überwiegend zur Sicherung 
des Lebensunterhalts dient oder die 
lizenzierte Profisportler sind, 
b) die dem Bundeskader (Olympia-
kader, Perspektivkader, Nachwuchs-
kader 1) und Nachwuchskader 

2 des Deutschen Olympischen 
Sportbundes oder dem Spitzenkader 
des Deutschen Behindertensport-
verbandes angehören, die Kader 
in einem Nachwuchsleistungs-
zentrum im Freistaat Sachsen oder 
die Schülerinnen und Schüler der 
vertieften sportlichen Ausbildung 
an Sportoberschulen oder Sport-
gymnasien sind, 
c) im Schulsport sowie
d) in sportwissenschaftlichen Stu-
diengängen,
7. Freizeit-, Vergnügungsparks, bo-
tanischen und zoologischen Gärten, 
Tierparks,
8. Volksfesten, Jahrmärkten, Win-
termärkten, Spezialmärkten, Aus-
stellungen nach § 65 der Gewerbe-
ordnung,
9. Diskotheken, Tanzlustbarkeiten,
10. Messen, 
11. Tagungen und Kongressen,
12. Musikschulen und Musikunter-
richt durch freiberufliche Musik-
pädagogen, mit Ausnahme des 
Einzelunterrichts unter Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen nach § 5, 
Museen, Galerien, Gedenkstätten, 
Volkshochschulen, Kinos, Theatern, 
Opernhäusern, Konzerthäusern, 
Konzertveranstaltungsorten, Musik-
theatern, Tanz- und Kunstschulen, 
Clubs und Musikclubs und ähnliche 
Einrichtungen für Publikum, 
13. Bibliotheken, mit Ausnahme 
der Medienausleihe sowie mit Aus-
nahme von Fachbibliotheken und 
Bibliotheken an den Hochschulen, 
der Sächsischen Landes- und Univer-
sitätsbibliothek und der Deutschen 
Nationalbibliothek,
14. Einrichtungen und Angeboten 
der Kinder- und Jugenderholung 
gemäß § 11 Absatz 3 Nummer 5 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch,
15. Zirkussen,
16. Prostitutionsstätten, Prostitu-
tionsveranstaltungen, Prostitutions-
vermittlungen, Prostitutionsfahr-
zeugen,
17. Busreisen,
18. Schulfahrten,
19. Übernachtungsangeboten, mit 
Ausnahme von Übernachtungen 
aus notwendigen beruf lichen, 
schulischen, medizinischen oder 
sozialen Anlässen,
20. Veranstaltungen, die der Unter-
haltung dienen,
21. Gastronomiebetrieben sowie 
Bars, Kneipen, Cafés, Eisdielen und 
ähnlichen Einrichtungen, mit Aus-
nahme der Lieferung und Abholung 
von mitnahmefähigen Speisen und 
Getränken; bei der Abholung von 
Speisen und Getränken ist ein Ver-
zehr unmittelbar vor Ort untersagt,
22. Kantinen und Mensen soweit 
die Arbeitsabläufe dies zulassen. 
Ausgenommen ist die Lieferung und 

Abholung von mitnahmefähigen 
Speisen und Getränken zum Ver-
zehr am Arbeitsplatz. Dies gilt nicht, 
wenn ein Verzehr am Arbeitsplatz 
aufgrund der betrieblichen Abläufe 
nicht möglich ist. Unternehmens-
spezifische Alternativen sind dann 
unter zwingender Beachtung des  
§ 5 Absatz 3 und 4 sowie der Kontakt-
datenerhebung gemäß § 5 Absatz 6 
im begründeten Einzelfall möglich;
23. Betrieben im Bereich der kör-
pernahen Dienstleistung, mit Aus-
nahme von
a) medizinisch notwendigen Be-
handlungen und 
b) Friseurbetrieben und Fußpflegen,
24. allen sonstigen Institutionen 
und Einrichtungen, die der Frei-
zeitgestaltung dienen.
(3) Von dem Verbot nach Absatz 1 
und 2 sind das Betreten und Arbei-
ten durch Betreiber und Beschäftigte 
sowie Prüfer nicht erfasst.
(4) Nach Absatz 1 und 2 geschlossene 
Geschäfte, untersagte Betriebe, Ein-
richtungen und Angebote können 
Onlineangebote ohne Kundenkon-
takt, Onlineangebote ausschließlich 
zum Versand oder zur Lieferung von 
Waren sowie Angebote ausschließ-
lich zur Abholung vorbestellter 
Waren in Ladengeschäften vorneh-
men. Zur Abholung vorbestellter 
Waren in Ladengeschäften sowie 
von Speisen und Getränken aus 
Betrieben nach Absatz 2 Nummer 
21 sind im Hygienekonzept nach 
§ 5 Absatz 4 auch Maßnahmen 
vorzusehen, die durch gestaffelte 
Zeitfenster eine Ansammlung von 
Kunden vermeiden.
§ 5
Einrichtungen, Betriebe und An-
gebote mit Hygienekonzept und 
Kontaktdatenerhebung
(1) Die nicht nach § 4 Absatz 1 
und 2 geschlossenen Geschäfte, 
Einrichtungen, Betriebe und An-
gebote sowie die Nominierungs-
veranstaltungen von Parteien und 
Wählervereinigungen sind unter 
Einhaltung der Hygieneregelungen 
nach den Absätzen 2 bis 4e sowie 
der Kontaktdatenerhebung nach 
Absatz 6 zulässig. Hochschulen 
und die Berufsakademie Sachsen 
sollten auf Präsenzveranstaltungen 
verzichten; dies gilt insbesondere 
nicht für Labortätigkeiten, Praktika, 
praktische und künstlerische Ausbil-
dungsabschnitte sowie Prüfungen.
(2) In Groß- und Einzelhandels-
geschäften sowie Läden mit einer 
Verkaufsfläche von bis zu 800 qm 
darf sich nicht mehr als ein Kunde 
pro zehn qm Verkaufsfläche auf-
halten. Bei Groß- und Einzelhan-
delsgeschäften sowie Läden mit 
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einer Verkaufsfläche von mehr als  
800 qm darf sich insgesamt auf 
einer Fläche von 800 qm höchstens 
ein Kunde pro zehn qm Verkaufs-
fläche und auf der 800 qm über-
steigenden Fläche höchstens ein 
Kunde pro 20 qm Verkaufsfläche 
aufhalten. Für Einkaufszentren 
ist für die Berechnung nach den 
Sätzen 1 und 2 die jeweilige Gesamt-
verkaufsfläche anzusetzen. Durch 
ein mit eigenem oder beauftragtem 
Personal abgesichertes Einlassma-
nagement müssen Einkaufszentren 
und Geschäfte verhindern, dass 
es im Innenbereich von Einkaufs-
passagen oder Einkaufszentren 
zu Schlangenbildungen kommt. 
Die zulässige Höchstkundenzahl, 
welche gleichzeitig anwesend sein 
darf, ist im Eingangsbereich sichtbar 
auszuweisen.
(3) Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standard des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales, die 
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel, 
die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-
ordnung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales sowie 
vorhandene branchenspezifische 
Konkretisierungen der Unfallver-
sicherungsträger beziehungsweise 
der Arbeitsschutzbehörde und 
die einschlägigen Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts zum 
Infektionsschutz in ihrer jeweili-
gen Fassung oder Konzepte und 
Empfehlungen der Fachverbände 
sind zu berücksichtigen. Etwaige 
weitere Schutzvorschriften gemäß 
der Allgemeinverfügung des Staats-
ministeriums für Soziales und Ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt zur 
Anordnung von Hygieneauflagen 
zur Verhinderung der Verbreitung 
des Corona-Virus und der Allge-
meinverfügung des Staatsministe-
riums für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt zur Regelung 
des Betriebs von Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung, von Schulen 
und Schulinternaten im Zusammen-
hang mit der Bekämpfung der SARS-
CoV-2-Pandemie sind einzuhalten.
(4) Auf der Grundlage der in Absatz 
2 und 3 genannten Empfehlungen 
und Vorschriften ist ein eigenes 
schriftliches Hygienekonzept mit 
Einlassmanagement zu erstellen 
und umzusetzen. Dieses muss ins-
besondere die Abstandsregelung 
zu anderen Personen sowie weitere 
Hygienemaßnahmen beinhalten. 
Das Hygienekonzept benennt einen 
verantwortlichen Ansprechpartner 
vor Ort. Dieser ist für die Einhaltung 
und Umsetzung des Hygienekon-
zepts, der geltenden Kontaktbe-
schränkungen und Abstandsrege-

lungen sowie der Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasenbedeckung oder 
persönlicher Schutzausrüstungen 
verantwortlich. Die zuständige Be-
hörde kann das Hygienekonzept 
und seine Einhaltung überprüfen.
(4a) Die Betriebsinhaber und Be-
schäftigten in Betrieben für körper-
nahe Dienstleistungen, in Fahr-
schulen, Bootsschulen, Flugschulen 
sowie vergleichbaren Einrichtungen 
und Angeboten und Musikschulen 
sowie Musikpädagogen, die Einzel-
unterricht erteilen, sind verpflich-
tet, sich zweimal wöchentlich auf 
das Vorliegen einer Infektion mit 
SARS-CoV-2 zu testen oder testen zu 
lassen. Für die in Satz 1 genannten 
Betriebe und Angebote sind Hy
gienekonzepte zu erstellen, die zwei 
Testungen in der Woche vorsehen 
müssen. In Betrieben für körper-
nahe Dienstleistungen sind im 
Hygienekonzept auch Maßnahmen 
vorzusehen, die durch gestaffelte 
Zeitfenster eine Ansammlung von 
Kunden vermeiden. 
(4b) Für die Inanspruchnahme der 
Dienstleistungen nach Absatz 4a 
Satz 1 ist ein tagesaktueller nega-
tiver Schnell- oder Selbsttest der 
Kundin oder des Kunden notwendig. 
Dies gilt nicht für Musikschülerin-
nen und -schüler, die im Rahmen 
der Testungen in den Schulen beim 
letzten Test in der Kalenderwoche 
negativ getestet wurden.
(4c) Beschäftigte in stationären 
und teilstationären Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Beschäftigte in Angeboten nach 
§§ 11 bis 14 und § 16 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch sind ver-
pf lichtet, zweimal wöchentlich 
einen Schnell- oder Selbsttest mit 
negativem Ergebnis vorzulegen. 
(4d) Teilnehmende und Unterrich-
tende in Integrationskursen sind 
verpflichtet, zweimal wöchentlich 
einen Schnell- oder Selbsttest mit 
negativem Ergebnis vorzulegen.
(4e) Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
einrichtungen sowie die für die 
jeweilige Einrichtung zuständige 
Prüfungsbehörde können anordnen, 
dass die Teilnahme an Präsenz-
veranstaltungen einen Test auf 
das Vorliegen einer Infektion mit 
SARS-CoV-2 erfordert. Das Nähere 
regelt die zuständige Einrichtung 
oder Prüfungsbehörde.
(5) Für in Aufnahmeeinrichtungen 
oder Gemeinschaftsunterkünften 
für Flüchtlinge untergebrachte oder 
tätige Personen treffen die Unter-
bringungsbehörden einrichtungs- 
und objektabhängige Regelungen in 
Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden.
(6) Personenbezogene Daten zur 
Nachverfolgung von Infektionen 

sind durch Veranstalter und Be-
treiber von Einrichtungen, Be-
hörden und Gerichten, Angeboten 
und Betrieben, die nicht nach § 
4 Absatz 1 und 2 verboten sind, 
vorrangig durch die Verwendung 
digitaler Systeme zu verarbeiten; 
ausgenommen sind Berufsgeheim-
nisträger nach § 53 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung, der Bereich 
von Groß- und Einzelhandels-
geschäften, Läden und Verkaufs-
ständen sowie bei Lieferung und 
Abholung von mitnahmefähigen 
Speisen und Getränken. Zu diesem 
Zweck sind folgende personenbezo-
gene Daten zu verarbeiten: Name, 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
und Anschrift der Besucher sowie 
Zeitraum und Ort des Besuchs. Es ist 
sicherzustellen, dass eine Kenntnis-
nahme der erfassten Daten durch 
Unbefugte ausgeschlossen ist. Die 
Daten dürfen nur zum Zweck der 
Aushändigung an die für die Er-
hebung der Daten zuständigen Be-
hörden verarbeitet werden und sind 
vier Wochen nach der Erhebung 
zu löschen. Auf Anforderung sind 
die verarbeiteten Daten an diese zu 
übermitteln; eine Verarbeitung zu 
anderen Zwecken als der Kontakt-
nachverfolgung ist unzulässig. Die 
Daten sind unverzüglich zu löschen 
oder zu vernichten, sobald diese für 
die Kontaktnachverfolgung nicht 
mehr benötigt werden.
(7) Wird eine digitale Erhebung 
von Kontaktdaten nach Absatz 6 
vorgesehen, ist zusätzlich
1. eine analoge Erhebung von Kon-
taktdaten der Besucherin oder des 
Besuchers und
2. eine barrierefreie Datenerhebung
zu ermöglichen.
§ 5a
Betriebseinschränkungen für 
Einrichtungen der Kindertages-
betreuung und Schulen
(1) In Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung einschließlich 
heilpädagogischen Kindertagesein-
richtungen, in Schulen der Primar-
stufe und in Förderschulen auch 
oberhalb der Primarstufe findet 
eingeschränkter Regelbetrieb mit 
festen Klassen oder Gruppen und 
Bezugspersonen in festgelegten 
Räumen oder Bereichen statt. Satz 
1 gilt nicht für Abschlussklassen 
von Förderschulen, die nach den 
Lehrplänen für die Oberschule 
unterrichtet werden, sowie von 
Förderschulen mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen. Die oberste 
Schulaufsichtsbehörde gibt Emp-
fehlungen zum eingeschränkten 
Regelbetrieb. In Einrichtungen der 
Kindertagespflege kann uneinge-
schränkter Regelbetrieb stattfinden.
(2) Präsenzbeschulung findet für die 

Abschlussklassen und Abschluss-
jahrgänge der
1. Förderschulen, die nach den 
Lehrplänen für die Oberschule 
unterrichtet werden,
2. Förderschulen mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen,
3. Oberschulen,
4. Gymnasien (Jahrgangsstufen 11 
und 12),
5. Berufsschulen (einschließlich 
Abschlussklassen im Berufsgrund-
bildungsjahr und im Berufsvorbe-
reitungsjahr sowie Vorabschluss-
klassen, deren Schülerinnen und 
Schüler im Schuljahr 2020/2021 
am ersten Teil einer in zwei zeit-
lich auseinanderfallenden Teilen 
durchgeführten Abschlussprüfung 
teilnehmen),
6. Berufsfachschulen (einschließlich 
Vorabschlussklassen der Berufsfach-
schule für anerkannte Ausbildungs-
berufe),
7. Fachschulen,
8. Fachoberschulen,
9. Beruf lichen Gymnasien (Jahr-
gangsstufen 12 und 13),
10. Abendoberschulen,
11. Abendgymnasien (Jahrgangs-
stufen 11 und 12) und
12. Kollegs (Jahrgangsstufen 11 
und 12)
und grundsätzlich nur in den 
Fächern oder Lernfeldern der je-
weiligen Abschlussprüfung statt. 
Ferner kann der Schulbetrieb an 
Klinik- und Krankenhausschulen 
im Einvernehmen mit der Leitung 
der Klinik oder des Krankenhauses 
aufrecht erhalten werden.
(3) Soweit für Schulen nicht Absatz 
1 oder 2 gilt, findet die zeitgleiche 
Präsenzbeschulung in den Unter-
richtsräumen für höchstens die 
Hälfte der Zahl der Schülerinnen 
und Schüler je Klasse oder Kurs statt, 
die in den §§ 1, 3 und 4 der Sächsi-
schen Klassenbildungsverordnung 
vom 7. Juli 2017 (SächsGVBl. S. 384) 
nebst ihrer Anlage als Obergrenze 
festgelegt ist, jedoch nicht für mehr 
als 16 Schülerinnen und Schüler je 
Klasse oder Kurs (Wechselmodell). 
Die Präsenzbeschulung für die Ab-
schlussklassen und Abschlussjahr-
gänge kann abweichend von Absatz 
2 im Wechselmodell durchgeführt 
werden. Am Landesgymnasium 
Sankt Afra zu Meißen kann die 
Präsenzbeschulung abweichend von 
Satz 1 auch ohne Wechselmodell 
durchgeführt werden. 
(4) Personen, mit Ausnahme der in 
Kinderkrippen und Kindergärten 
betreuten Kinder sowie der sie be-
gleitenden Personen zum Bringen 
und Abholen auf dem Außenge-
lände der Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung, ist der Zutritt 
zum Gelände von Einrichtungen 
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der Kindertagesbetreuung und von 
Schulen untersagt, wenn sie nicht 
durch einen Nachweis einer für die 
Abnahme des Tests zuständigen 
Stelle oder eine qualifizierte Selbst-
auskunft nach Anlage 2 zu dieser 
Verordnung nachweisen, dass keine 
Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. 
Die Ausstellung des Nachweises 
nach Satz 1 und die Vornahme des 
Tests dürfen nicht länger als drei 
Tage zurückliegen. Das Zutritts-
verbot nach Satz 1 gilt nicht, wenn 
unmittelbar nach dem Betreten 
des Geländes der Einrichtung der 
Kindertagesbetreuung oder der 
Schule ein Test auf das Vorliegen 
einer Infektion mit SARS-CoV-2 
vorgenommen wird. Das Zutritts-
verbot nach Satz 1 gilt nicht für 
die Kindertagespflege und bis ein-
schließlich 11. April 2021 nicht 
für Kinder in der Hortbetreuung. 
Sofern ein Zutrittsverbot nach Satz 
1 gilt, sind im Eingangsbereich 
des Geländes der Einrichtung der 
Kindertagesbetreuung und der 
Schule entsprechende Hinweise 
anzubringen. Das Zutrittsverbot 
nach Satz 1 für Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung und Schulen 
gilt überdies nicht für Zusammen-
künfte, Termine und Maßnahmen 
gemäß § 2 Absatz 5, die außerhalb 
der Betreuungszeiten und der Zeiten 
der Präsenzbeschulung stattfinden, 
mit der Maßgabe, dass der Veranstal-
ter der Zusammenkünfte, Termine 
oder Maßnahmen sicherstellt, dass 
Handreinigungs- und ein zumindest 
begrenzt viruzides Desinfektions-
mittel in hinreichender Menge 
zur Verfügung stehen sowie die ge-
nutzten Oberflächen, Gegenstände 
und Räume nach Beendigung der 
Zusammenkünfte, Termine oder 
Maßnahmen gründlich gereinigt 
werden. 
(5) Der Nachweis nach Absatz 4 Satz 
1 und Testergebnisse nach Absatz 
4 können von der Einrichtung der 
Kindertagesbetreuung oder Schule 
erfasst und dokumentiert werden. 
Die Dokumentation ist unverzüg-
lich zu löschen oder zu vernichten, 
wenn sie für die Kontrolle einer Frist 
nach Absatz 4 Satz 2 nicht mehr 
benötigt wird.
(6) Schülerinnen und Schüler, 
gegebenenfalls vertreten durch 
ihre Personensorgeberechtigten, 
können sich von der Teilnahme an 
der Präsenzbeschulung schriftlich 
abmelden. Die Abmeldung wird 
mit Außerkrafttreten dieser Ver-
ordnung unwirksam. Abmeldun-
gen, die aufgrund der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verordnung in einer 
vor dem 1. April 2021 geltenden 
Fassung vorgenommen wurden, 
gelten als Abmeldungen nach Satz 1 

fort, solange die Schülerin oder der 
Schüler an der Präsenzbeschulung 
nicht teilnimmt. 
(7) Die Anordnung häuslicher 
Lernzeiten nach Maßgabe des 
Schulrechts für Schülerinnen und 
Schüler, die nicht an einer Präsenz-
beschulung teilnehmen, bleibt 
zulässig.
(8) Die oberste Landesgesundheits-
behörde kann im Einvernehmen mit 
der obersten Schulaufsichtsbehörde 
für Schulen, unter deren Schülerin-
nen und Schülern sowie Lehrkräften 
und sonstigem Personal mehr als 
eine an einer Präsenzbeschulung 
teilnehmende Person eine Infektion 
mit SARS-CoV-2 aufweist, anordnen:
1. über Absatz 3 hinaus für die 
gesamte Schule oder einzelne 
Klassen- oder Jahrgangsstufen 
des jeweiligen Bildungsgangs das 
Wechselmodell oder
2. die vorübergehende teilweise oder 
vollständige Schließung einer oder 
mehrerer Schulen.
(8a) Für diejenigen Landkreise oder 
Kreisfreien Städte, für die aufgrund 
von § 5a Absatz 8 Satz 1 der Säch-
sischen Corona-Schutz-Verordnung 
vom 5. März 2021 (SächsGVBl.  
S. 287), die durch die Verordnung 
vom 23. März 2021 (SächsGVBl. 
S. 330) geändert worden ist, die 
Kindertagesbetreuung, außer in 
Einrichtungen der Kindertagespfle-
ge, unzulässig war, ist sie auch am  
1. April 2021 unzulässig. Für den 
1. April 2021 ist eine Notbetreuung 
entsprechend § 5a Absatz 8 Satz 2 
der Sächsischen Corona-Schutz-Ver-
ordnung vom 5. März 2021 zulässig.
(9) Der Aufenthalt auf dem Gelände 
von Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung, dem Gelände von 
Schulen und heilpädagogischen 
Kindertageseinrichtungen ist Per-
sonen untersagt, die
1. mit SARS-CoV-2 infiziert sind,
2. mindestens eines der folgenden 
Symptome zeigen: allgemeines 
Krankheitsgefühl, Fieber ab 38 
Grad Celsius, Durchfall, Erbrechen, 
Geruchsstörungen, Geschmacks-
störungen, nicht nur gelegentlicher 
Husten, oder
3. innerhalb der vergangenen 14 
Tage persönlichen Kontakt mit einer 
mit SARS-CoV-2 infizierten Person 
hatten, es sei denn, dieser Kontakt 
fand in Ausübung eines Berufes im 
Gesundheitswesen oder in der Pflege 
unter Wahrung der berufstypischen 
Schutzvorkehrungen statt.
Kinder, Schülerinnen oder Schüler, 
die mindestens ein Symptom im 
Sinne von Satz 1 Nummer 2 wäh-
rend der Betreuung, während des 
Unterrichts oder einer sonstigen 
schulischen Veranstaltung zeigen, 
sollen in einem separaten Raum 

untergebracht werden. Das Abholen 
durch einen Personensorgeberech-
tigten oder eine von diesem bevoll-
mächtigte Person ist unverzüglich 
zu veranlassen. Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend, wenn ein auf dem 
Gelände der Schule durchgeführter 
Test auf das Vorliegen einer Infek-
tion mit SARS-CoV-2 ein positives 
Testergebnis aufweist.
(10) Zeigen Kinder, Schülerinnen 
oder Schüler mindestens ein Symp
tom im Sinne von Absatz 9 Satz 1 
Nummer 2, ist ihnen der Zutritt zu 
der Einrichtung erst zwei Tage nach 
dem letztmaligen Auftreten eines 
Symptoms gestattet.
(11) Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 und 
3, Satz 2 und 3 sowie Absatz 10 
gilt nicht für Personen, die durch 
eine ärztliche Bescheinigung oder 
durch einen am selben Tage durch-
geführten Test auf das Vorliegen 
einer Infektion mit SARS-CoV-2 mit 
negativem Testergebnis nachweisen, 
dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 
besteht. Absatz 9 Satz 1 Nummer 2, 
Satz 2 und 3 sowie Absatz 10 gilt 
ferner nicht für Personen, die durch 
eine ärztliche Bescheinigung, einen 
Allergieausweis, den Nachweis einer 
chronischen Erkrankung oder ein 
vergleichbares Dokument glaubhaft 
machen, dass keine Infektion mit 
SARS-CoV-2 besteht.
(12) Gemeinschaftlicher Gesang ist 
nur im Freien erlaubt.
(13) Zur Kontaktnachverfolgung ist 
täglich zu dokumentieren,
1. welche Kinder in einer Einrich-
tung der Kindertagesbetreuung und 
in heilpädagogischen Kindertages-
einrichtungen betreut wurden,
2. wer diese Kinder betreut hat,
3. welche Personen mit Ausnahme 
der betreuten Kinder und des Perso-
nals sich länger als 15 Minuten in 
einem Gebäude einer Einrichtung 
der Kindertagesbetreuung aufge-
halten haben und
4. welche Personen mit Ausnahme 
von Schülerinnen, Schülern, schu-
lischem Personal und Hortpersonal 
sich länger als 15 Minuten in einem 
Schulgebäude aufgehalten haben.
§ 5 Absatz 6 und 7 gilt entsprechend.
§ 5b
Mund-Nasen-Schutz in Einrich-
tungen der Kindertagesbetreuung 
und an Schulen
(1) Die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske oder 
FFP2-Maske oder vergleichbaren 
Atemschutzmaske, jeweils ohne 
Ausatemventil, besteht
1. vor dem Eingangsbereich von 
Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung, Schulen, Schulinternaten 
und heilpädagogischen Kinder-
tageseinrichtungen; dies gilt nicht 
für Kinder bis zur Vollendung des 

sechsten Lebensjahres,
2. in Gebäuden und auf dem sons
tigen Gelände von Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung sowie 
bei deren Veranstaltungen; dies gilt 
nicht für in diesen Einrichtungen 
betreute Kinder sowie während der 
Betreuung und bei der Abnahme 
von Tests gemäß § 5a Absatz 4 für 
ihr Personal,
3. in Schulgebäuden, auf dem sonsti-
gen Gelände von Schulen, in Schul-
internaten sowie bei schulischen 
Veranstaltungen; dies gilt nicht für 
Schülerinnen, Schüler, schulisches 
Personal und Hortpersonal,
a) auf dem Außengelände von 
Schulen, wenn der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird,
b) in der Primarstufe innerhalb der 
Unterrichtsräume,
c) in Horten innerhalb der Grup-
penräume,
d) auf dem Außengelände von 
Grund- und Förderschulen sowie 
Horten unter Beibehaltung der 
festen Klassen und Gruppen,
e) im Unterricht an Förderschulen 
der Sekundarstufe I,
f) im Unterricht der Werkstufe der 
Förderschulen mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung,
g) im inklusiven Unterricht für die 
Förderschwerpunkte Hören und 
Sprache,
h) im Sportunterricht, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird,
i) zur Aufnahme von Speisen und 
Getränken im Schulgebäude und
j) bei der Abnahme von Tests gemäß 
§ 5a Absatz 4; 
sowie
4. wenn dies durch Allgemeinver-
fügung des Staatsministeriums für 
Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zur Regelung des 
Betriebs von Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung, von Schulen 
und Schulinternaten im Zusammen-
hang mit der Bekämpfung der SARS-
CoV-2-Pandemie bestimmt wird.
(2) § 3 Absatz 2 gilt entsprechend.
(3) Zur Glaubhaftmachung einer 
Befreiung von der Pflicht nach Ab-
satz 1 genügt die Gewährung der 
Einsichtnahme in ein ärztliches 
Attest, welches die gesundheitliche 
Einschränkung sowie die durch die 
Erfüllung der Pflicht zu erwarten-
den Beeinträchtigungen benennt 
und erkennen lassen soll, auf wel-
cher Grundlage die Ärztin oder der 
Arzt zu dieser Einschätzung gelangt 
ist. Personen, die entgegen der nach 
Absatz 1 bestehenden Pflicht den 
vorgeschriebenen Mund-Nasen-
Schutz nicht tragen, ohne dass eine 
Ausnahme nach Satz 1 oder Absatz 
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2 vorliegt, ist der Aufenthalt nach 
Absatz 1 Nummer 1 Halbsatz 1, 
Nummer 2 Halbsatz 1 und Nummer 
3 Halbsatz 1 untersagt. Wer Einsicht 
in ein ärztliches Attest nach Satz 1 
erhält, hat Stillschweigen über die 
darin enthaltenen Gesundheits-
daten zu bewahren.
(4) Einrichtungen der Kindertages-
betreuung, Schulen und heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen 
sind befugt, von dem ärztlichen 
Attest, mit dem eine Befreiung von 
der Pflicht nach Absatz 1 glaubhaft 
gemacht wird, eine analoge oder 
digitale Kopie zu fertigen und diese 
aufzubewahren. Das Original des 
Attests darf nur mit Zustimmung 
des Vorlegenden aufbewahrt wer-
den. Die Kopie oder das Attest ist 
vor unbefugtem Zugriff zu sichern 
und nach Ablauf des Zeitraumes, für 
welchen das Attest gilt, unverzüg-
lich zu löschen oder zu vernichten, 
spätestens jedoch mit Ablauf des 
Jahres 2021.
§ 5c
Hygieneplan und Hygienemaß-
nahmen an Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung und Schulen
(1) Einrichtungen der Kindertages-
betreuung, Schulen und Schul-
internate müssen auch dann einen 
Hygieneplan haben, wenn sie keine 
Gemeinschaftseinrichtungen im 
Sinne des § 33 des Infektions-
schutzgesetzes sind. Der Hygiene-
plan muss für Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung auf dem 
„Rahmenhygieneplan gemäß § 36 
Infektionsschutzgesetz für Kinder-
einrichtungen (Kinderkrippen, -gär-
ten, -tagesstätten, auch integrativ, 
und Kinderhorte)“, Stand: April 
2007, veröffentlicht im Internet 
unter www.gesunde.sachsen.de, in 
seiner jeweils geltenden Fassung, 
und für Schulen und Schulinternate 
auf dem „Rahmenhygieneplan ge-
mäß § 36 Infektionsschutzgesetz für 
Schulen und sonstige Ausbildungs-
einrichtungen, in denen Kinder und 
Jugendliche betreut werden“, Stand: 
April 2008, veröffentlicht im Inter-
net unter www.gesunde.sachsen.de, 
in seiner jeweils geltenden Fassung, 
beruhen. Er soll den Besonder-
heiten der konkreten Einrichtung 
Rechnung tragen. Der Hygieneplan 
eines Schulinternats soll vorsehen, 
dass Schülerinnen und Schüler sich 
während der häuslichen Lernzeit 
im Wechselmodell nicht im Schul-
internat aufhalten dürfen.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Einrich-
tungen der Kindertagespflege.
(3) Der Hygieneplan kann aus trif-
tigem Grund Ausnahmen von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Na-

senbedeckung oder eines anderen 
Mund-Nasen-Schutzes vorsehen.
(4) Klinik- und Krankenhausschulen 
erlassen den Hygieneplan im Beneh-
men mit der Leitung des Klinikums.
(5) Direkte körperliche Kontakte 
sollen vermieden werden.
(6) Regelmäßig genutzte Oberflä-
chen, Gegenstände und Räume sind 
täglich gründlich zu reinigen. Tech-
nisch-mediale Geräte sind nach je-
der Nutzung gründlich zu reinigen. 
Sämtliche genutzte Räumlichkeiten 
sind täglich mehrfach gründlich 
zu lüften. Unterrichtsräume sollen 
darüber hinaus mindestens einmal 
während der Unterrichtsstunde, 
spätestens dreißig Minuten nach 
deren Beginn, gründlich gelüftet 
werden.
(7) Wer eine Einrichtung der Kin-
dertagesbetreuung oder heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtung, 
eine Schule oder ein Schulinternat 
betritt, hat sich unverzüglich die 
Hände gründlich zu waschen oder 
mit einem zumindest begrenzt 
viruziden Mittel zu desinfizieren. 
Die Einrichtung stellt sicher, dass 
geeignete Möglichkeiten zum 
Händewaschen und Desinfizieren 
zugänglich sind. Der Träger der 
Einrichtung stellt sicher, dass die 
dafür notwendigen hygienischen 
Mittel, insbesondere Handreini-
gungs- und ein zumindest begrenzt 
viruzides Desinfektionsmittel, in 
hinreichender Menge vorgehalten 
werden. Personen, die sich in der 
Einrichtung aufhalten, sind auf 
die Einhaltung dieser Hygienemaß-
regeln altersgerecht hinzuweisen. 
Insbesondere sind im Eingangsbe-
reich der Einrichtung entsprechende 
Hinweise anzubringen.
(8) § 4 Absatz 2 Nummer 22 gilt für 
Kantinen und Mensen in Schulen 
oder Schulinternaten entsprechend.
§ 6
Saisonarbeitskräfte
Wer Personen beschäftigt, die 
1. zum Zweck einer turnusgemä-
ßen oder zu einer bestimmten Zeit 
innerhalb eines Jahres mindestens 
dreiwöchigen Arbeitsaufnahme 
vorübergehend aus dem Ausland in 
das Gebiet des Freistaates Sachsen 
einreisen (Saisonarbeitskräfte),
2. in Gemeinschaftsunterkünften 
wohnen und 
3. in Betrieben arbeiten, in denen 
gleichzeitig mehr als zehn Be-
schäftigte einschließlich Leih-
arbeitskräften, Beschäftigten eines 
Werkunternehmens und sonstige 
Personen tätig sind,
muss sicherstellen, dass diese bei Be-
ginn der Beschäftigung über einen 
ärztlichen Befund in deutscher oder 
englischer Sprache verfügen, aus 
dem sich ergibt, dass eine PCR-Tes-

tung keine Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2 ergeben hat. Die Tes
tung darf höchstens 48 Stunden vor 
der Anreise vorgenommen worden 
sein. Personen, welche nicht über 
den ärztlichen Befund nach Satz 1 
verfügen, dürfen nicht beschäftigt 
werden. Der Betriebsinhaber, der 
Saisonarbeitskräfte beschäftigt, ist 
verpflichtet, die Arbeitsaufnahme 
der Saisonarbeitskräfte jeweils 
grundsätzlich 14 Tage vor ihrem 
Beginn der zuständigen Behörde 
sowie der für den Arbeitsschutz zu-
ständigen Behörde anzuzeigen. Eine 
spätere Anzeige ist nur ausreichend, 
wenn der Betriebsinhaber glaubhaft 
macht, dass eine frühere Anzeige 
aus zwingenden betrieblichen oder 
sonstigen Gründen nicht möglich 
war. Die Anzeige hat die Namen der 
Saisonarbeitskräfte, deren Unter-
bringungsort, Art und Zeitraum der 
Tätigkeit sowie die Kontaktdaten des 
Betriebsinhabers zu enthalten. Die 
Anzeigepflicht besteht auch, wenn 
die Saisonarbeitskräfte während 
ihres Aufenthalts in der Bundes-
republik Deutschland den Betrieb 
oder den Arbeitgeber wechseln.
§ 7
Besuchs- und Betretungsrege-
lungen für Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens
(1) Der Besuch folgender Einrich-
tungen ist nur unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 2 zulässig:
1. Alten- und Pf legeheime ein-
schließlich Kurzzeitpflegeeinrich-
tungen,
2. Einrichtungen nach § 2 Absatz 
1 des Sächsischen Betreuungs- 
und Wohnqualitätsgesetzes vom  
12. Juli 2012 (SächsGVBl. S. 397), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 6. Juni 
2019 (SächsGVBl. S. 466) geändert 
worden ist, und ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaften sowie 
Wohngruppen mit Menschen mit 
Behinderungen nach § 2 Absatz 2 
und 3 des Sächsischen Betreuungs- 
und Wohnqualitätsgesetzes, soweit 
für diese der Teil 2 des Sächsischen 
Betreuungs- und Wohnqualitäts-
gesetzes Anwendung findet,
3. Krankenhäuser sowie Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen, 
in denen eine den Krankenhäusern 
vergleichbare medizinische Versor-
gung erfolgt (Einrichtungen nach  
§ 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 
3 des Infektionsschutzgesetzes) und 
4. genehmigungspflichtige stationä-
re Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe gemäß § 13 Absatz 3 
Satz 1, § 19 Absatz 1 Satz 1, § 34 
Satz 1, § 35, § 35a Absatz 2 Num-
mer 3 und 4, § 42 Absatz 1 Satz 2 
sowie § 42a Absatz 1 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch sowie 

Wohnstätten, in denen Leistungen 
der Eingliederungshilfe an Kinder 
und Jugendliche erbracht werden.
(2) Die Einrichtungen nach Absatz 
1 sind zur Aufrechterhaltung der 
Besuchsmöglichkeiten verpflichtet. 
Im Rahmen eines Hygieneplans 
nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 oder § 23 Absatz 5 des In-
fektionsschutzgesetzes oder eines 
eigenständigen Konzepts ist durch 
Regelungen zum Besuch und nach 
Bedarf zum Verlassen und Betre-
ten der Einrichtungen durch die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
sicherzustellen, dass die Regelungen 
nicht zu einer vollständigen sozialen 
Isolation der Betroffenen führen 
(einrichtungsbezogenes, bewohner-
orientiertes Besuchskonzept). Die 
Regelungen haben insbesondere 
Bestimmungen zu einzuhaltenden 
Hygienemaßnahmen, zur Anzahl 
der Besucherinnen und Besucher, 
zur Nachverfolgbarkeit eventueller 
Infektionsketten und zur Sicher-
stellung der fortlaufenden prakti-
schen Ausbildung in Berufen des 
Gesundheits- und Sozialwesens zu 
enthalten. § 5 Absatz 6 und 7 gilt 
entsprechend. Die Besuchs- und 
Betretungsregelungen sind an die 
aktuelle regionale Infektionslage 
anzupassen sowie auf der Inter-
netseite der Einrichtung zu ver-
öffentlichen und müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zwischen 
dem Schutz der versorgten Personen 
und deren Persönlichkeits- und 
Freiheitsrechten stehen. 
(3) Besuchern in Einrichtungen nach 
Absatz 1 Nummern 1 bis 4 sowie in 
Wohnstätten, in denen Leistungen 
der Eingliederungshilfe an Kinder 
und Jugendliche erbracht werden, 
darf der Zutritt nur nach erfolgtem 
Antigentest auf das Coronavirus 
SARS-CoV-2 mit negativem Test-
ergebnis vor Ort oder mit tagaktu-
ellem Nachweis eines negativen Er-
gebnisses eines Antigentests auf das 
Coronavirus-SARS-CoV-2 gewährt 
werden. Dem Antigentest steht ein 
PCR-Test gleich, der nicht älter als 
48 Stunden ist. Die Einrichtungen 
sind verpflichtet, auf Wunsch der 
Besucherinnen und Besucher einen 
Antigentest durchzuführen. Be-
sucher im Sinne der Verordnung 
sind alle Personen, die nicht in 
einem Beschäftigungsverhältnis 
zur jeweiligen Einrichtung stehen 
und mit den Bewohnern, betreuten 
Personen oder dem Pflegepersonal 
in Kontakt geraten mit Ausnahme 
von Personen im Noteinsatz. Im Hy-
gienekonzept können Ausnahmen 
für Besuche zum Zweck der Sterbe-
begleitung aufgenommen werden.
(4) Für die Einrichtungen nach 
Absatz 1 Nummer 1, Tagespflege-

 Seite 15



17A M T L I C H E S
14|2021
Freitag, 9. April

Dresdner Amtsblatt www.dresden.de/amtsblatt

einrichtungen gemäß § 71 Absatz 
2 Nummer 2, zweite Alternative 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
und ambulante Pflegedienste wird 
gemäß der Coronavirus-Testverord-
nung vom 27. Januar 2021 (BAnz 
AT 27.01.2021 V2) in der jeweils 
geltenden Fassung eine Testung 
für die Beschäftigten sowie für die 
Gäste von Tagespflegeeinrichtun-
gen angeordnet, die dreimal in der 
Woche zu erfolgen hat, sofern in 
der Sächsischen Corona-Quaran-
täne-Verordnung nicht anderes 
geregelt ist. Eine tägliche Testung 
wird dringend empfohlen. Im Üb-
rigen wird den Einrichtungen nach 
Absatz 1 Nummer 2 und 3 sowie in 
Wohnstätten, in denen Leistungen 
der Eingliederungshilfe an Kindern 
und Jugendlichen erbracht werden, 
dringend empfohlen, den Anspruch 
auf Testung gemäß der Corona-
virus-Testverordnung regelmäßig 
möglichst zweimal wöchentlich 
für die Beschäftigten zu gewähr-
leisten. Wenn es medizinisch be-
gründet ist, kann in Einzelfällen 
das Gesundheitsamt abweichende 
Festlegungen in Bezug auf die 
Pflicht zur regelmäßigen Testung 
auf einen Nachweis auf SARS-CoV-2 
treffen. Dies gilt insbesondere für 
den Zeitraum im unmittelbaren 
Anschluss an die Absonderungs-
zeit nach einer nachgewiesenen 
Infektion mit SARS-CoV-2.
(5) Werkstätten für behinderte Men-
schen, Angebote anderer Leistungs-
anbieter gemäß § 60 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch vom 23. 
Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), 
das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 
6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 
(BGBl. I S. 2075) geändert worden 
ist, und andere tagesstrukturie-
rende Angebote für Menschen mit 
Behinderungen dürfen von den 
dort beschäftigten und betreuten 
Menschen mit Behinderungen 
nicht betreten werden. Von dem 
Verbot nach Satz 1 sind Menschen 
mit Behinderungen, die nicht in 
einer besonderen Wohnform nach 
§ 104 Absatz 3 Satz 3 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch wohnen 
und deren Betreuung und pflege-
rische Versorgung auch zeitweise 
nicht durch Eltern, Angehörige 
oder sonstiges Betreuungspersonal 
sichergestellt werden kann, aus-
genommen. Von dem Verbot nach 
Satz 1 können durch den Leiter der 
Werkstatt für behinderte Menschen 
oder durch den Leiter des anderen 
Leistungsanbieters diejenigen 
Menschen mit Behinderungen aus-
genommen werden, die Leistungen 
im Eingangsverfahren und Berufs-
bildungsbereich gemäß § 57 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

erhalten. Weiter können von dem 
Verbot nach Satz 1 durch den Leiter 
der Werkstatt für behinderte Men-
schen oder des anderen Leistungs-
anbieters Beschäftige, die für den 
wirtschaftlichen Betrieb der Werk-
statt für behinderte Menschen oder 
des anderen Anbieters erforderlich 
sind, ausgenommen werden. Vom 
Betretungsverbot können durch den 
Leiter der Werkstatt für behinderte 
Menschen oder des anderen Leis-
tungsanbieters weitere Beschäftige 
ausgenommen werden, wenn die 
Teilhabe am Arbeitsleben für die 
Stabilisierung der individuellen 
Leistungsfähigkeit oder Persönlich-
keitsentwicklung erforderlich ist. 
Ausnahmen vom Betretungsverbot 
sind nur dann zulässig, wenn ein 
Arbeitsschutz- und Hygienekonzept 
nach § 5 Absatz 3 und 4 und eine 
Testkonzeption vorliegen. Bei Be-
schäftigten, die in Einrichtungen 
nach Absatz 1 Nummer 2 wohnen, 
ist das Arbeitsschutz- und Hygiene-
konzept mit der jeweiligen Leitung 
der Wohneinrichtung der Werkstatt-
beschäftigten abzustimmen. Dabei 
sind Regelungen im Zusammenhang 
mit der Rückkehr in die Einrichtung, 
insbesondere zu Beförderung und 
Arbeitsorganisation, einschließlich 
einer abgestimmten Testkonzep-
tion mit regelmäßigen Testungen 
der beschäftigten und betreuten 
Menschen zu treffen. Die Sätze 1 
bis 8 gelten sinngemäß für andere 
tagesstrukturierende Angebote für 
Menschen mit Behinderungen. 
(6) Richterliche Anhörungen dürfen 
in allen Einrichtungen nach Absatz 
1 stattfinden. Das schließt das An-
wesenheitsrecht von Verfahrensbei-
ständen, Verfahrenspflegerinnen 
und Verfahrenspflegern, gerichtlich 
bestellten Gutachtern sowie sonsti-
gen Verfahrensbeteiligten ein. 
(7) Erlaubt sind auch Vor-Ort-Kon-
takte durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Sozial- und Jugend-
amtes, Vormünder, Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte, Notarinnen 
und Notare, Verfahrenspflegerinnen 
und Verfahrenspf leger und von 
rechtlichen Betreuerinnen und 
Betreuern sowie durch Sorgebe-
rechtigte, soweit Angelegenheiten 
der Personensorge zu besorgen 
sind, und Eltern mit Besuchs- und 
Umgangsrecht. Daneben sind Be-
suche zu seelsorgerischen Zwecken 
zugelassen. Der Besuch ist mit der 
Einrichtungsleitung im Vorfeld ab-
zustimmen; diese kann den Zutritt 
von Auflagen abhängig machen. Bei 
Verdachtsfällen ist entsprechend 
den Vorgaben des Robert Koch-In-
stituts der Zutritt grundsätzlich zu 
verweigern. 
(8) Erlaubt ist auch das Betreten 

1. durch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Aufsichtsbehörden, 
2. durch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Heimaufsicht, 
3. durch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Medizinischen Dienste 
der gesetzlichen und privaten Kran-
kenversicherung, 
4. durch Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrkräfte im Rahmen der 
Aus- oder Weiterbildung in Berufen 
des Gesundheits- oder Sozialwesens 
oder der studienqualifizierenden 
Ausbildung an der Fachoberschule, 
5. durch ehrenamtlich Tätige zur 
Sicherstellung der Versorgung in 
Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens sowie 
6. zur medizinischen und therapeu-
tischen Versorgung.
(9) Das Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt kann durch Allge-
meinverfügung weitere Regelungen 
und Hygienevorschriften erlassen. 
Ausnahmen können durch die zu-
ständigen kommunalen Behörden 
im Einzelfall zugelassen werden, 
soweit dies infektionsschutzrecht-
lich notwendig oder vertretbar ist.
§ 8
Maßnahmen der kommunalen 
Behörden bei Unterschreitung 
des Sieben-Tage-Inzidenzwertes 
von 100
(1) Wird der Sieben-Tage-Inzidenz-
wert von 100 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner im Freistaat 
Sachsen und im jeweiligen Land-
kreis oder in der Kreisfreien Stadt an 
fünf Tagen in Folge unterschritten, 
kann der Landkreis oder die Kreis-
freie Stadt
1. abweichend von § 4 Absatz 1 
die Öffnung von geschlossenen 
Einrichtungen des Einzel- und 
Großhandels und Ladengeschäfte 
mit Kundenverkehr für höchstens 
eine Kundin oder einen Kunden pro 
angefangene 40 qm Verkaufsfläche 
nach vorheriger Terminbuchung für 
einen fest begrenzten Zeitraum mit 
Dokumentation für die Kontakt-
nachverfolgung, 
2. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 6 Individualsport alleine 
oder zu zweit und in Gruppen von 
bis zu 20 Kindern und Jugendlichen 
bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres im Außenbereich, auch auf 
Außensportanlagen,
3. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 7 die Öffnung von bota-
nischen und zoologischen Gärten, 
Tierparks mit vorheriger Termin-
buchung mit Dokumentation für 
die Kontaktnachverfolgung sowie
4. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 12 die Öffnung von Mu-
seen, Galerien und Gedenkstätten 
mit vorheriger Terminbuchung mit 

Dokumentation für die Kontakt-
nachverfolgung, 
5. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 23 die Öffnung von kör-
pernahen Dienstleistungen unter 
Beachtung von § 5 Absatz 4a und 4b,
zulassen. Unterstützungsbedürftige 
Personen und Minderjährige bleiben 
bei der Berechnung nach Satz 1 
Nummer 1 unberücksichtigt.
(2) Hat sich, nachdem die Maßnah-
men nach Absatz 1 zugelassen wur-
den, der Sieben-Tage-Inzidenzwert 
auf 100.000 Einwohner im Freistaat 
Sachsen und im jeweiligen Land-
kreis oder in der Kreisfreien Stadt 
an weiteren 14 Tagen insgesamt 
nicht erhöht, kann der Landkreis 
oder die Kreisfreie Stadt
1. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 21 die Öffnung von Gastro-
nomiebetrieben im Außenbereich 
für Besucher und Besucherinnen 
mit vorheriger Terminbuchung mit 
Dokumentation für die Kontakt-
nachverfolgung,
2. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 12 die Öffnung von Kinos, 
Theatern, Opernhäusern, Konzert-
häusern, Konzertveranstaltungs-
orten, Musiktheatern, Musik- und 
Kunstschulen sowie Tanzschulen 
für Besucher und Besucherinnen 
mit einem tagesaktuellen negativen 
Schnell- oder Selbsttest,
3. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 4 und 6 den kontaktfrei-
en Sport auf Innensportanlagen 
einschließlich Fitnessstudios und 
ähnlicher Einrichtungen sowie 
Kontaktsport auf Außensportanla-
gen für Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit einem tagesaktuellen 
negativen Schnell- oder Selbsttest, 
oder einem Test nach § 5a Absatz 4,
4. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 13 die Öffnung von Bi-
bliotheken
zulassen. Sitzen in einem Gastrono-
miebetrieb im Außenbereich Perso-
nen aus mehreren Hausständen an 
einem Tisch, ist ein tagesaktueller 
negativer Schnell- oder Selbsttest 
der Tischgäste erforderlich. Das 
Tanzen in Tanzschulen gemäß 
Satz 1 Nummer 2 ist nur mit einem 
festen Tanzpartner oder einer festen 
Tanzpartnerin erlaubt.
(3) Die Landkreise oder Kreisfreien 
Städte können die Maßnahmen 
nach Absatz 1 ab dem 6. April 
2021 inzidenzunabhängig erlassen, 
wenn die maximale Bettenkapazität 
nach § 8f Absatz 2 nicht erreicht 
ist. Für die Maßnahmen nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 
ist ein Hygiene- und Testkonzept 
vorzusehen, das zusätzlich zu den 
sonstigen Hygieneregelungen nach 
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§ 5 vorsieht, dass Nutzer, Besucher 
und Kunden dieser Angebote der 
Zutritt nur unter Vorlage eines ta-
gesaktuellen negativen Selbst- oder 
Schnelltests gewährt wird.
§ 8a
Maßnahmen der kommunalen 
Behörden bei Unterschreitung des 
Sieben-Tage-Inzidenzwertes von 50
(1) Wird der Sieben-Tage-Inzidenz-
wert von 50 Neuinfektionen auf 100 
000 Einwohner im Freistaat Sachsen 
und im jeweiligen Landkreis oder in 
der Kreisfreien Stadt an fünf Tagen 
in Folge unterschritten, kann der 
Landkreis oder die Kreisfreie Stadt
1. abweichend von § 4 Absatz 1 
die Öffnung von geschlossenen 
Einrichtungen des Einzel- und 
Großhandels und Ladengeschäften 
mit Kundenverkehr entsprechend 
den Maßgaben gemäß § 5 Absatz 2,
2. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 6 kontaktfreien Sport in 
kleinen Gruppen (höchstens 20 
Personen) im Außenbereich, auch 
auf Außensportanlagen,
3. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 7 die Öffnung von bota-
nischen und zoologischen Gärten, 
Tierparks sowie
4. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 12 die Öffnung von Mu-
seen, Galerien und Gedenkstätten
zulassen. 
(2) Hat sich, nachdem die Maßnah-
men nach Absatz 1 zugelassen wur-
den, der Sieben-Tage-Inzidenzwert 
auf 100.000 Einwohner im Freistaat 
Sachsen und im jeweiligen Land-
kreis oder in der Kreisfreien Stadt 
an weiteren 14 Tagen insgesamt 
nicht erhöht, kann der Landkreis 
oder die Kreisfreie Stadt
1. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 21 die Öffnung von Gastro-
nomiebetrieben im Außenbereich,
2. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 12 die Öffnung von Kinos, 
Theatern, Opernhäusern, Konzert-
häusern, Konzertveranstaltungs-
orten, Musiktheatern,
3. abweichend von § 4 Absatz 2 
Nummer 4 und 6 den kontaktfrei-
en Sport auf Innensportanlagen 
einschließlich Fitnessstudios und 
ähnlicher Einrichtungen sowie Kon-
taktsport auf Außensportanlagen,
zulassen.
§ 8b
Maßnahmen der kommunalen 
Behörden bei Unterschreitung des 
Sieben-Tage-Inzidenzwertes von 35
Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert 
von 35 Neuinfektionen auf 100.000 
Einwohner im Freistaat Sachsen 
oder im jeweiligen Landkreis oder 
in der Kreisfreien Stadt an fünf Ta-
gen in Folge unterschritten, kann 

der Landkreis oder die Kreisfreie 
Stadt abweichend von § 2 Absatz 
1 den gemeinsamen Aufenthalt 
im öffentlichen Raum, in privat 
genutzten Räumen und auf privat 
genutzten Grundstücken dahinge-
hend erweitern, dass dieser
1. den Angehörigen eines Haus-
stands, in Begleitung der Partnerin 
oder des Partners und mit Personen, 
für die ein Sorge- oder Umgangs-
recht besteht und
2. den Angehörigen aus zwei wei-
teren Hausständen
gestattet wird. Die Anzahl der 
Personen darf die Gesamtzahl von 
zehn Personen nicht überschreiten. 
Kinder unter 15 Jahren bleiben un-
berücksichtigt.
§ 8c
Rückfallregelung
(1) Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert 
von 100 Neuinfektionen auf 100.000 
Einwohner im Landkreis oder in der 
Kreisfreien Stadt an drei aufeinan-
derfolgenden Tagen überschritten, 
sind die Maßnahmen nach §§ 8 und 
8b ab dem zweiten darauffolgenden 
Werktag durch den Landkreis oder 
die Kreisfreie Stadt aufzuheben. § 8 
Absatz 3 bleibt unberührt.
(2) Wird der Sieben-Tage-Inzidenz-
wert von 50 Neuinfektionen auf 
100.000 Einwohner im Landkreis 
oder in der Kreisfreien Stadt an 
drei aufeinanderfolgenden Tagen 
überschritten, sind die Maßnahmen 
nach § 8a Absatz 1 ab dem zweiten 
darauffolgenden Werktag, soweit 
diese erlassen wurden, aufzuheben. 
In diesem Fall gilt § 8 Absatz 1.
(3) Wird der Sieben-Tage-Inzidenz-
wert von 50 Neuinfektionen auf 
100 000 Einwohner im Landkreis 
oder in der Kreisfreien Stadt an 
drei aufeinanderfolgenden Tagen 
überschritten, sind die Maßnahmen 
nach § 8a Absatz 2 ab dem zweiten 
darauffolgenden Werktag, soweit 
diese erlassen wurden, aufzuheben. 
In diesem Fall gilt § 8 Absatz 2.
§ 8d
Maßnahmen der zuständigen 
kommunalen Behörden bei einer 
erhöhten Sieben-Tage-Inzidenz
(1) Die zuständigen kommunalen 
Behörden können abhängig von 
der aktuellen regionalen Infektions-
lage verschärfende Maßnahmen 
ergreifen, die der Eindämmung 
des Infektionsgeschehens dienen. 
Eine Notbetreuung mindestens 
entsprechend § 5a Absatz 8 Satz 2 
der Sächsischen Corona-Schutz-Ver-
ordnung vom 5. März 2021 soll 
zulässig bleiben und insbesondere 
die Belange Alleinerziehender 
und existenzgefährdeter Betriebe 
berücksichtigen. Die Maßnahmen 
sind öffentlich bekannt zu geben. 
Ergriffene Maßnahmen sind durch 

die zuständigen kommunalen Be-
hörden hinsichtlich ihrer weiteren 
Aufrechterhaltung zu überprüfen.
(2) Für den Fall eines konkreten 
räumlich begrenzten Anstiegs der 
Infektionszahlen (Hotspot) sind ent-
sprechend begrenzte Maßnahmen 
zu treffen. 
§ 8e
Ausgangsbeschränkungen und 
Alkoholverbot
(1) Wird der Sieben-Tage-Inzidenz-
wert von 100 Neuinfektionen 
auf 100.000 Einwohner in einem 
Landkreis oder in einer Kreisfreien 
Stadt an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen überschritten, ist ab dem 
zweiten darauffolgenden Werktag 
in dem jeweiligen Landkreis oder 
der Kreisfreien Stadt das Verlassen 
der Unterkunft ohne triftigen Grund 
untersagt (Ausgangsbeschränkung). 
Triftige Gründe sind:
1. die Abwendung einer Gefahr 
für Leib, Leben, Kindeswohl und 
Eigentum,
2. die Ausübung beruflicher und 
ehrenamtlicher Tätigkeiten sowie 
zur Sicherstellung der Versorgung 
in Einrichtungen des Gesundheits- 
und Sozialwesens oder zur Wahr-
nehmung von Betreuungsaufgaben,
3. der Besuch der Schule und von 
Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung, von Praxiseinrichtungen 
im Rahmen der beruflichen und 
studienqualif izierenden Aus-, 
Fort- und Weiterbildung, von Ein-
richtungen und Diensten der Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen, von teilstationären 
Einrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
und von Schulungen zur Pandemie-
bekämpfung, 
4. der Besuch von Aus-, Fort- und 
Weiterbildungseinrichtungen, 
soweit diese nach § 4 Absatz 2 
Nummer 1 geöffnet sind,
5. der Besuch von Einrichtungen zur 
Durchführung von Pflegekursen, 
6. der Besuch von Kirchen und an-
deren Orten der Religionsausübung,
7. Versorgungsgänge für die Gegen-
stände des täglichen Bedarfs und der 
Grundversorgung nach § 4 Absatz 
1 Satz 2 und § 4 Absatz 4 sowie 
zur Inanspruchnahme sonstiger 
zulässiger Angebote, 
8. die Wahrnehmung des notwen-
digen Lieferverkehrs, einschließlich 
Brief- und Versandhandel,
9. Fahrten von Feuerwehr-, Ret-
tungs- oder Katastrophenschutz-
kräften sowie des Technischen 
Hilfswerks und des Krankentrans-
portes zum jeweiligen Stützpunkt 
oder Einsatzort, 
10. die Inanspruchnahme me-
dizinischer, psychosozialer und 
veterinärmedizinischer Versor-

gungsleistungen, heilpädagogischer 
Förderung nach dem Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch sowie der Besuch 
Angehöriger der Heil- und Gesund-
heitsberufe, soweit dies medizinisch 
erforderlich ist oder im Rahmen 
einer dringend erforderlichen seel-
sorgerischen Betreuung,
11. der Besuch von Ehe- und Le-
benspartnern sowie von Partnern 
von Lebensgemeinschaften, hilfsbe-
dürftigen Menschen, Kranken oder 
Menschen mit Einschränkungen 
und die Wahrnehmung des Sorge- 
und Umgangsrechts im jeweiligen 
privaten Bereich sowie Besuche im 
Sinne des § 7 Absatz 1,
12. die Teilnahme an Zusammen-
künften der Staatsregierung und der 
kommunalen Vertretungskörper-
schaften sowie die Teilnahme an 
oder Wahrnehmung von Terminen 
der Behörden, Gerichte, Staatsan-
waltschaften oder anderer Stellen, 
die öffentliche Aufgaben wahrneh-
men (einschließlich Rechtsanwälte, 
Notare und rechtliche Betreuung); 
dazu gehört auch die Teilnahme 
an öffentlichen Gerichtsverhand-
lungen, die Einsichtnahme in 
Unterlagen, die nach den geltenden 
Vorschriften auszulegen oder nie-
derzulegen sind, die Wahrnehmung 
von Terminen kommunaler Räte 
und von deren Ausschüssen und 
Organen sowie Maßnahmen, die der 
Versorgung oder der Gesundheits-
fürsorge der Bevölkerung oder dem 
Kinderschutz dienen. Die Teilnah-
me an öffentlichen Sitzungen und 
Terminen ist nach den geltenden 
Vorschriften zu gewährleisten;
13. die Teilnahme an notwendigen 
Gremiensitzungen von juristischen 
Personen des privaten und öffent-
lichen Rechts, rechtsfähigen und 
teilrechtsfähigen Gesellschaften und 
Gemeinschaften, an Betriebs- und 
Personalversammlungen und Veran-
staltungen der Tarifpartner sowie an 
Nominierungsveranstaltungen von 
Parteien und Wählervereinigungen,
14. die Wahrnehmung unaufschieb-
barer Termine gemeinsam mit einer 
Person eines weiteren Hausstands 
bei Steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern und Bestattern, 
15. Zusammenkünfte und Besuche 
nach § 2 Absatz 1,
16. die Begleitung von unterstüt-
zungsbedürftigen Personen und 
Minderjährigen,
17. die Teilnahme an einer Ehe-
schließung nach § 2a Absatz 1,
18. die Begleitung Sterbender im 
engsten Familienkreis sowie die 
Teilnahme an Beerdigungen nach 
§ 2a Absatz 1,
19. Sport und Bewegung im Freien 
sowie der Besuch des eigenen oder 
gepachteten Kleingartens oder 
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Grundstücks unter Einhaltung 
der Kontaktbeschränkung nach  
§ 2 Absatz 1,
20. unabdingbare Handlungen zur 
Versorgung von Tieren,
21. die Teilnahme an Versammlun-
gen nach Maßgabe von § 9,
22. die Nutzung von Einrichtungen 
und Angeboten, deren Betrieb nicht 
nach dieser Verordnung oder einer 
Allgemeinverfügung der zuständi-
gen kommunalen Behörde untersagt 
ist und die nicht in den Nummern 
1 bis 21 genannt werden.
(2) Wird der Sieben-Tage-Inzidenz-
wert von 100 Neuinfektionen 
auf 100.000 Einwohner in einem 
Landkreis oder in einer Kreisfreien 
Stadt an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen überschritten, ist ab dem 
zweiten darauf folgenden Werktag 
in dem jeweiligen Landkreis oder 
der Kreisfreien Stadt der Konsum 
von Alkohol auf den öffentlichen 
Verkehrsflächen der Innenstädte 
und an sonstigen öffentlichen 
Orten unter freiem Himmel, an 
denen sich Menschen entweder 
auf engem Raum oder nicht nur 
vorübergehend aufhalten, unter-
sagt (Alkoholverbot). Die konkret 
betroffenen Örtlichkeiten sind 
jeweils von der zuständigen Kreis-
freien Stadt oder dem zuständigen 
Landkreis festzulegen.
(3) Werden die maßgeblichen In-
zidenzwerte an drei aufeinander-
folgenden Tagen unterschritten, 
treten die Maßnahmen nach Absatz 
1 und 2 mit Wirkung zum zweiten 
darauffolgenden Werktag außer 
Kraft.
§ 8f
Inzidenzwerte und Bettenkapa-
zität
(1) Maßgeblich für die Inzidenzwerte 
nach §§ 8 bis 8e sind die veröffent-
lichten Zahlen des tagesaktuellen 
Lageberichts des Robert Koch-Ins-
tituts. Die oberste Landesgesund-
heitsbehörde und die zuständige 
kommunale Behörde gibt das Errei-
chen des jeweiligen Inzidenzwertes 
nach Satz 1 öffentlich bekannt. Die 
zuständige kommunale Behörde 
hat die Anordnung der auf den 
Landkreis oder die Kreisfreie Stadt 
bezogenen Maßnahmen öffentlich 
bekannt zu geben. 
(2) Abweichende Maßnahmen 
nach den §§ 8 bis 8c und § 8g sind 
nicht zulässig, wenn das festgelegte 
Maximum an belegten Kranken-
hausbetten an durch mit COVID-19 
Erkrankten in der Normalstation 
von 1300 Betten (maximale Bet-
tenkapazität) im Freistaat Sachsen 
überschritten wird. Liegen die Vo-
raussetzungen des Satz 1 vor, sind 
die Maßnahmen gemäß §§ 8 bis 8c 
und § 8g durch den Landkreis oder 

die Kreisfreie Stadt aufzuheben. Die 
oberste Landesgesundheitsbehörde 
gibt das Erreichen des Maximalwerts 
nach Satz 1 bekannt. Sie informiert 
die Staatsregierung, wenn eine Pro-
gnose ergibt, dass der Maximalwert 
innerhalb der folgenden 14 Tage 
erreicht wird.
§ 8g
Modellprojekte 
Soweit es das Infektionsgeschehen 
zulässt, kann der zuständige Land-
kreis oder die zuständige Kreisfreie 
Stadt für das Gebiet oder ein Teil-
gebiet einer Gemeinde zeitlich 
befristet die Durchführung von lan-
desbedeutsamen Modellprojekten in 
Abweichung von § 4 Absatz 1 und 2 
genehmigen. Vor der Genehmigung 
ist das Einvernehmen mit
1. dem Sächsischen Datenschutz-
beauftragten,
2. dem Sächsischen Staatsministe-
riums für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und
3. einer bei der Staatsministerin für 
Kultur und Tourismus im Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft, Kultur 
und Tourismus eingerichteten Fach-
kommission
herzustellen. Landesbedeutsa-
me Modellprojekte müssen der 
Untersuchung der Entwicklung 
des Infektionsgeschehens und der 
diskriminierungsfreien Erprobung 
von Corona-Testkonzepten und 
von digitalen Systemen zur daten-
schutzkonformen Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten und 
ihre Übermittlung an das Gesund-
heitsamt zur kurzfristigen und 
vollständigen Kontaktnachverfol-
gung dienen. Sie sind nur zulässig, 
wenn sie wissenschaftlich begleitet 
werden. Die Genehmigung solcher 
Modellprojekte ist durch den zustän-
digen Landkreis oder die zuständige 
Kreisfreie Stadt aufzuheben, wenn 
das Infektionsgeschehen die Weiter-
führung nicht mehr erlaubt.
§ 9
Versammlungen
(1) Unter freiem Himmel sind 
Versammlungen im Sinne des 
Sächsischen Versammlungsgesetzes 
vom 25. Januar 2012 (SächsGVBl. 
S. 54), das zuletzt durch Artikel 
7 des Gesetzes vom 11. Mai 2019 
(SächsGVBl. S. 358) geändert worden 
ist, ausschließlich ortsfest und mit 
höchstens 1.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zulässig, wenn 
1. alle Versammlungsteilnehmerin-
nen und Versammlungsteilnehmer, 
die Versammlungsleiterin oder der 
Versammlungsleiter sowie Ordne-
rinnen und Ordner einen medizini-
schen Mund-Nasen-Schutz tragen; § 
3 Absatz 2 gilt entsprechend;
2. zwischen allen Versammlungsteil-
nehmerinnen und Versammlungs-

teilnehmern ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern gewahrt wird.
(2) Bei fünf Tagen andauernder 
Überschreitung des Inzidenzwertes 
von 200 Neuinfektionen auf 100.000 
Einwohner innerhalb von sieben 
Tagen im Landkreis oder in der 
Kreisfreien Stadt sind Versammlun-
gen abweichend von Absatz 1 auf 
eine Teilnehmerzahl von maximal 
200 Personen begrenzt. Maßgeblich 
für den Inzidenzwert nach Satz 1 
sind die veröffentlichten Zahlen 
des tagesaktuellen Lageberichts des 
Robert Koch-Instituts. Das Erreichen 
des maßgeblichen Inzidenzwertes 
nach Satz 1 und die von dieser 
Verordnung abweichenden Maß-
nahmen sind durch die zuständige 
kommunale Behörde öffentlich 
bekannt zu machen.
(3) Bei fünf Tagen andauernder 
Überschreitung des Inzidenzwertes 
von 300 Neuinfektionen auf 100.000 
Einwohner innerhalb von sieben 
Tagen im Landkreis oder in der 
Kreisfreien Stadt sind Versammlun-
gen abweichend von Absatz 1 auf 
eine Teilnehmerzahl von maximal 
10 Personen begrenzt. Absatz 2 Satz 
2 und 3 gilt entsprechend.
(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 
3 können im Einzelfall Ausnah-
men erteilt werden, wenn das aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht 
vertretbar ist.
(5) Das Sächsische Versammlungs-
gesetz bleibt im Übrigen unberührt.
§ 10
Sächsischer Landtag
Von den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung ist der Sächsische Landtag 
aufgrund seines verfassungsrecht-
lichen Selbstorganisationsrechts 
sowie des Hausrechts und der 
Polizeigewalt des Landtagspräsiden-
ten gemäß Artikel 47 Absatz 3 der 
Verfassung des Freistaates Sachsen 
ausgenommen. Darüber hinaus 
haben die zuständigen Behörden 
die besondere verfassungsrecht-
liche Stellung des Landtags und 
seiner Mitglieder im Rahmen von 
Maßnahmen auf der Grundlage 
des Infektionsschutzgesetzes zu 
beachten.
§ 11
Vollstreckungshilfe, Ordnungs-
widrigkeiten
(1) Die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der 
Infektionsschutz-Zuständigkeits-
verordnung zuständigen Behörden 
haben
1. die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung,
2. die von der obersten Landesge-
sundheitsbehörde gemäß § 1 Absatz 
1 Satz 3 der Infektionsschutz-Zu-
ständigkeitsverordnung in Eilfällen 
wahrgenommenen Aufgaben und 
Befugnisse und

3. die von der obersten Landes-
gesundheitsbehörde gemäß § 1 
Absatz 2 der Infektionsschutz-Zu-
ständigkeitsverordnung getroffenen 
Maßnahmen
umzusetzen. Dabei ist der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit zu 
wahren. Sie können dabei die Orts-
polizeibehörden um Vollzugs- und 
Vollstreckungshilfe ersuchen. Die 
Zuständigkeiten zum Vollzug der 
Arbeitsschutzvorschriften gemäß 
der Sächsischen Arbeitsschutz-
zuständigkeitsverordnung vom  
6. Juli 2008 (SächsGVBl. S. 416), 
die zuletzt durch die Verordnung 
vom 8. Oktober 2019 (SächsGVBl. 
S. 706) geändert worden ist, bleiben 
unberührt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des  
§ 73 Absatz 1a Nummer 24 des In-
fektionsschutzgesetzes handelt, wer
1. vorsätzlich
a) sich entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 
mit weiteren als den dort genannten 
Personen aufhält, ohne dass eine 
Ausnahme nach § 8b vorliegt,
b) entgegen § 2 Absatz 1 Satz 2 die 
zulässige Personenanzahl über-
schreitet und keine Ausnahme nach 
§ 8b vorliegt,
c) entgegen § 2 Absatz 3 Satz 1 und 
§ 2a Absatz 1 Satz 3 den Mindestab-
stand von 1,5 Metern nicht einhält,
d) entgegen § 2a Absatz 1 Satz 2 
die zulässige Personenanzahl über-
schreitet,
e) entgegen § 2a Absatz 1 Satz 5 eine 
Prozession im öffentlichen Raum 
ohne Zulassung veranstaltet,
f) entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 Einkaufszentren, Einzel- 
oder Großhandel, Ladengeschäfte, 
Einrichtungen oder Angebote öff-
net, betreibt, durchführt, besucht 
oder nutzt und keine Ausnahme 
nach § 4 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 
2, § 8 oder § 8a vorliegt,
g) entgegen § 5b Absatz 3 Satz 3 
nicht Stillschweigen über die in 
einem ärztlichen Attest enthaltenen 
Gesundheitsdaten bewahrt,
h) entgegen § 9 Absatz 1 bis 3 eine 
Versammlung veranstaltet, die 
nicht ortsfest ist oder an der mehr 
Personen teilnehmen, als nach § 9 
Absatz 1 bis 3 zulässig sind, ohne 
dass eine Ausnahme nach § 9 Ab-
satz 4 vorliegt,
2. fahrlässig oder vorsätzlich
a) entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 keine 
Mund-Nasenbedeckung trägt und 
keine Ausnahme nach § 3 Absatz 
1 Satz 2 oder Satz 3 oder Absatz 2 
oder 3 vorliegt,
b) entgegen § 3 Absatz 1a und § 9 
Absatz 1 Nummer 1 keine medizini-
sche Gesichtsmaske oder FFP2-Mas-
ke oder vergleichbare Atemschutz-
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maske, jeweils ohne Ausatemventil, 
trägt und keine Ausnahme nach § 
3 Absatz 1a Nummer 4 bis 7, 10 
bis 12, § 3 Absatz 2 oder 3 oder § 9 
Absatz 1 Nummer 1 vorliegt,
c) entgegen § 3 Absatz 1b keine 
FFP2-Maske oder vergleichbare 
Atemschutzmaske, jeweils ohne 
Ausatemventil, trägt und keine 
Ausnahme nach § 3 Absatz 2 oder 
3 vorliegt,
d) entgegen § 3a Absatz 1 kein Test-
angebot unterbreitet, ohne dass eine 
Ausnahme nach Absatz 3 vorliegt,
e) entgegen § 3a Absatz 2 Satz 1 
keine Testung vornimmt oder vor-
nehmen lässt, 
f) entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder 
2, mehr als die pro Quadratmeter 
Verkaufsfläche zulässige Anzahl an 
Kunden einlässt,
g) entgegen § 5 Absatz 2 Satz 5 die 
zulässige Höchstkundenzahl nicht 
ausweist,
h) entgegen § 5 Absatz 4 Satz 1 
oder Absatz 4a Satz 2 Geschäfte, 

Einrichtungen, Betriebe oder An-
gebote ohne Hygienekonzept mit 
Einlassmanagement öffnet, betreibt 
oder durchführt oder das Hygiene-
konzept nicht einhält, 
i) entgegen § 5 Absatz 4 Satz 3 
keinen Ansprechpartner vor Ort 
benennt,
j) entgegen § 5 Absatz 4 Satz 4 die 
Kontaktbeschränkungen, Abstands-
regelungen oder die Pflicht zum Tra-
gen einer Mund-Nasenbedeckung 
nicht durchsetzt,
k) entgegen § 5 Absatz 4a Satz 1 
Absatz 4 c Satz 1 und Absatz 4d 
Satz 1 die erforderliche Anzahl von 
Testungen nicht durchführt, 
l) entgegen § 5 Absatz 4b Satz 1 eine 
Dienstleistung ohne tagesaktuelle 
Testung in Anspruch nimmt, ohne 
dass eine Ausnahme nach Satz 2 
vorliegt, 
m) entgegen § 5 Absatz 6 personen-
bezogene Daten nicht verarbeitet 
und keine Ausnahme nach § 5 
Absatz 6 Satz 1, Halbsatz 2 vorliegt,
n) entgegen § 2a Absatz 1 Satz 3, 
§ 3a Absatz 2 Satz 1, § 5 Absatz 4a 

Satz 1, Absatz 4b Satz 1, ohne dass 
eine Ausnahme nach Satz 2 vor-
liegt, Absatz 4c Satz 1, § 5a Absatz 
4 Satz 1, § 7 Absatz 3 Satz 1 und 
Absatz 4 Satz 1, § 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3, Satz 2, Absatz 3 
Satz 2, jeweils in Verbindung mit  
§ 1a Absatz 2 Satz 1, eine unrichtige 
Selbstauskunft erteilt,
o) entgegen § 6 Satz 1 eine Person 
ohne einen Nachweis beschäftigt 
oder die Anzeige nach § 6 Satz 4 
nicht oder nicht rechtzeitig vor-
nimmt und keine Ausnahme nach 
§ 6 Satz 5 vorliegt,
p) entgegen § 2a Absatz 1 Satz 3, 
§ 3a Absatz 2 Satz 1, § 5 Absatz 4a 
Satz 1, Absatz 4b Satz 1, ohne dass 
eine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 
Absatz 4c Satz 1, § 5a Absatz 4 Satz 
1, § 7 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 
Satz 1, § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 und 3, Satz 2, Absatz 3 Satz 2 die 
Teilnahme, die Arbeitsleistung, 
die Nutzung eines  Angebotes oder 
einer Einrichtung ohne vorherigen 
Nachweis einer Testung zulässt,
q) entgegen § 7 Absatz 2 kein 

eigenständiges Konzept zum Be-
such, Betreten und Verlassen der 
Einrichtung erstellt oder dagegen 
verstößt,
r) entgegen § 7 Absatz 3 Satz 1 den 
Zutritt unberechtigt gewährt,
s) entgegen § 7 Absatz 4 Satz 1 die 
erforderliche Anzahl an Testungen 
nicht vornehmen lässt,
t) entgegen § 8e Absatz 1 die Unter-
kunft ohne triftigen Grund verlässt, 
u) entgegen § 8e Absatz 2 Alkohol 
in der Öffentlichkeit konsumiert.
§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am  
1. April 2021 in Kraft. 
(2) Diese Verordnung tritt mit Ab-
lauf des 18. April 2021 außer Kraft.

Dresden, 29. März 2021

Die Staatsministerin für Soziales
und Gesellschaftlichen Zusam-
menhalt

Petra Köpping

Der Stadtrat hat am 25. März 2021 
folgende Beschlüsse gefasst:
Anhörung zur Zukunft des Sach-
senbades
A0163/20
Der Antrag wird abgelehnt. 
Besetzung des Aufsichtsrates der 
STESAD GmbH
V0644/20
Der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden fasst gemäß § 98 Absatz 2 
Satz 5 Sächsische Gemeindeordnung 
die folgenden Beschlüsse:
1. Herr Raoul Schmidt-Lamontain 
wird als Mitglied des Aufsichtsrates 
der STESAD GmbH abberufen.
2. Herr Stephan Kühn, Beigeordne-
ter für Stadtentwicklung, Bau, Ver-
kehr und Liegenschaften, wird als 
Aufsichtsratsmitglied der STESAD 
GmbH bestimmt. 
3. Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt und ermächtigt, die ge-
sellschaftsrechtliche Umsetzung zu 
veranlassen.
Die Zukunft der Dresdner Tou-
rismusbranche nachhaltig ent-
wickeln
A0144/20
1) Der Oberbürgermeister wird – 
unter Einbeziehung einschlägiger 
lokaler Branchenvertreter sowie 
auf das Thema Nachhaltigkeit spe-
zialisierter Organisationen – mit 
der Erarbeitung einer Nachhaltig-
keitsstrategie für die Dresdner 
Tourismusbranche als Teil einer 
städtischen Nachhaltigkeitsstrategie 
bis zum 30. Juni 2021 beauftragt. 

Die in einem entsprechenden Be-
teiligungsprozess zu entwickelnde 
Strategie soll sich an den von den 
Vereinten Nationen sowie den 
durch die Deutsche Zentrale für 
Tourismus und weiteren Spitzenver-
bänden des Tourismus empfohlenen 
Nachhaltigkeitszielen orientieren. 
Ziel ist die Entwicklung eines zu-
kunftsfähigen Qualitätstourismus 
und eine klare Positionierung als 
nachhaltiges Reiseziel.
2) In der zu erarbeitenden Nach-
haltigkeitsstrategie sind insbe-
sondere die Handlungsfelder Re-
gionale Versorgung, Mobilität, 
lokale Wertschöpfung, der Erhalt 
der kulturellen Stärken mit histo-
risch gewachsenen Kulturgütern 
und lokalem Handwerk, Erhalt 
von Flora und Fauna, Schonung 
von Umweltressourcen und Zerti-
fizierung von touristischen Ein-
richtungen zu behandeln. Für diese 
Handlungsfelder sind Maßnahmen 
und ein verbindlicher Leitfaden 
für die verschiedenen Bereiche der 
Tourismusbranche zu erarbeiten.
Vergleich der Landeshauptstadt 
Dresden, Eigenbetrieb IT-Dienst-
leistungen, mit der IT-Consult 
Halle GmbH zum Vorhaben 
„Einführung eines integrierten 
Personalmanagementsystems auf 
Basis SAP HCM in der LHD“ über 
das Herauslösen von vertraglich 
geschuldeten Leistungen
V0806/21
Der Stadtrat stimmt dem außer-

gerichtlichen Vergleich zwischen 
der Landeshauptstadt Dresden, 
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen, 
und der IT-Consult Halle GmbH 
gemäß Anlage 1 zu. 
Abschluss einer Kontrollverein-
barung mit dem Landkreis Meißen
V0721/20
Der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Dresden stimmt dem Abschluss der 
Vereinbarung über die gemeinsame 
Kontrolle der Verkehrsgesellschaft 
Meißen mbH gemäß Anlage der 
Vorlage zu. Der Oberbürgermeis-
ter wird ermächtigt, redaktionelle 
sowie klarstellende Änderungen 
vorzunehmen.
Impftaxis für Dresden – Erweite-
rung der Anspruchsberechtigten-
kreises auf Personen, die das 70. 
Lebensjahr vollendet haben
V0861/21
Der Stadtrat beschließt das Angebot 
„Impftaxi“ auf Personen mit Wohn-
sitz in Dresden ab dem vollendeten 
siebzigsten Lebensjahr und mit 
einem Impftermin am Impfzentrum 
Dresden auszuweiten und beauf-
tragt den Oberbürgermeister mit 
der unverzüglichen Umsetzung.
Kurzfristige Anpassung der Be-
treuungsverträge bei corona-
bedingter Reduzierung der Öff-
nungszeiten von städtischen 
Kindertagesstätten
A0194/21
Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt, Eltern mit Betreuungsver-
trägen, deren Stundenzahl über die 

aktuell realisierten Öffnungszeiten 
der betreuenden Kindertagesstätte 
(einschließlich Hort) im coronabe-
dingten eingeschränkten Regelbe-
trieb überschreitet, kurzfristig und 
bei Bedarf auch rückwirkend zum 
15. Februar 2021 unbürokratisch 
eine Anpassung des Betreuungs-
vertrages zu ermöglichen und die 
Betreuungszeiten sowie dement-
sprechend den Elternbeitrag zu 
reduzieren. Sollte die Verwaltung 
eine andere praktikable, unkom-
pliziertere Möglichkeit sehen, eine 
praktische Anpassung der gezahlten 
Elternbeiträge an die tatsächlich zur 
Verfügung gestellten Betreuungs-
zeiten zu erreichen, kann sie diese 
anwenden. Darüber hinaus wird der 
Oberbürgermeister aufgefordert, 
eine vergleichbare Lösung mit den 
Freien Trägern von Kindertages-
stätten zu suchen.
Sofern der Haushalt keine entspre-
chenden Möglichkeiten vorsieht, 
ist beim Freistaat Sachsen auf 
einen Ausgleich coronabedingter 
Mindereinnahmen im Bereich 
Kindertagesbetreuung zu drängen. 
Bis dahin sollen die erwarteten 
Minderaufwendungen im Bereich 
Kindertagesbetreuung aufgrund der 
geringeren Kinderzahlprognose als 
Deckungsquelle gelten. Der Stadtrat 
ist mit dem Finanzzwischenbericht 
über den konkreten Umfang der 
Inanspruchnahme einer solchen 
Regelung und die damit verbunde-
nen finanziellen Auswirkungen zu 

Beschlüsse des Stadtrates vom 25. März 2021
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unterrichten.
Gewährung von Parkerleichte-
rungen im Rahmen der Durch-
führung von Handwerksdiensten 
mit Kundendienstfahrzeug/Werk-
stattwagen in der Landeshaupt-
stadt Dresden
A0015/19
Der Antrag wird abgelehnt. 
Stärkung des Wirtschaftsstand-
ortes Dresden: Parkerleichterun-
gen für Handwerksbetriebe auf 
Grundlage von §46 StVO
A0115/20
1. Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt, auf Antrag, Ausnah-
megenehmigungen gemäß § 46 
Straßenverkehrsordnung (StVO) 
zur Gewährung von Parkerleich-
terungen – nach dem Straßen-
verkehrsbehörden in bestimmten 
Einzelfällen oder allgemein für 
bestimmte Antragsteller Ausnah-
men genehmigen können – für 
Handwerker, die mit Werkstatt-, 
Kundendienst- oder Lieferfahrzeu-
gen zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
in der Landeshauptstadt Dresden 
im Einsatz sind, zu erteilen.
2. Die Ausnahmegenehmigung soll 
gelten für: 

	■ Parken in Anwohnerparkzonen
	■ Parken ohne Lösen eines Park-

scheins an Parkscheinautomaten
	■ Parken in verkehrsberuhigten 

Bereichen außerhalb der gekenn-
zeichneten Parkflächen (§ 325 StVO)

	■ Parken in Fußgängerzonen 
während der Lieferzeiten 
3. Die Ausnahmegenehmigung 
soll, wie beantragt, für 3 Monate/6 
Monate/12 Monate/24 Monate erteilt 
werden und für bis zu 5 Fahrzeuge 
gelten (Ausstellung einer Ausnah-
megenehmigung auf bis zu 5 Fahr-
zeugkennzeichen; nur ein Fahrzeug 
darf Ausweis gleichzeitig nutzen). 
Voraussetzungen für die Ausnahme-
genehmigung:  

	■ es muss sich um ein als Werk-
stattwagen, Kundendienst- oder 
Lieferfahrzeug ausgerüstetes Kraft-
fahrzeug handeln,

	■ der Handwerker muss auf das 
Fahrzeug zur Berufsausübung an-
gewiesen sein und am Tätigkeitsort 
benötigen.
Nachweiserbringung: 

	■ Nachweis Eintrag Handwerks-
rolle/Kopie Handwerkskarte,

	■ Fahrzeugschein – Fahrzeug 
muss von der Bauart ein Werkstatt-, 
Transport- oder Lieferfahrzeug sein 
– sowie Fotografie des Kfz und der 
Ausstattung.
4. Folgende Gebühren sollen er-
hoben werden: 
Geltungsdauer/Monate 12, Ge-
bühr/110,00 Euro
Geltungsdauer/Monate 24, Ge-
bühr/200,00 Euro

Die Gebühren für die weiteren 
Kennzeicheneintragungen sollen in 
Anlehnung an die Mindestgebühren 
der geltenden Gebührensatzung 
gesetzt werden. 
Um im Sinne der städtischen Luft-
reinhaltung einen Anreiz zu setzen, 
sollen die Gebühren für Elektro-
fahrzeuge um 50 % im Vergleich 
zu den regulären Kosten gesenkt 
werden. Dies soll ab dem ersten 
eingetragenen Fahrzeug gelten.
5. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt „Parkerleichterungen für 
Handwerksbetriebe auf Grundlage 
von §46 StVO“ ab 1. Januar 2022 mit 
einem einfachen elektronischen 
Prozess zu unterstützen, der fol-
gende Vorgaben unterstützt:

	■ Elektronische Beantragung 
	■ Elektronische Erteilung der Aus-

nahmegenehmigung 
	■ Nutzung der Ausnahmegeneh-

migung via App am Ort der Aus-
übung der Tätigkeit
Hierfür ist ein Konzept zu erstellen 
und dem Ausschuss für Wirtschafts-
förderung bis 31. Dezember 2021 
vorzulegen.
Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 6027, Dresden-Friedrich-
stadt, Möbelhaus Hamburger 
Straße, hier:
1. Abwägungsbeschluss
2. Satzungsbeschluss sowie Bil-
ligung der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 a Abs. 1 BauGB zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan
V0496/20
1. Der Stadtrat prüft die während 
des Verfahrens zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 6027, 
Dresden-Friedrichstadt, Möbelhaus 
Hamburger Straße abgegebenen 
Stellungnahmen. Der Stadtrat be-
schließt über die Abwägung wie aus 
Anlage 1 zur Vorlage ersichtlich.
2. Der Stadtrat nimmt zur Kennt-
nis, dass der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 6027, Dres-
den-Friedrichstadt, Möbelhaus 
Hamburger Straße redaktionell 
geändert wurde, jedoch von einer 
erneuten öffentlichen Auslegung 
und auch von einer vereinfachten 
Änderung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes abgesehen 
werden kann.
3. Der Stadtrat nimmt zur Kennt-
nis, dass der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt wurde.
4. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, 
dass zwischen dem Vorhabenträger 
und der Landeshauptstadt Dresden 
ein Durchführungsvertrag abge-
schlossen wurde, in dem sich der 
Vorhabenträger zur Realisierung 
des Vorhabens und seiner Erschlie-
ßung verpflichtet. 

5. Der Stadtrat beschließt aufgrund 
des § 10 Abs. 1 BauGB den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 6027, Dresden-Friedrichstadt, 
Möbelhaus Hamburger Straße in 
der Fassung vom 28. Mai 2020, be-
stehend aus dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan, der Planzeich-
nung mit Zeichenerklärung sowie 
zeichnerischen und textlichen Fest-
setzungen als Satzung und billigt 
die Begründung hierzu sowie die 
zusammenfassende Erklärung nach 
§ 10 a Abs. 1 BauGB.
Bebauungsplan Nr. 393, Dres-
den-Räcknitz Nr. 3, Nöthnitzer 
Straße – Campus Süd, hier:
1. Abwägungsbeschluss
2. Satzungsbeschluss sowie Bil-
ligung der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 a Abs. 1 BauGB zum 
Bebauungsplan
V0617/20
1. Der Stadtrat prüft die während 
des Verfahrens zum Bebauungsplan 
abgegebenen Stellungnahmen. Der 
Stadtrat beschließt über die Abwä-
gung wie aus Anlage 1 der Vorlage 
ersichtlich.
2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, 
dass der Bebauungsplan nach der 
erneuten öffentlichen Auslegung 
in zwei einfachen Beteiligungsver-

fahren geändert wurde.
3. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, 
dass der Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt 
wurde.
4. Der Stadtrat beschließt aufgrund 
des § 10 Abs. 1 BauGB den Bebau-
ungsplan Nr. 393, Dresden-Räcknitz 
Nr. 3, Nöthnitzer Straße – Campus 
Süd in der Fassung vom August 
2020, bestehend aus der Planzeich-
nung mit Zeichenerklärung sowie 
zeichnerischen und textlichen Fest-
setzungen als Satzung und billigt 
die Begründung hierzu sowie die 
zusammenfassende Erklärung nach 
§ 10 a Abs. 1 BauGB.
Sachsenbad: Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger ernst neh-
men. Keine Beschlussfassung ohne 
Empfehlung des Bürgerforums.
A0160/20
Der Stadtrat spricht sich dafür 
aus, das nach § 10 der Bürgerbe-
teiligungssatzung beantragte Bür-
gerforum satzungsgemäß bis zum 
21. April 2021 unter Beachtung 
der Bestimmungen des Infektions-
schutzes durchzuführen und das 
Ergebnis des Forums nach § 10 Abs. 
8 Bürgerbeteiligungssatzung bei 
der Entscheidung über das weitere 
Verfahren mit dem Sachsenbad zu 
erwägen.

www.dresden.de/corona

Gesunder Abstand.
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	■ Ausschuss für Finanzen
am Montag, 12. Apr i l 2021,  
16 Uhr, im Neuen Rathaus, Festsaal, 
Rathausplatz 1
Tagesordnung in öffentlicher 
Sitzung:
Förderantrag „Smart City Modell-
projekte Stadtentwicklung und 
Digitalisierung“

	■ Ausschuss für Wirtschafts-
förderung
am Mittwoch, 14. April 2021, 16 
Uhr, im Neuen Rathaus, Festsaal, 
Rathausplatz 1
Tagesordnung in öffentlicher 
Sitzung:

	■ Geschäftsbereich Finanzen, 
Personal und Recht
1 Beschlussvorlagen zu Vergaben 
für Einkäufe und Dienstleistungen
1.1 Vergabenummer: 2020-1042-

00060, Rahmenvereinbarung für 
den Kauf von Bürostühlen für die 
Landeshauptstadt Dresden
1.2 Vergabenummer: 2020-171-
00017, Aufbau eines Informations-
sicherheitsmanagementsystems in 
der Landeshauptstadt Dresden
1.3 Vergabenummer: 2021-4012-
00002, Unterhalts- und Grundrei-
nigung, Schule für Hörgeschädigte, 
Maxim-Gorki-Straße 4, 01127 
Dresden
1.4 Vergabenummer: 2020-56-
00088, Vollversorgungsvertrag 
für die Blutgasanalytik für das 
Städtische Klinikum Dresden
2 Beschlussvorlagen zu Bauver-
gaben
2.1 Vergabenummer: 2020-56-
00099, Sanierung Ärztehaus, Städ-
tisches Klinikum Dresden, Standort 

Friedrichstadt, Friedrichstraße 
41, 01067 Dresden, Fachlos 44 – 
Starkstromanlagen + Starkstrom 
Außenanlagen
2.2 Vergabenummer: 2021-6615-
00001, Rahmenvereinbarung 
Radweginstandsetzung 2021–2023
2.3 Vergabenummer: 2020-GB111-
00128, Gymnasium Dreikönigschu-
le, Sanierung Haus A–C, Rothen-
burger Straße 35, 01099 Dresden, 
Fachlos B40 – Freianlagen
2.4 Vergabenummer: 2020-GB111-
00127, 76. Oberschule, Umbau und 
Modernisierung, Merbitzer Straße 
9, 01157 Dresden, Los 07 – Erwei-
terter Rohbau-3-Haus 2
2.5 Vergabenummer: 2020-GB111-
00118, Auslagerungsstandort Schu-
le Schilfweg 3, 01237 Dresden, Los 
4 – Holz-Systembauweise

2.6 Vergabenummer: 2020-65-
00308, Neubau Schulgebäude mit 
Zweifeld-Sporthalle, 151. Ober-
schule, Königsbrücker Straße 115, 
01099 Dresden, Fachlos 408 – Ge-
bäudeautomation
2.7 Vergabenummer: 2020-65-
00344, Gymnasium Cotta, Moderni-
sierung und Umbau Schulgebäude 
– TO 2, Cossebauder Straße 35, 
01157 Dresden, Fachlos 10 – Holz-
fenster, Sonnenschutz
2.8 Vergabenummer: 2021-65-
00007, Gymnasium Cotta, Moderni-
sierung und Umbau Schulgebäude 
– TO 2, Cossebauder Straße 35, 
01157 Dresden, Fachlos 03 – Bau-
hauptgewerk
2.9 Vergabenummer: 2021-65-
00012, Gymnasium Cotta, Moderni-
sierung und Umbau Schulgebäude 

	■ Ausschuss für Finanzen
Der Ausschuss für Finanzen hat am 
15. März 2021 folgende Beschlüsse 
gefasst:
Annahme und Verwendung von 
eingegangenen Spenden, Schen-
kungen und Zuwendungen für 
die Organisationseinheiten in 
der Landeshauptstadt Dresden 
im IV. Quartal 2020
V0773/21
1. Der Ausschuss für Finanzen 
beschließt und erklärt die Zu-
st immung zur Annahme der 
bereits auf den Spendenkonten 
der Landeshauptstadt Dresden 
eingegangenen Spenden, Schen-
kungen und Zuwendungen und 
der erhaltenen Sachspenden ent-
sprechend beiliegender Anlagen 
und die Verwendung entsprechend 
des Spenderwillens und Zuordnung 
durch die begünstigten Orga-
nisationseinheiten für folgende 
738 Spenden, Schenkungen und 
Zuwendungen mit einer Gesamt-
summe in Höhe von 401.184,12 
Euro mit laufenden Nummern:

	■ Anlage 1 GB Finanzen, Personal 
und Recht 
Gesamtsumme: 2.083,03 Euro
Spenden Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 und 21

	■ Anlage 2 GB Bildung und Jugend 
Gesamtsumme: 25.812,22 Euro
Spenden Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 und 38

	■ Anlage 3 für GB Ordnung und 
Sicherheit
Gesamtsumme: 10.282,75 Euro

Spenden Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100 bis 123

	■ Anlage 4 für GB Kultur und 
Tourismus – Spendeneingänge 
über 10.000,00 Euro
Gesamtsumme: 215.550,00 Euro
Spenden Nr. 1, 2, 3 und 4 

	■ Anlage 5 für GB Kultur und 
Tourismus
Gesamtsumme: 58.630,95 Euro
Spenden Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100 bis 406

	■ Anlage 5 a – Einzelnachweis 
für Sachspenden laut Sammelbe-
stätigung zur Spende 196 (190-40)

	■ Anlage 5 b – Einzelnachweis 
für Sachspenden laut Sammelbe-
stätigung zur Spende 197 (190-41)

	■ Anlage 5 c – Einzelnachweis 
für Sachspenden laut Sammel-
bestätigung zur Spende 
222 (190-70)

	■ Anlage 5 d – Einzelnachweis 
für Sachspenden laut Sammelbe-
stätigung zur Spende 223 (190-70)

	■ Anlage 5 e – Einzelnachweis 
für Sachspenden laut Sammelbe-
stätigung zur Spende 403 (221-32)

	■ Anlage 5 f – Einzelnachweis 
für Sachspenden laut Sammel-
bestätigung zur Spende
404 (221-33)

	■ Anlage 5 g – Einzelnachweis 
für Sachspenden laut Sammelbe-
stätigung zur Spende 405 (221-34)

	■ Anlage 5 h – Einzelnachweis 
für Sachspenden laut Sammelbe-
stätigung zur Spende 406 (221-35)

	■ Anlage 6 für GB Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Wohnen – Spen-
deneingänge über 10.000,00 Euro
Gesamtsumme: 50.209,70 Euro
Spenden Nr. 1 und 2

	■ Anlage 6 a: Einzelnachweis für 
Sachspenden laut Sammelbestäti-
gung zur Spende 2 (231-58)

	■ Anlage 7 für GB Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Wohnen
Gesamtsumme: 22.368,47 Euro
Spenden Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100 bis 106

	■ Anlage 8 für GB Umwelt und 
Kommunalwirtschaft
Gesamtsumme: 16.247,00 Euro
Spenden Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 und 38
Der Ausschuss für Finanzen nimmt 

die unter Punkt 2d der Hinweise 
des Sächsischen Staatsministerium 
des Innern fallenden Spenden 
(Sachspenden – verderbliche Ware) 
zur Kenntnis:

	■ Geschäftsbereich Bildung und 
Jugend
Spende Nr.29
Russisch Brot für Zuckertütenfest 
in einer Kindertageseinrichtung

	■ Geschäftsbereich Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit und Wohnen
Spenden Nr. 35, 36, 37, 38 und 39
Süßigkeiten für die Kinderstatio-
nen und Onkologie
Mittagessen für Kinderstation, On-
kologie und Corona-Stationen als 
Dank an medizinisches Personal in 
den Corona-Zeiten im Städtischen 
Klinikum

	■ Ausschuss für Allgemeine 
Verwaltung, Ordnung und Si-
cherheit
Der Ausschuss für Allgemeine Ver-
waltung, Ordnung und Sicherheit 
(Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) 
hat am 29. März 2021 folgenden 
Beschluss gefasst:
Rettungsdienstbereichsplan 
2022–2028 für den Rettungs-
dienstbereich der Landeshaupt-
stadt Dresden
V0749/21
1. Der als Anlage 1 (zur Vorlage) 
beigefügte Rettungsdienstbereichs-
plan 2022–2028 für den Rettungs-
dienstbereich der Landeshauptstadt 
Dresden wird bestätigt.
2. Die konsumtiven Folgekosten 
entsprechend Anlage 3 (zur Vorlage) 
werden im Rahmen der Budgets in 
die Planungen eingearbeitet.

Beschlüsse von Ausschüssen des Stadtrates

Ausschüsse des Stadtrates tagen
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Die Landeshauptstadt Dresden 
veranstaltet den Dresdner Striezel-
markt als Spezialmarkt. Für die 
Ausschreibung sind die nachfol-
gend aufgeführten Regelungen zu 
beachten, insbesondere die Coro-
naklausel, die zu Einschränkungen 
und Veränderungen führen kann.
Standort: 
Altmarkt Dresden
Von der Veranstalterin wird keine 
Gewähr übernommen, dass die 
vorgesehene Fläche tatsächlich 
zur Verfügung stehen wird. Der 
Standort ist in der Jahr- und 
Spezialmarktsatzung der Landes-
hauptstadt Dresden entsprechend 
ausgewiesen.
Verkaufszeiten/Öffnungszeiten:
Mittwoch, den 24. November bis 
Freitag, den 24. Dezember 2021
Eröffnungstag (24. November)  
16 bis 21 Uhr
Täglich 10 bis 21 Uhr
Abschlusstag (24. Dezember)  
10 bis 14 Uhr
Hinweise zu Anbietergruppen 
(AG):
Der Ausschuss für Wirtschafts-
förderung hat am 17. März 2021, 
233 Standplätze in 57 Anbieter-
gruppen beschlossen.
Die Verteilung der Standplätze 
erfolgte getrennt nach den Kate-
gorien „bekannte Bewerber/-innen 
(I)“ innerhalb der Anbietergruppen 
und für die „neuen Bewerber/ 
-innen (II)“ innerhalb der Ober-
gruppen.
Bei der Antragstellung müssen sich 
auch die „neuen Bewerber/- innen 
(II)“ auf eine der angegebenen An-
bietergruppen bewerben.
Das zugewiesene Sortiment darf 
während der gesamten Marktdau-
er nicht eigenmächtig verändert 
werden.
Alle alkoholischen Kalt- und 
Heißgetränke sind nur in den 
vorgegebenen Striezelmarkttas-
sen aus Keramik oder Glas aus-
zuschenken. Die Beteiligung an 
der zentralen Spülung ist Pflicht. 
Eigenspülung ist nicht zulässig.
Abweichungen können nach 
Beantragung von der Veranstal-

terin nur für spezielle Getränke 
genehmigt werden. 
In den Anbietergruppen 15 und 
22 ist eindeutig zu kennzeichnen, 
ob der Verkauf mit oder ohne Aus-
schank erfolgen soll. Der Verkauf 
von alkoholischen Getränken in 
handelsüblichen Mehrweg- und 
Einwegflaschen ist nicht gestattet.
In den Anbietergruppen mit 
Kaffeeausschank ist die Ver-
wendung von Kaffee mit dem 
Fairtrade-Siegel erwünscht.
Die aus Trockenpflaumen gefer-
tigte Traditionsfigur „Dresdner 
Pflaumentoffel“ kann zusätzlich 
angeboten werden. Der Verkauf 
ist im Punkt 2 des Antrages zu 
vermerken. Über die Zulassung 
von speziell und zusätzlich auf-
geführten Verkaufsangeboten, die 
das Sortiment in der beantragten 
Anbietergruppe ergänzen, ent-
scheidet die Veranstalterin im 
Rahmen einer ausgewogenen 
Marktgestaltung.
Täglich wiederkehrende handwerk-
liche Vorführungen sind im Punkt 
3 des Antrages zu benennen. 
Nicht zugelassen werden Handel-
stätigkeiten, die nach Art und 
Weise geeignet sind, dem Veran-
staltungszweck (Weihnachtsmarkt) 
zu widersprechen. Hierzu zählen  
u. a. die unentgeltliche Abgabe 
von Warenproben, das paketweise 
Anbieten von Erzeugnissen und 
so genannte marktschreierische 
Anpreisungen von Waren, sowohl 
mit als auch ohne akustische 
Hilfsmittel und der Verkauf von 
Kriegs-spielen und Kriegsspiel-
zeug sowie volksfestüblichen 
Gegenständen. Nicht betroffen 
sind jedoch kon-krete Verkaufs-
gespräche mit Erklärungen zur 
Funktionsweise und Qualität der 
Waren.

Standplätze werden für folgende 
Anbietergruppen (AG) bereitge-
stellt: (siehe Tabelle ab Seite 25)

Zugelassene Verkaufseinrich-
tungen:
Von der Veranstalterin selbst 

werden keine Verkaufsstände ver-
mietet. Die Auskunft zu Hütten-
vermietern ist möglich.

	■ für bekannte Bewerber/-innen
2,00 bis 6,00 Meter Frontlänge
max. 3,00 Meter Tiefe
max. 2,60 Meter Giebelhöhe
max. 6,00 Meter Höhe inkl. Dach-
aufbauten

	■ für Neubewerber/-innen
2,00 bis 3,00 Meter Frontlänge 
2,00 bis 6,00 Meter Frontlänge (nur 
für Obergruppe 06 Imbiss und Ge-
tränkebereich)
max. bis 2,50 Meter Tiefe
max. 2,60 Meter Giebelhöhe
max. 4,00 Meter Höhe inkl. Dach-
aufbauten
max. Dachüberstände vorn 1 Me-
ter, hinten, rechts und links max. 
0,25 Meter.
Abweichungen zu den zugelasse-
nen Verkaufseinrichtungen sind 
in den vorgesehenen Anbieter-
grup-pen (47, 54, 55, 56 und 57) 
mit entsprechenden Maßangaben 
benannt. 
Eine Vergrößerung des bisher 
genutzten Verkaufsstandes ist 
grundsätzlich nicht möglich, 
Ausnahmen können nach Ab-
stimmung und Einhaltung des 
Gestaltungskonzeptes zugelassen 
werden.
Die Bewerbungsunterlagen müs-
sen neben den vollständig aus-
gefüllten Antrag gut erkenn-
bare Farbfotografien bzw. bei 
Neubewerbern nachvollziehbare 
Gestaltungsentwürfe beinhal-
ten. Diese sind auf Heftstreifen 
einzureichen und dürfen einen 
max. Umfang von 15 Seiten nicht 
überschreiten.
Erkennbar sein sollten:

	■ optischer Gesamteindruck des 
geöffneten Verkaufsstandes (Tag 
und Nachtaufnahmen)

	■ Schmuckelemente innen und 
außen

	■ Innenansicht der Verkaufsein-
richtung

	■ Dachgestaltung entsprechend 
der Vorgaben

	■ Beleuchtungskonzept
	■ Warenauslage entsprechend 

Sortiment
	■ einheitliche/passende Kleidung 

des Standpersonals (auch bei Ein-
zelpersonal)

	■ gestaltete Unterkante des Stan-
des

	■ eine Beschilderung des Ver-
kaufsstandes (aus Naturmaterial) 
mit einem sortimentsspezifischen 
Begriff

	■ ein dekoriertes Zwischenele-
ment ist seitlich so anzubringen, 
dass es frontbündig abschließt 
und den Durchgangsbereich zum 
benachbarten Stand in Höhe und 
Breite ausfüllt

	■ bei Kopfständen bzw. Eckstän-
den sind die sichtbaren Seiten-
ansichten zu gestalten und die 
Durchgangsbereiche zu schließen

	■ Gestaltung der Abfallbehälter 
und Stehtische, 1 Stehtisch bzw. 
eine Ablagemöglichkeit pro Ver-
kaufseinrichtung für Menschen 
mit Behinderungen (im Imbiss- und 
Getränkebereich)

	■ Beschreibung des Warenange-
botes inkl. gut erkennbaren Bild-
materials von einzelnen typischen
Sortimenten, keine Kataloge
Aufbau/Gestaltung der Verkaufs-
einrichtungen:
Für den Aufbau und die Ausge-
staltung der Verkaufseinrichtung 
ist die Händlerin/der Händler ver-
antwortlich.
Die Veranstalterin erwartet eine 
aufwendige und weihnachtliche 
Dekoration. Es ist Naturreisig 
zu verwenden. Ausnahmen für 
Imbiss-Stände und Stände mit un-
verpackten Lebensmitteln sind im 
Innenbereich zulässig. 

	■ Auf den Dächern wird eine be-
sonders üppige, fantasievolle und 
traditionelle Gestaltung erwartet.  
Die Dekoration soll einen Bezug 
zum Verkaufssortiment aufweisen. 
Die zur Anwendung kommenden 
Gestaltungselemente sind figür-
lich darzustellen. Nicht erlaubt 
sind Figuren, Bäume, Girlanden 
aus Plastik. Der Dachaufbau muss 
mit der Hüttengröße harmonieren 

Ausschreibung 587. Dresdner Striezelmarkt 2021

– TO2, Cossebauder Straße 35, 
01157 Dresden, Fachlos 09 – In-
nenputz
2.10 Vergabenummer: 2020-65-
00351, Gymnasium Klotzsche, 
Ersatzneubau und Herstellung 
von Freiflächen, Karl-Marx-Straße 
44, 01109 Dresden, Fachlos 13 – 
Technische Erschließung – Teil 2
2.11 Vergabenummer: 2020-65-

00290, Gymnasium Klotzsche, 
Ersatzneubau und Herstellung 
von Freiflächen, Karl-Marx-Straße 
44, 01109 Dresden, Fachlos 71 – 
Sanitäranlagen
2.12 Vergabenummer: 2020-65-
00353, Neubau Schulgebäude mit 
Zweifeld-Sporthalle, 151. Ober-
schule, Königsbrücker Straße 115, 
01099 Dresden, Fachlos 407 – 

Elektrotechnik
2.13 Vergabenummer: 2021-65-
00004, Ersatzneubau Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt, 
Oskar-Röder-Straße 8, 01237 Dres-
den, Fachlos 32 – Elektrotechnik 
(Starkstrom)
2.14 Vergabenummer: 2021-65-
00005, Kindertageseinrichtung 
Rudolf-Bergander-Ring 36/38, 01219 

Dresden Gesamtsanierung WBS 
70 KVSE (Wohnungsbauserie 70 
Kombinierte Vorschuleinrichtung), 
Fachlos 51.1 – Landschaftsbau-
arbeiten – 2.BA

	■ Bereich Wirtschaftsförderung
5 Vergabe von Dienstleistungs-
konzessionen für Dienstleistungen 
zum mobilen Bezahlen der Park-
gebühren
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und entsprechend befestigt werden 
(Windlasten).

	■ Im Außenbereich sind Verblen-
dungen aus Airbrush-Malereien 
sowie Fahnen, Aufsteller, Werbe-
schilder sowie auf Plastikschildern 
aufgedruckte Sortimentsbeschrei-
bungen untersagt. 

	■ Es ist ausschließlich ein gelbes, 
warmtoniges Licht (bevorzugt 
LED) zu verwenden; Effekte wie 
Blinken, Lauf licht, etc. sind 
ausgeschlossen. Die innere und 
äußere Beleuchtung der Verkaufs-
einrichtung ist dezent zu wählen 
und darf keinesfalls Volksfestcha-
rakter haben. 

	■ Die Dachflächen der Verkaufs-
einrichtungen und der Kühlan-
hänger sind einheitlich rot zu ge-
stalten. Eine Bilddatei (Dachziegel) 
befindet sich im Internet. Diese 
dient als Vorlage für den Druck 
auf eine wetterbeständige Vinyl-
plane (ab ca. 650 g/qm). Auskünfte 
zu möglichen Anbietern erhalten 
Sie in der Abteilung Kommunale 
Märkte. Zulässig sind auch Dach-
schindeln aus Holz oder Bitumen-
schindeln in optisch identischer 
Ausführung.

	■ Die Dachflächen/Markisen der 
Fahrgeschäfte bzw. Kassenhäuser 
sind einheitlich rot/weiß gestreift 
zu gestalten.

	■ Bei der Kindereisenbahn sind 
für den Bahnhof und für das Kas-
senhaus Dachschindeln in Rot zu 
verwenden.
Die vorgenannten Forderungen 
werden auf der Grundlage des Aus-
wahlverfahrens streng kontrolliert 
und führen bei Nichterfüllung zu 
Punktabzügen.
Die Richtlinie zur Regelung des 
Auswahlverfahrens für die Zu-
lassung zum Striezelmarkt der 
Landeshauptstadt Dresden finden 
Sie im Internet unter 
www.dresden.de/maerkte
Märkte in Dresden
Ausschreibungen & Service
Satzungen.
Für die Teilnahme am 587. Dresd-
ner Striezelmarkt 2021 ist von 
jeder Bewerberin/jedem Bewerber 
nur eine Antragstellung zulässig. 
Der/Die Handeltreibende muss 
sich einer der ausgeschriebenen 
Anbietergruppen zuordnen und 
hat diese zu benennen. Mehrfach-/
Doppelbewerbungen sowohl für 
Standplätze als auch für Anbieter-
gruppen sind nicht zulässig. Bei 
Verstoß gegen das Verbot der Dop-
pel-/Mehrfachbewerbung wird nur 
eine Bewerbung berücksichtigt. 
Zieht der Bewerber seine Zweit- 
und weitergehende Bewerbung(en) 

nicht zurück, entscheidet das Los, 
welche Bewerbung(en) heraus-fällt/
herausfallen. Eine Mehrfach- oder 
Doppelbewerbung liegt bei Bewer-
bungen mehrerer wirtschaftlich 
(nahezu) identischer natürlicher 
und/oder juristischer Personen/Per-
sonengesellschaften vor. Näheres 
regelt die Richtlinie zur Regelung 
des Auswahlverfahrens für die 
Zulassung zum Striezelmarkt der 
Landeshauptstadt Dresden.
Eine Weitergabe der Zuweisung 
an Dritte ist nicht zulässig. Die 
unzulässige Weitergabe der Zu-
weisung kann zum Widerruf des 
Zuweisungsbescheides und zum 
Ausschluss am Marktgeschehen 
führen. Mithin kann sie bei der 
Bewertung zur Zulassung einer 
künftigen Marktveranstaltung 
entsprechend einfließen.
Die Veranstalterin genehmigt 
schriftlich nach Platzverfügbarkeit 
die unter Punkt 7 (gesonderte Ver-
einbarungen) im Antragsformular 
zu beantragenden Marktschirme, 
Biertischgarnituren und Kühl-
hänger.
Dabei sind Feuerwehrzufahrten 
definitiv freizuhalten.
Überdachte Stehtischgarnituren 
und Stehtische (max. 1 m Durch-
messer) müssen beweglich und 
ohne technische Hilfsmittel leicht 
zum beräumen sein. Sie sollten 
einen integrierten Abfallbehälter 
und eine Ablagemöglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen 
bzw. Kinder haben. Pro Verkaufs-
einrichtung ist nur 1 Marktschirm 
zulässig, dieser muss neutral sein 
und darf nur einen max. Durch-
messer von 3 Metern haben. 
Corona-Klausel:
Im Falle des Eintritts höherer Ge-
walt und/oder bei Eintritt einer 
Pandemie, die auch durch Auf-
lagen und Nebenbestimmungen 
im Zuweisungs- und Gebühren-
bescheid geregelt werden kön-
nen, kann die Durchführung 
der Veranstaltung umfassende 
Veränderungen erfahren. Der/
Die Bewerber/-in hat diese Mög-
lichkeit bei Abgabe der Bewer-
bungsunterlagen vollumfänglich 
zur Kenntnis genommen und 
akzeptiert. Insbesondere kann die 
Landeshauptstadt Dresden dann 
berechtigt sein:

	■ die ursprüngliche Veranstal-
tungsdauer zu ändern (späterer 
Veranstaltungsbeginn, früheres 
Veranstaltungsende, Veränderung 
der Öffnungszeiten, durchgehende 
Veranstaltungsdauer)

	■ die Anzahl der Zulassungen 
zum Markt im erforderlichen 
Umfang zu ändern

	■ die Anbietergruppen im er-

forderlichen Umfang zu ändern 
	■ das Verhältnis der Händler/in-

nen-Anzahl in den jeweiligen An-
bietergruppen im erforderlichen 
Umfang zu ändern (insbesondere 
Speise- und Alkoholausschank, die 
zum sofortigen Verzehr bestimmt 
sind, zu limitieren oder ganz zu 
verbieten)

	■ umfangreiche Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen durchzu-
führen, die für die Veranstaltung 
notwendig werden oder im öf-
fentlichen Interesse stehen. Dazu 
gehören neben einer Besucher-
zählung beispielsweise auch das 
gesamte oder teilweise Umzäunen 
der Veranstaltung, die Kontakt-
nachverfolgung der Besucher, 
das Festlegen und kontrollieren 
einer Besucherobergrenze, das 
Anordnen einer verbindlichen 
Maskenpflicht der Besucher, die 
Aufenthaltsgelegenheiten wie 
Tische und Stühle zu begrenzen

	■ das kulturelle Rahmenpro-
gramm im erforderlichen Umfang 
zu ändern und gegebenenfalls 
ganz zu streichen

	■ Für den Fall, dass der Zuwei-
sungs- und Gebührenbescheid 
schon erlassen ist, behält sich die 
Landeshauptstadt Dresden im Falle 
einer Pandemie/Höherer Gewalt 
den Widerruf des Zuweisungs- und 
Gebührenbescheides vor.
Die Ausschreibung und der für 
eine Bewerbung vorgesehene 
Antrag ist im 
Amt für Wirtschaftsförderung 
in der Abteilung Kommunale 
Märkte, World Trade Center 
Dresden, 
Ammonstraße 74, 01067 Dres-
den, erhältlich.
Die Antragsunterlagen und die 
Bilddatei der Dachplane können 
auch aus dem Internet unter 
www.dresden.de/maerkte 
heruntergeladen werden.
Bewerbungen sind zu richten an: 

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Wirtschaftsförderung
Abteilung Kommunale Märkte
Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
Über die Zuweisung der Bewerber/ 
-innen entscheidet die Veranstal-
terin durch schriftliche Bescheide. 
Bei Abweichungen bezüglich des 
Zuweisungs- und Gebührenbe-
scheides bedarf es der Schriftform.  
Eine Weitergabe der Zuweisung 
an Dritte ist nicht zulässig und 
führt zum Ausschluss der Markt-
teilnahme.
Es besteht kein Anspruch auf 
einen bestimmten Standplatz, 
die Bekanntgabe erfolgt vor dem 
Aufbau.
Im Übrigen gelten die Bestimmun-
gen der Jahr- und Spezialmarkt-
satzung, der Gebührensatzung für 
Märkte, der Richtlinie zur Rege-
lung des Auswahlverfahrens für 
die Zulassung zum Striezelmarkt 
der Landeshauptstadt Dresden 
sowie die für diesen Spezialmarkt 
festgelegten Durchführungs-
bestimmungen, die Bestandteil 
des Zuweisungs- und Gebühren-
bescheides sind.
Verwaltungsgebühren werden auf 
der Grundlage der Kostensatzung 
vom 20. Dezember 2007 in Ver-
bindung mit dem kommunalen 
Kostenverzeichnis und dem Ver-
waltungskostengesetz für den 
Freistaat Sachsen erhoben. Die 
Bearbeitung der Anträge und der 
abschlägigen Bescheide ist kosten-
pflichtig.
Die Abnahme der Striezeltaler ist 
verpflichtend. Diese werden von 
der Dresden Information GmbH, 
im Auftrag der Landeshauptstadt 
Dresden vertrieben.
Bewerbungsschluss:
Donnerstag, 6. Mai 2021
Maßgebend für die Wahrung der 
Bewerbungsfrist ist das Datum 
des Posteinganges bei der Landes-
hauptstadt Dresden.
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Nr. Anbietergruppen Ober- 
gruppen

Gesamtanzahl 
der Standplätze 

nach

bekannt 
und neu

davon 
max. 
neu

01 Töpferwaren

01
   

   
H

an
dw

er
k-

 u
n

d 
 

ku
n

st
h

an
dw

er
kl

ic
h

e 
 

Er
ze

u
gn

is
se

5

3

02 Erzeugnisse aus Plauener Spitze, handwerklich gefertigte Textilerzeugnisse, Bordüre 3

03 Kunsthandwerkliche Erzeugnisse aus Zinn, Kupfer, Messing, Emaille und Edelmetallen 3

04 Internationale kunsthandwerkliche Erzeugnisse 3

05 Kunsthandwerkliche Holzerzeugnisse der Erzgebirgischen Volkskunst ® 27

06
Handwerk aus eigener Herstellung mit Nachweis, Töpferwaren und Kerzen, Holzgravuren (außer 
kunsthandwerklichen Holzerzeugnissen der Erzgebirgischen Volkskunst®)	

9

07 Glas- und Kristallwaren, Porzellan, Keramik und daraus hergestellter Weihnachtsschmuck

02
  

A
dv

en
ts

- u
n

d 
 

W
ei

h
n

ac
h

ts
ar

ti
ke

l 3

2

08 Weihnachtsschmuck aus Glas, Glasbläser (gern auch mit Vorführungen) 3

09 Kerzen 6

10
Advents- und Weihnachtssortimente, elektrische Weihnachtsbeleuchtung – keine kunsthandwerk-
lichen Holzerzeugnisse der Erzgebirgischen Volkskunst ® und keine Erzeugnisse aus Importen

9

11 Süßwaren

03
 

Sü
ß

w
ar

en
/S

to
ll

en

6

3

12 Herstellung und Verkauf von Süßwaren und Baumstriezel 6

13 Pfefferkuchen aus der sächsischen Region 6

14
Stollen aus eigener Herstellung (Nachweis der Produktionsstätte) nur mit dem Qualitätssiegel des 
Schutzverbandes Dresdner Stollen e. V. sowie Weihnachtsgebäck und Marzipanspezialitäten

12

15 Pralinen, Schokoladen-, Kaffeespezialitäten mit/ohne Ausschank; Kaffeerösterei 2

16 Schinken- und Wurstwaren, Wild und Geflügel (verpackt), Präsente 
04

 
Le
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n
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l/ 

Fr
is

ch
w

ar
en

4

4

17 Konservierte und eingelegte Erzeugnisse, Käsespezialitäten 2

18 Obst, Trockenfrüchte, Nüsse, Maronen 4

19
Gewürze, Tee, Kräuter und daraus hergestellte Erzeugnisse (keine apothekenpflichtigen Erzeugnisse), 
Öle, Essige, Liköre, Destillate

4

20 Imkerei-Erzeugnisse 3

21 Senfspezialitäten, Chutney, Pesto, Brotaufstriche 2

22
Ökologische, gärtnerische, landwirtschaftliche und naturnah hergestellte Produkte mit 
Herstellernachweis, mit/ohne Ausschank alkoholischer und alkoholfreier Getränke 

4

23 Spielwaren, Nostalgie-Spielwaren, Papeterie, Bastelbögen und Bücher

05
 

W
ei

te
re

 S
or

ti
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5

4

24 Teddys, Puppen, Handpuppen und Marionetten, Wärmekissen 4

25 Haushaltswaren aus Holz; Ausstech- und Backformen 3

26 Modeschmuck und ergänzendes Beiwerk, Mineralien und daraus gefertigte Erzeugnisse 7

27 Kleinleder- und Täschnerwaren 2

28 Fell- und Schafwollerzeugnisse 3

29 Kopfbekleidung, Schals, Handschuhe, Strickwaren, Filzprodukte 9

30 Strumpfwaren 3

 Seite 26
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Nr. Anbietergruppen Ober- 
gruppen

Gesamtanzahl 
der Standplätze 

nach

bekannt 
und neu

davon 
max. 
neu

31
Imbiss-Sortiment – süß mit Ausschank alkoholfreier Kalt- und Heißgetränke (Ausschank in neutra-
len weißen Tassen)

06
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5

4

32
Rostbrätel und Bratwurst vom Holzkohlegrill mit Ausschank von alkoholfreien Kalt- und Heißgeträn-
ken (Ausschank in neutralen weißen Tassen)

2

33
Imbiss – herzhaft mit Ausschank von Kalt- und Heißgetränken, keine Feuerzangenbowle und keine 
Spirituosen im Einzelausschank

11

34 Imbiss – süß und herzhaft ohne Getränke/Ausschank 2

35
Imbiss – herzhaft mit nur einer Spezialität mit Ausschank von Kalt- und Heißgetränken, keine Feu-
erzangenbowle und keine Spirituosen im Einzelausschank

4

36
Imbiss und Erzeugnisse aus eigener Produktion von Herstellern aus der sächsischen Region mit Aus-
schank von Kalt- und Heißgetränken, keine Feuerzangenbowle, keine Spirituosen im Einzelausschank

3

37
Imbiss – Wild- und Geflügelspezialitäten, Brotvarianten und Käsespezialitäten mit  Ausschank von 
Kalt- und Heißgetränken, keine Feuerzangenbowle, keine Spirituosen im Einzelausschank

6

38
Imbiss – Langos, Kartoffelvariationen, Fleisch- und vegetarische Spieße mit  Ausschank von Kalt- und 
Heißgetränken, keine Feuerzangenbowle, keine Spirituosen im Einzelausschank

3

39
Fisch-Imbiss und Räucherfisch mit Ausschank alkoholfreier Kalt- und Heißgetränke (Ausschank in 
neutralen weißen Tassen)

2

40 Imbiss – vegetarisch/vegan ohne Getränke/Ausschank 2

41
Glühwein/alkoholische Heißgetränkespezialitäten und alkoholfreie Kalt- und Heißgetränke, keine 
Feuerzangenbowle, keine Spirituosen im Einzelausschank

7

42
Winzerglühwein und Wein aus eigener Produktion mit Ausschank von alkoholfreien Kalt- und Heiß-
getränken (keine Feuerzangenbowle, keine Spirituosen im Einzelausschank)

4

43
Zubereitung von Original-Feuerzangenbowle aus dem Kupferkessel mit Ausschank von alkoholfreien 
Kalt- und Heißgetränken (keine Spirituosen im Einzelausschank)

2

44
Alkoholische und alkoholfreie Kalt- und Heißgetränke (keine Feuerzangenbowle, keine Spirituosen 
im Einzelausschank) in einem Pavillon (Außendurchmesser max. 6 m)

5

45 Sächsische Weine mit Verkostung – ohne Ausschank

07
 

A
n

bi
et

er
gr

u
p

p
en

 m
it

 n
u

r 
ei

n
em

 S
ta

n
dp

la
tz

1

46 Handgefertigte Naturseifen, Badezusätze, Essenzen, Potpourris, Düfte und Öle 1

47 Kerzenwerkstatt mit max. 30 % Verkauf (Standmaße max. 8 x 5 m) 1

48 Fotoautomat 1

49
Striezelmarkt-Post (Striezelmarkt-Poststempel, Briefmarken, Postkarten mit Striezelmarkt-Motiv, Brief-
kasten)

1

50 Regionale Erzeugnisse aus eigener Produktion (kein Imbiss-Sortiment) 1

51 Spiel- und Bastelartikel mit Kreativbereich 1

52 Souvenirs aus Dresden und der Region 1

53 Weihnachtliche Floristik, vorwiegend aus Naturmaterialien, Misteln, Ilexzweigen 1

54
Kinderkarussell, weihnachtlich dekoriert (Außendurchmesser max. 6 m, von allen Seiten einsehbar, 
ebenerdig begehbar, mit festem Boden und rot-weiß gestreifter Dachgestaltung); mit Maßangaben 
zum Kassenhaus (max. Größe 2,50 x 1,50)

08
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55
Nostalgisches Etagenkarussell (Durchmesser max. 12 m, von allen Seiten einsehbar und rot-weiß ge-
streifter Dachgestaltung); mit Maßangaben zum Kassenhaus (max. Größe 2,50 x 1,50 m)

1

56
Riesenrad (Höhe max. 14,5 m, Standfläche max. 10 x 7 m, mit rot-weiß gestreiften Gondeldächern); 
mit Maßangaben zum Kassenhaus (max. Größe 2,50 x 1,50 m)

1

57
Kindereisenbahn mit Maßangaben zur Bahnhofsgröße (Standfläche max. 14 x 9 m); Maßangaben zum 
Kassenhaus (max. Größe 2,50 x 1,50 m)

1

Gesamtanzahl der Standplätze 233
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Zu beachten sind vor Ort die gel-
tenden Hygienevorschriften. Die 
Termine mit Auszügen aus den 
Tagesordnungen sind:

	■ Neustadt
am Montag, 12. April 2021, 17.30 
Uhr, im Stadtbezirksamt Neustadt, 
Bürgersaal, Hoyerswerdaer Straße 3

	■ Aktueller Stand Woche des guten 
Lebens

	■ Konzeptvorstellung Bischofsplatz 
1 (Sommerwirtschaft)

	■ Finanzierung von Maßnahmen 
gemäß Aufgabenabgrenzungsricht-
linie durch den Stadtbezirksbeirat 
Neustadt, hier: Bereitstellung von 
finanziellen Mitteln für das Kommu-
nale Konfliktmanagement durch den 
Einsatz von Kommunikationsteams

	■ Förderung von Projekten durch 
den Stadtbezirksbeirat Neustadt, hier: 
Makroprojekt (Nr. Neu-013/21) „Kultur 
am Pavillon im Frühjahr 2021“

	■ Bebauungsplan Nr. 3029, Dres-
den-Neustadt Nr. 43, Ehemaliger 
Gleisbogen Hansastraße

	■ Klotzsche
am Montag, 12. April 2021, 18.30 
Uhr, im LuftRAUM des Conference 
Centers im Flughafen Dresden, Flug-
hafenstraße

	■ Bestätigung der Gebietsumgriffe 
und Entwicklungsstrategien für neue 
Fördergebiete der Stadterneuerung 
und Auftrag zur Akquirierung von 
Fördermitteln

	■ Übertragung finanzieller Mittel 
an die Stadtteilbibliothek Klotzsche 
zur Erweiterung und Aktualisierung 
von Medienangeboten gemäß Ziffer 
2 (1) der Aufgabenabgrenzungs-
richtlinie

	■ Antrag des Klotzscher Verein 
e. V. zur Förderung der Kunstaus-
stellung „Rosso Majores: Klotzscher 
und Hellerauer Ansichten“ gemäß 
Stadtbezirksförderrichtlinie

	■ Schönfeld-Weißig
am Montag, 12. Apr i l 2021, 
19.30 Uhr, in der Verwaltungs-
stelle Schönfeld-Weißig, Ratssaal,  
2. Etage, Raum 208/209, Bautzner 
Landstraße 291

	■ Bestätigung der Gebietsumgriffe 
und Entwicklungsstrategien für neue 
Fördergebiete der Stadterneuerung 
und Auftrag zur Akquirierung von 
Fördermitteln

	■ Biologische Vielfalt und ökologi-
sche Qualität der Dresdner Teiche und 
Fließgewässer sichern und verbessern

	■ Website www.schoenfelder-hoch-
land.com

	■ Plauen
am Dienstag, 13. April 2021, 17.30 
Uhr, im Stadtmuseum, Festsaal,  
3. Etage, Wilsdruffer Straße 2 (Ein-
gang: Landhausstraße)

	■ Veränderungssperre für Bebau-
ungsplan Nr. 3048, Dresden-Alt-
stadt II Nr. 32, Budapester Straße/
Zwickauer Straße

	■ Wahrnehmung der Aufgaben 
nach Aufgabenabgrenzungsrichtli-
nie; hier: Unterstützung der Stadtteil-
bibliotheken Plauen und Südvorstadt

	■ Hochwasserrisikomanagement-
plan für den Kaitzbach

	■ Sicherung der Radverbindung 
Fabrikstraße

	■ Pieschen
am Dienstag, 13. April 2021, 18 Uhr, 
im Freie evangelische Gemeinde Dres-
den/Musikschule Goldenes Lamm, 
1. Etage, Gemeindesaal, Leipziger 
Straße 220

	■ Vorstellung Studie zur Gestaltung 
des Straßenraumes Kopernikusstraße

	■ Antrag des Spielprojekt e. V. zur 
Projektförderung „20 Jahre Eselnest 
in Pieschen“ gemäß Stadtbezirks-
förderrichtlinie

	■ Bestätigung der Gebietsumgriffe 
und Entwicklungsstrategien für neue 

Fördergebiete der Stadterneuerung 
und Auftrag zur Akquirierung von 
Fördermitteln

	■ Altstadt
am Mittwoch, 14. April 2021, 17.30 
Uhr, im Stadtbezirksamt Altstadt,  
1. Etage, Raum 100, Theaterstraße 11

	■ Förderung von Projekten durch 
den Stadtbezirksbeirat Altstadt, 
hier: Makroprojekt (Nr. Alt-003/21) 
Kulturmittlerprojekt Wohnhof Pfo-
tenhauerstraße – Phase 3

	■ Finanzierung von Maßnahmen 
gemäß Aufgabenabgrenzungsricht-
linie durch den Stadtbezirksbeirat 
Altstadt, hier: Bereitstellung von 
finanziellen Mitteln für das Klima-
anpassungskonzept der Landeshaupt-
stadt Dresden

	■ Bestätigung der Gebietsumgriffe 
und Entwicklungsstrategien für neue 
Fördergebiete der Stadterneuerung 
und Auftrag zur Akquirierung von 
Fördermitteln

	■ Standortverlagerung des BSZ für 
Wirtschaft „Franz Ludwig Gehe“ 
und Neubau Schulgebäude mit Drei-
feld-Schulsporthalle am Standort 
Freiberger Straße 36

	■ Loschwitz
am Mittwoch, 14. April 2021, 18 Uhr, 
Stadtbezirksamt Loschwitz, Foyer, 
Grundstraße 3
Für Bürgerinnen und Bürger be-
steht die Möglichkeit sich als Gast 
über die Website www.dresden.de/
stream in die Videokonferenz des 
Stadtbezirksbeirats einzuwählen. 
Fragen zu den Tagesordnungs-
punkten können vor der Sitzung an 
stadtbezirksamt-loschwitz@dresden.
de gestellt werden. Die Aufzeichnung 
der Videokonferenz steht ab 15. April 
2021 bis zur nächsten Sitzung auf der 
Seite des Stadtbezirksamtes Loschwitz 
der Öffentlichkeit zur Verfügung.

	■ Bestätigung der Gebietsumgriffe 

und Entwicklungsstrategien für neue 
Fördergebiete der Stadterneuerung 
und Auftrag zur Akquirierung von 
Fördermitteln

	■ Kultur- und Nachbarschaftszen-
tren für Dresden

	■ Biologische Vielfalt und ökologi-
sche Qualität der Dresdner Teiche und 
Fließgewässer sichern und verbessern

	■ Finanzierung von Ausstattung 
für die städtische Bibliothek Bühlau

	■ Förderung von Projekten durch 
den Stadtbezirksbeirat Loschwitz, 
hier: Projekt Nr. 006/21; „Chinesischer 
Pavillon – Planung zum Ausbau des 
Erdgeschosses“

	■ Cotta
am Donnerstag, 15. April 2021,  
18 Uhr, im Stadtmuseum, Festsaal, 
3. Etage, Wilsdruffer Straße 2

	■ Förderung von Projekten durch 
den Stadtbezirksbeirat Cotta, hier 
„Gesundes Kochen“ des Kinder- und 
Jugendhauses T3

	■ Wahrnehmung der Aufgaben 
nach Aufgabenabgrenzungsricht-
linie, hier: Unterstützung der Stadt-
teilbibliotheken Cotta und Gorbitz

	■ Wahrnehmung der Aufgaben 
nach Aufgabenabgrenzungsricht-
linie, hier: Bewegungsangebote im 
Rahmen von „Fit im Park“ im Stadt-
blickpark Gorbitz

	■ Sanierung Hauptgebäude der  
35. Grundschule „Heinrich Graf von 
Bünau“, Bünaustraße 12

	■ Leuben
am Donnerstag, 15. April 2021,  
19 Uhr, in der Wohnstätte für Men-
schen mit geistiger Behinderung, 
„Altleuben 10“, Seiteneingang, Hertz-
straße, Saal Café Luby (Sondersitzung)

	■ Bestätigung der Gebietsumgriffe 
und Entwicklungsstrategien für neue 
Fördergebiete der Stadterneuerung 
und Auftrag zur Akquirierung von 
Fördermitteln

Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsrat tagen

Formular für Nationale Ausschrei-
bung nach VOB Seite 1
Nationale Ausschreibung nach VOB
Öffentliche Ausschreibung (VOB/A 
§ 12)
Baumaßnahme
Neubau Orang-Utan-Anlage Zoo 
Dresden
a) Auftraggebers (Vergabestelle):
Zoo Dresden GmbH
Tiergartenstraße 1
01219 Dresden
Telefon: (03 51) 47 80 60
Telefax: (03 51) 4 78 06 60
E-Mail: info@zoo-dresden.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer: VE03
d) Art des Auftrags:
Ausführung von Baufeldfreima-
chung und Medienumverlegung
e) Ort der Ausführung:
Zoo Dresden, Tiergartenstraße 1, 
01219 Dresden
f) Art und Umfang der Leistung:
Der Zoo beabsichtigt ein neues 
Orang-Utan-Haus einschließlich der 
Freianlagen zu errichten, welches 
im Peripheriebereich verschiedener 
Gehege, dem alten Orang-Utan-

Haus, der alten Flamingoanlage, 
der Geiervoliere, Zwergotter-Anlage 
und der Trampeltieranlage liegt. 
Die ersten dafür geplanten Maß-
nahmen der Baufeldfreimachung 
und Medienumverlegung umfassen 
dabei Abbruchleistungen ganzer 
oder Teilbereiche der o. g. Anlagen. 
Das Baufeld erstreckt sich über 
verschiedene Geländesprünge mit 
Höhen bis zu 2,50 Metern, z. B. in 
den Bereichen der Trockengräben 
der Trampeltieranlage. Des Weiteren 
gibt es noch Kleinarchitekturen der 
verschiedenen Gehege u. a. einen 

pyramidenförmigen Besucherunter-
stand aus Holz sowie die Stallgebäude 
der alten Flamingoanlage und der 
Zwergotter-Anlage, die ebenfalls 
abgebrochen werden.
Die Leistung umfasst:

	■ Baustelleneinrichtung für die 
gesamte Baumaßnahme, Bauzaun 
– 500 m

	■ Bergung/Teilabbruch verschied. 
Oberflächenbeläge geb. u. ungeb. 
– 240 m³

	■ Abbruch von Gehegeanlagen mit 
Betonbecken – 450 m²

	■ Abbruch von Kleinarchitekturen 

Neubau Orang-Utan-Anlage im Zoo Dresden
Nationale Ausschreibung nach VOB/Öffentliche Ausschreibung (VOB/A § 12)

A M T L I C H E S



28 A M T L I C H E S
14|2021

Freitag, 9. April

Dresdner Amtsblattwww.dresden.de/amtsblatt

In der Landeshauptstadt Dresden 
sind die folgenden Stellen zu 
besetzen. Jede einzelne der dort 
beschriebenen Aufgaben trägt 
ihren Teil zur Gestaltung einer 
funktionierenden und lebenswer-
ten Stadt und Stadtgesellschaft bei. 
Wir, die Landeshauptstadt Dresden, 
laden Sie ein, daran mitzuwirken. 
Dresden ist eine von hoher Lebens-
qualität, sozialer und kultureller 
Vielfalt geprägte Landeshauptstadt 
mit mehr als 560.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern. Wir 
bieten Ihnen familienfreundliche 
flexible Arbeitszeiten und vielfäl-
tige Fortbildungsmöglichkeiten, 
eine betriebliche Altersversorgung 
sowie ein ermäßigtes Ticket für den 
Personennahverkehr („Jobticket“). 
Die Gleichbehandlung aller sich 
bewerbenden Personen ist uns nicht 
nur gesetzlicher Auftrag, sondern 
eine Selbstverständlichkeit.
Ist Ihr Interesse geweckt? Erfüllen 
Sie die Anforderungen? Dann freu-
en wir uns über Ihre Bewerbung. 
Wie uns die Bewerbung erreicht, 
erfahren Sie unter der jeweiligen 
Stellenausschreibung.

	■ Im Schulverwaltungsamt ist 
die Stelle

Sachbearbeiter Betrieb 
gewerblicher Art (m/w/d) 

Entgeltgruppe 8
Chiffre-Nr. 40210302

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
befristet als Mutterschutz- und 
Elternzeitvertretung zu besetzen.
Voraussetzungen

	■ abgeschlossene Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer 

von mindestens drei Jahren oder 
gleichwertig auf dem Gebiet des 
Steuerrechts 

	■ betriebswirtschaftliche Fach-
kenntnisse (insbesondere KLR)

	■ geordnete wirtschaftliche Ver-
hältnisse
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 35 Stunden.
Bewerbungsfrist: 13. April 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Büro der Integrations- und 
Ausländerbeauftragten ist die 
Stelle

Sachbearbeiter für Migration 
und Integration (m/w/d) 

Entgeltgruppe 9 c
Chiffre-Nr. IAB210301

ab 11. August 2021 befristet bis  
10. August 2022 zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Hochschulbildung 
Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, BA 
oder Uni), Fachwirt (VWA, BA), 
A-II-Lehrgang
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 20 Stunden.
Bewerbungsfrist: 16. April 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Ordnungsamt, Abteilung 
Gemeindlicher Vollzugsdienst, 
sind mehrere Stellen

Sachbearbeiter GVD/Besondere 
Einsatzgruppe (m/w/d) 

Entgeltgruppe 9 a
Chiffre-Nr. 32210303

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsbe-

ruf mit einer Ausbildungsdauer von 
mind. drei Jahren oder gleichwertig 
(vorzugsweise Verwaltungsfachan-
gestellter, Rechtsanwaltsfachan-
gestellter, FA/Kaufleute Bürokom-
munikation/Büromanagement), 
A-I-Lehrgang
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 19. April 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Bürgeramt, Abteilung 
Staatsangehörigkeits- und Aus-
länderangelegenheiten, sind 
zwei Stellen

Sachbearbeiter in der  
Ausländerbehörde (m/w/d) 

Entgeltgruppe 9 a
Chiffre-Nr. 33210301

ab sofort unbefristet und befristet 
zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Berufsausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer 
von mindestens drei Jahren oder 
gleichwertig (vorzugsweise Ver-
waltungsfachangestellter, Rechts-
anwaltsfachangestellter, FA/Kauf-
leute für Bürokommunikation/
Büromanagement), A-I-Lehrgang
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 19. April 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Brand- und Katastrophen-
schutzamt ist die Stelle

Gruppenleiter 
Informationstechnik (m/w/d) 

Entgeltgruppe 12
Chiffre-Nr. 37210301

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Hochschulbildung, 
Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, 
BA oder Uni) in der Fachrichtung 
Informatik, Informationstechnik
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 19. April 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Steuer- und Stadtkassen-
amt, Abteilung Zentrale Aufga-
ben, ist die Stelle

Sachbearbeiter 
Zahlungsverkehr (m/w/d) 

Entgeltgruppe 8
Chiffre-Nr. 22210301

ab 1. August 2021 unbefristet zu 
besetzen.
Voraussetzungen

	■ abgeschlossene Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer 
von mindestens drei Jahren oder 
gleichwertig, vorzugsweise Ver-
waltungsfachangestellter, Rechtsan-
waltsfachangestellter, FA/Kaufleute 
für Bürokommunikation/Büroma-
nagement, Bankkaufmann, Steuer-
fachangestellter, A-I-Lehrgang

	■ geordnete wirtschaftliche Ver-
hältnisse (keine Strafverfahren 
wegen Eigentums- oder Vermö-
gensdelikten, keine Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen)

	■ keine Verwandtschaft gemäß 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 SächsGemO 
zu dem Oberbürgermeister, den 
Beigeordneten und dem Kassenver-
walter sowie deren Stellvertretung, 
anordnungsbefugten Bediensteten, 
der Leitung sowie den Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamtes und 

Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt Dresden

(Pavillon, Futterunterstand, usw.) – 
4 Stk. bis ca. 65 m²

	■ Gehölzschutz
	■ Rodungsarbeiten (Strauchflächen, 

Gehölze) – 1000 m²
	■ Abbruch von Stützmauern (Natur-

stein, Beton) – 250 m
	■ Abbruch/Rückbau verschied. 

Medien (Trinkwasser, Elt, Abwasser) 
– 400 m

	■ Neubau Medientrasse (Fernwär-
me, Wasser, Elt, Abwasser) – 300 m

	■ Boden Gräben lösen, abfahren 
und entsorgen – 150 m³
g) Erbringen von Planungsleistungen:
nein
h) Aufteilung in Lose:
nein
i) Ausführungsfristen:
Beginn der Ausführung: 12. Juli 2021
Fertigstellung der Leistungen:  

17. September 2021
j) Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 
VOB/A zur Zulässigkeit von Neben-
angeboten:
nicht zugelassen
Formular für Nationale Ausschrei-
bung nach VOB Seite 2
k) Anforderung der Vergabeunter-
lagen:
Rehwaldt Landschaftsarchitekten
Bautzner Straße 133
01099 Dresden
Telefon: (03 51) 8 11 96 90
Telefax: (03 51) 8 11 96 99
E-Mail: mail@rehwaldt.de
l) Kosten für die Übersendung der 
Vergabeunterlagen:
LV inkl. Anlagen digital: kostenfrei
LV inkl. Anlagen in Papierform: 
20 Euro
Zahlungsweise: bar

Empfänger: Rehwaldt Landschafts-
architekten
n) Frist für den Eingang der An-
gebote:
10. Mai 2021 um 11 Uhr
o) Anschrift, an die die Angebote zu 
richten sind:
Vergabestelle siehe Punkt a)
p) Sprache, in der die Angebote ab-
gefasst sein müssen:
deutsch
q) Angebotseröffnung:
10. Mai 2021 um 11.15 Uhr
Ort: Vergabestelle siehe Punkt a)
Personen, die bei der Eröffnung an-
wesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten 
(Maskenpflicht beachten!)
r) Gegebenenfalls geforderte Sicher-
heiten:
siehe Vergabeunterlagen

s) Finanzierungs- und Zahlungs-
bedingungen:
siehe Weitere Besondere Vertrags-
bedingungen
t) Ggf. Rechtsform von Bietergemein-
schaften:
gesamtschuldnerisch haftend mit 
bevollmächtigtem Vertreter
u) Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung:

	■ Präqualifikation gemäß dem 
Verein für Präqualifikation von 
Bauunternehmen

	■ Eigenerklärung zur Eignung 
(Formular 124)
v) Ablauf der Zuschlags- und Binde-
frist:
18. Juni 2021
w) Nachprüfung behaupteter Ver-
stöße gegen Vergabebestimmungen:
Vergabekammer Leipzig
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Bediensteten der Stadtkasse der 
Landeshauptstadt Dresden
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 21. April 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Jugendamt, Kinder-, Ju-
gend- und Familienförderung, 
ist die Stelle

Sachbearbeiter erzieherischer 
Kinder-, Jugend- und präventi-

ver Kinderschutz (m/w/d) 
Entgeltgruppe S 11 b

Chiffre-Nr. 51210304

ab 1. Dezember 2021 unbefristet 
zu besetzen.
Voraussetzungen
abgeschlossene Hochschulbil-
dung, Diplom oder Bachelor (FH, 
BA oder Uni) in der Fachrichtung 
Soziale Arbeit/Sozialpädagogik 
mit staatlicher Anerkennung oder 
vergleichbar
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 35 Stunden.
Bewerbungsfrist: 21. April 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Brand- und Katastrophen-
schutzamt ist die Stelle

Teilprojektleiter 
Einsatzleitsystem Integrierte 

Regionalleitstelle 2025 (m/w/d) 
Entgeltgruppe 11

Chiffre-Nr. 37210302

ab sofort befristet bis 30. Juni 2026 
zu besetzen.
Voraussetzungen

	■ abgeschlossene Hochschulbil-
dung, Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, 
BA oder Uni) in der Fachrichtung 

Informatik, Informationstechnik, 
Geoinformatik, Automatisierungs-/
Prozessleittechnik o. Ä.

	■ Expertenwissen über vernetzte 
Einsatzleitsysteme oder Automati-
sierungs-/Prozessleittechnik

	■ Expertenwissen über Betriebs-
systeme, Datenbanken, Program-
mierung und GUI-Design

	■ fundierte Kenntnisse im Projekt-
management sowie kaufmänni-
scher Projektabwicklung

	■ Englischkenntnisse in Schrift 
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Die Landeshauptstadt Dresden ist eine von hoher Lebensqualität, so-
zialer und kultureller Vielfalt geprägte Großstadt. Ihr Reichtum ist 
vielfältig: Barocke Baudenkmale und überwältigende Kunstschätze 
treffen auf eine pulsierende Wissenschaft und Forschung. Die Weite 
der Elbwiesen, ihre Schlösser und Weinberge beeindrucken zahlreiche 
Gäste aus dem In- und Ausland. In Dresden als wachsender Großstadt 
mit ca. 560.000 Einwohnern lässt es sich nicht nur hervorragend leben 
und wohnen, sondern auch arbeiten.
Als Arbeitgeber bietet die Landeshauptstadt Dresden ein breites 
Spektrum unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten und persönlicher 
Entfaltung. Die Aufgaben sind vielfältig, jeden Tag gilt es, an der Ge-
staltung der Stadt und ihrer zahlreichen bürgerschaftlichen Anliegen 
mitzuwirken.
Die Gleichbehandlung aller sich bewerbenden Personen ist uns nicht 
nur gesetzlicher Auftrag, sondern eine Selbstverständlichkeit.

	■ Im Amt für Gesundheit und Prävention der Landeshauptstadt 
Dresden ist die Stelle

Hauptabteilungsleiter  
Gesundheitsamt/Amtsarzt 

(m/w/d) 
Chiffre: 53210102

ab sofort unbefristet zu besetzen.

Bewerbungsfrist: 28. April 2021 (Verlängerung)
Arbeitszeit: Vollzeit, 40 Stunden pro Woche
Entgelt: außertarifliches Entgelt
Tätigkeitsbereich: medizinische Tätigkeiten

	■ Was wir Ihnen bieten
	■ Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Dresden bietet Ihnen 

eine Position mit Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten, bei 
der Sie sich mit Ihren Kompetenzen und Erfahrungen einbringen und 
eigene Ideen verwirklichen können.

	■ Sie haben die Möglichkeit, das Amt für Gesundheit und Prävention 
gemeinsam mit der Amtsleitung zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

	■ Abgerundet wird das Angebot durch eine attraktive, der Stelle an-
gemessene Besoldung bzw. ein angemessenes Gehalt. 

	■ Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen ist die Übernahme 
in das Beamtenverhältnis möglich.

	■ Diese Aufgaben erwarten Sie
	■ Leitung und fachliche Steuerung der Hauptabteilung Gesundheits-

amt sowie Wahrnehmung der Aufgaben als Amtsarzt gemäß SächsGDG 
und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung

	■ Formulierung von Leitlinien sowie Pandemieplänen und Grund-
satzdokumenten für den medizinischen Amtsbereich

	■ Personalverantwortung für die Beschäftigten der Hauptabteilung 
Gesundheitsamt

	■ Wahrnehmung der Funktion als Weiterbildungsbevollmächtiger für 
die Weiterbildung zum Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen 
(soweit gemäß eigener Qualifikation möglich)

	■ Vertretung des Amtes in Gremien und gegenüber der Öffentlichkeit 
bei medizinisch-fachinhaltlichen Belangen

	■ Das bringen Sie mit
	■ Approbation als Arzt
	■ abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt für Öffentliches 

Gesundheitswesen einschließlich abgeschlossener Prüfung über die 
Qualifikation als Amtsarzt oder 

	■ abgeschlossene Facharztweiterbildung sowie abgeschlossene Prüfung 
über die Qualifikation als Amtsarzt und umfangreiche Kenntnisse im 
Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

	■ Sie sollten darüber hinaus
	■ strukturell denken und arbeiten können,
	■ entscheidungsfähig und sicher in Ihrem Auftreten sein,
	■ bereits Erfahrungen gesammelt haben in der Aufgabenwahrneh-

mung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und 
	■ Interesse an gesundheitsplanerischen Aspekten zur Weiterentwick-

lung gesundheitsfördernder Lebensweisen in Dresden mitbringen. 

Können wir Sie für diese Herausforderung begeistern? Wollen Sie ge-
meinsam mit uns Neues entstehen lassen und die Zukunft gestalten? 
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Bitte bewerben Sie sich bis zum 28. April 2021 unter der Chif-
fre 53210102 mit Ihren vollständigen Unterlagen online über  
bewerberportal.dresden.de. Aus Sicherheitsgründen können nur An-
hänge im PDF-Format angenommen werden. Ihre postalische Bewerbung 
richten Sie bitte unter Angabe der genannten Chiffre mit aussage-
kräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf inkl. Verfügbarkeit 
und Gehaltsvorstellungen) an: Landeshauptstadt Dresden, Haupt- und 
Personalamt, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden. Senden Sie uns nur 
Kopien Ihrer Unterlagen und verzichten Sie auf Bewerbungsmappen 
und Folien, da sämtliche Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des 
Stellenbesetzungsverfahrens datenschutzkonform vernichtet werden.
Bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens werden Ihre personenbe-
zogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO), des Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG) und 
des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes (SächsDSDG) in 
maschinenlesbarer Form im Personalmanagementsystem gespeichert 
und ausschließlich für den Zweck dieses Verfahrens verarbeitet und 
genutzt. Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben. Die ausführlichen Datenschutzhinweise 
finden Sie unter: www.dresden.de/stellen.

Stellenausschreibung der Landeshauptstadt Dresden
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Auf der Grundlage des § 8 des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2237) i. V. m. § 20 des 
Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz 
- SächsStrG) vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) 
wird Folgendes angeordnet.
1. Die im öffentlichen Straßenraum 
der Landeshauptstadt Dresden 
(einschließlich der durch die Stadt 
führenden Bundesfernstraßen) 
widerrechtlich angebrachten bzw. 
aufgestellten Werbeanlagen oder 

Werbeträger (zum Beispiel Veran-
staltungswerbung, Wahlwerbung, 
Hinweisschilder, Wegweiser für 
Firmen, Gewerbeausübungen) sind 
vom Eigentümer/von der Eigentü-
merin und/oder Verursachenden 
bis zum 12. April 2021, 10 Uhr, 
zu beseitigen.
2. Das widerrechtliche Anbringen 
bzw. Aufstellen von Werbeanlagen 
oder Werbeträgern (zum Beispiel 
Veranstaltungswerbung, Wahlwer-
bung, Hinweisschilder, Wegweiser 
für Firmen, Gewerbeausübungen) 
im öffentlichen Straßenraum der 
Landeshauptstadt Dresden (ein-
schließlich der durch die Stadt 
führenden Bundesfernstraßen) ist 
zu unterlassen.
3. Soweit die Beseitigung der Wer-

beanlagen oder Werbeträger bis zu 
dem in Ziffer 1 genannten Termin 
nicht erfolgt, wird die Landeshaupt-
stadt Dresden auf Kosten der Pflichti-
gen die Beseitigung vornehmen.
Die Kosten betragen voraussicht-
lich ca. 5,15 Euro bzw. 9,50 Euro 
je entfernter Werbeanlage oder 
Werbeträger.
4. Es wird die sofortige Vollziehung 
der Verpflichtung nach Ziffer 1 an-
geordnet.
Die Allgemeinverfügung gilt am 
10. April 2021 als bekannt gegeben. 
Die Allgemeinverfügung, deren Be-
gründung sowie die Begründung des 
besonderen Interesses an der sofor-
tigen Vollziehung können im vollen 
Wortlaut bei der Landeshauptstadt 
Dresden, Straßen- und Tiefbauamt, 

SG Straßenverwaltung, sonstige 
Sondernutzung, St. Petersburger 
Straße 9, 01069 Dresden, Zimmer 
K 219, während der Sprechzeiten 
oder nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung, Telefon: (03 51)  
4 88 17 72, eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei 
der Landeshauptstadt Dresden zu 
erheben. Der Hauptsitz befindet 
sich im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 
01067 Dresden.

Simone Prüfer
Leiterin des Straßen- und Tief-
bauamtes

Beseitigung/Unterlassung widerrechtlich angebrachter bzw.  
aufgestellter Werbeanlagen oder Werbeträger im öffentlichen  
Straßenraum der Landeshauptstadt Dresden

Allgemeinverfügung

und Sprache 
	■ Teamfähigkeit, Flexibilität sowie 

selbstständige, verantwortungs-
bewusste Arbeitsweise

	■ Führerschein Klasse B 
Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 29. April 2021

 bewerberportal.dresden.de

	■ Im Straßen- und Tiefbauamt, 
Abteilung Verkehrssteuerung/
Öffentliche Beleuchtung, ist die 
Stelle

Netzwerkmanager/ 
Verkehrsleitsysteme (m/w/d) 

Entgeltgruppe 11
Chiffre-Nr. 66200905

ab sofort unbefristet zu besetzen.
Voraussetzungen

	■ abgeschlossene Hochschulbil-
dung, Diplom (FH, BA), Bachelor 
(FH, BA oder Uni) Fachrichtung 
Elektrotechnik, Informatik, Kom-
munikationstechnik oder ver-
gleichbar

	■ Fahrerlaubnis Klasse C1, B
	■ Höhentauglichkeit (bis 8 m)

Die wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 30. April 2021 
(Verlängerung)

 bewerberportal.dresden.de

www.dresden.de/
stellen

	■ Das Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt der Lan-
deshauptstadt Dresden bildet ab  
1. Dezember 2021 zwei

Lebensmittelkontrolleure 
(m/w/d)

Chiffre-Nr. AB362101

aus.
Dem Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt als untere Lebens-
mittelüberwachungsbehörde obliegt 
u. a. der Vollzug nach dem LFGB 
und der Verordnung (EU)2017/625.
Für einen späteren Einsatz im mitt-
leren Lebensmittelkontrolldienst 
beabsichtigt die Landeshauptstadt 
Dresden, ab 1. Dezember 2021 zwei 
Lebensmittelkontrolleure auszu-
bilden. Während der zweijährigen 
Fortbildung werden die in der Le-
bensmittelkontrolleur-Verordnung 
in der zurzeit gültigen Fassung 
genannten Kenntnisse und Fertig-
keiten vermittelt. 
Der praktische Teil der Fortbildung 

erfolgt in der Landeshauptstadt 
Dresden und an der Landesunter-
suchungsanstalt für das Gesund-
heits- und Veterinärwesen Sachsen. 
Der erforderliche fachtheoretische 
Unterricht wird in einem sechs-
monatigen Lehrgang an der Staat-
lichen Studienakademie Plauen 
durchgeführt.
Voraussetzungen 
Für die Fortbildung zum Lebens-
mittelkontrolleur in der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung kann 
eingestellt werden, 
1. wer einen Berufsabschluss mit 
zusätzlicher Fortbildungsprüfung 
aufgrund des Berufsbildungsgeset-
zes, der Handwerksordnung oder als 
Techniker mit staatlicher Prüfung 
in einem Lebensmittelberuf besitzt,
2. Bedienstete im Polizeivollzugs-
dienst,
3. Bewerber aus dem mittleren und 
gehobenen Dienst der allgemeinen 
Verwaltung, die jeweils mindestens 
drei Jahre in der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung beschäftigt 

waren,
4. wer einen Fachhochschulab-
schluss mit Diplomprüfung in einem 
Studiengang besitzt, der Kenntnisse 
und Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, 
kosmetischen Mittel oder Bedarfs-
gegenstände vermittelt.
Erwartungen

	■ selbstständiges Arbeiten, hohe 
Leistungsbereitschaft, Teamorien-
tierung, Engagement

	■ EDV-Kenntnisse
	■ mündlich und schriftlich klare 

und verbindliche Ausdrucksweise
	■ Belastbarkeit
	■ Konfliktfähigkeit
	■ Fahrerlaubnis Klasse B

Fortbildungsbeginn: 
1. Dezember 2021 
Fortbildungsvergütung:

	■ 1. Fortbildungsjahr 70 Prozent 
der Entgeltgruppe E 9 a

	■ 2. Fortbildungsjahr 80 Prozent 
der Entgeltgruppe E 9 a
Fragen zur Fortbildung werden unter 
der Telefonnummer (03 51) 4 88 30 83 

beantwortet.
Bewerbungsfrist: 22. April 2021 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich mit Ihren 
vollständigen Unterlagen über 
bewerberportal.dresden.de. Aus 
Sicherheitsgründen können nur An-
hänge im PDF-Format angenommen 
werden.
Bis zum Abschluss des Auswahlver-
fahrens werden Ihre personenbezo-
genen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO), des Sächsischen Daten-
schutzgesetzes (SächsDSG) und des 
Sächsischen Datenschutzdurch-
führungsgesetzes (SächsDSDG) in 
maschinenlesbarer Form im Perso-
nalmanagementsystem gespeichert 
und ausschließlich für den Zweck 
dieses Verfahrens verarbeitet und 
genutzt. Ihre persönlichen Daten 
werden vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben. Die 
ausführlichen Datenschutzhinweise 
finden Sie unter: www.dresden.de/
stellen.

Fortbildung zum Lebensmittelkontrolleur
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In den dargestellten Gebieten in den Stadt-
teilen Naußlitz und Löbtau-Süd werden 
im Zeitraum April 2021 bis Juni 2021 
Vermessungsarbeiten zur Laufendhaltung 

des Dresdner Stadtkartenwerkes durch-
geführt. Die vom Amt für Geodaten und 
Kataster beauftragten Bearbeiter sind 
verpflichtet, nur Grundstücke zu betreten, 

die zur Erfüllung ihres Auftrages unbedingt 
erforderlich sind und können sich mit 
einem entsprechenden Auftragsschreiben 
legitimieren.

Vermessungsarbeiten zur Aktualisierung der  
Digitalen Stadtkarte

A M T L I C H E S
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